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Wohnungsleerstände nehmen in vielen ländlichen Räumen zu
Start

Gerade in strukturschwachen ländlichen Räumen steigt die Zahl leerstehender Wohnungen. Sie stellen Immobilieneigentümer und
die öffentliche Hand vor erhebliche finanzielle und organisatorische Herausforderungen. Dagegen haben sich in prosperierenden
Städten und ihrem Umland seit 2011 die Wohnungsleerstände vor allem durch Wanderungsgewinne verringert.

Fachbeitrag: Juli 2019

Wohnungsleerstände 2017 bundesweit wieder über 5%
Nach Abschätzungen des BBSR stiegen die Leerstandszahlen in Deutschland seit der Zensuserhebung 2011 insgesamt an. Den Rückgängen
der Leerstände in den wachsenden Großstädten standen Zunahmen in vielen städtischen und ländlichen Kreisen gegenüber. Aufgrund der
hohen Zuwanderung sind zwar 2015 die Anteile leerstehender Wohnungen insgesamt zurückgegangen. Seit 2016 nehmen sie aber wieder zu,
vor allem in ländlichen Räumen mit Bevölkerungsverlusten. Bundesweit standen 2017 demnach schätzungsweise 5,2% aller Wohnungen leer.
Das entspricht 2,14 Millionen Wohnungen. Im Jahr zuvor blieben noch 4,8% und damit 1,98 Millionen Wohnungen ungenutzt. Kaum noch freie
Wohnungen gibt es in den boomenden Großstädten.

Abschätzung der Wohnungsleerstände 2017

BBSR Homepage - Immobilienmarktbeobachtung - Wohnungsleerstände... https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/WohnenImmobilien/Immobilienma...

1 von 4 11.03.2020, 10:02



Quelle: BBSR Bonn 2019

Leerstände regional sehr ungleich verteilt
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Die Verteilung der Wohnungsleerstände ist durch eine steigende regionale Spreizung gekennzeichnet. In den wachsenden kreisfreien Städten
und Umlandkreisen stabilisieren sich die Leerstandsniveaus. In strukturschwachen Landkreisen verschärfen sich die Leerstandssituationen
weiter.

Die Flächenländer Sachsen-Anhalt (12,6%), Sachsen (10,9%) und Thüringen (10,0%) wiesen die höchsten Anteile an leerstehenden
Wohnungen auf. Die niedrigsten Anteile unter den Flächenländern hatten Schleswig-Holstein (4,1%), Baden-Württemberg (3,8%), Bayern
(4,5%) und Nordrhein-Westfalen (4,6%). In den Metropolen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München liegt die Leerstandsquote
inzwischen unter einem Prozent, aber auch in anderen wachsenden Großstädten gibt es kaum noch freie Wohnungen, ein Anzeichen für
starke Marktanspannungen.
Wohnungsleerstände werden künftig zunehmen, vor allem in schrumpfenden ländlichen Räumen und in strukturschwachen Städten und
Gemeinden. Geschosswohnungen sind davon besonders betroffen. Das gilt für Ost- wie für Westdeutschland. Neben der rein quantitativen
Nachfrageveränderung durch Bevölkerungsrückgänge spielen hier auch qualitative Aspekte mit hinein. Entsprechen bestehende Wohnungen
in Größe, Zuschnitt, Ausstattung, Zustand oder Lage nicht den Wohnvorstellungen wohnungssuchender Haushalte, erfolgt - wie auch heute
schon - parallel Neubau in Schrumpfungsregionen.

Entwicklung der Wohnungsleerstände 2011 bis 2017

Quelle: BBSR Bonn 2019

Wohnungsleerstände erfordern weitere wohnungs- und stadtentwicklungspolitische
Anstrengungen
Die nachfragegerechte Entwicklung der Wohnungsbestände, die Aktivierung der Eigentümer und eine stärkere Befassung mit
innenstadtnahen Lagen sind wichtige Strategien, um qualitätsbedingten Neubau und somit eine weitere Verschärfung der Leerstandssituation
zu vermeiden. Der Ausbau eines abgestimmten Leerstandsmonitorings würde dabei helfen, bestehende und künftige Leerstände
zielgerichteter zu reduzieren.

Leerstandsdaten fehlen
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In Deutschland gibt es keine jährliche amtliche regional differenzierbare Statistik zu leerstehenden Wohnungen. Daher hat das BBSR
rechnerische Abschätzungen von Leerständen vorgenommen. Die Abschätzungen basieren auf den Ergebnissen der Wohnungsleerstände
aus der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2011: eine Vollerhebung der Bestände, die das nächste Mal im Jahr 2021 erfolgt. Diese
Ergebnisse hat das BBSR unter Berücksichtigung von Angebots- und Nachfrageindikatoren und unter Verwendung von Annahmen zu
Abgangsquoten und durchschnittlichen Haushaltsgrößen fortgesetzt.

Zusatzinformationen

Kontakt

Matthias Waltersbacher
Referat II 11 - Wohnungs- und Immobilienmärkte
Tel.: +49 228 99401-2610
matthias.waltersbacher@bbr.bund.de
Alexander Schürt
Referat II 11 - Wohnungs- und Immobilienmärkte
Tel.: +49 228 99401-2239
alexander.schuert@bbr.bund.de
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Artikel · BauenSoziale Wohnraumförderung
Aufgabe der sozialen Wohnraumförderung ist die Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt nicht aus eigener
Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können.

In vielen Regionen ist es schwieriger geworden, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Immer mehr Haushalte, vor allem
mit kleineren, zunehmend aber auch mit mittleren Einkommen, haben insbesondere in städtischen Wachstumszentren
Schwierigkeiten, sich mit Wohnraum zu versorgen. Hintergrund ist oftmals, dass das Haushaltseinkommen zu niedrig
ist, um die Miete einer am Markt angebotenen Wohnung zu bezahlen.

Aber auch sonstige Gründe erschweren die Akzeptanz bei Vermieterinnen und Vermietern. Nicht selten ist geeigneter
Wohnraum der erforderlichen Größe und Ausstattung zudem erst gar nicht verfügbar. So haben es etwa kinderreiche
Haushalte, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderung häufig schwer, eine ihren Bedürfnissen angemessene
Wohnung zu finden.

Unterstützung durch die soziale Wohnraumförderung
Die Unterstützung von Haushalten, die sich am Markt nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen
können, ist Aufgabe der sozialen Wohnraumförderung. Zusammen mit der Gewährung von Wohngeld zur Stärkung der
Mietzahlungsfähigkeit stellt die soziale Wohnraumförderung eine wichtige Säule der sozialstaatlichen
Verantwortungsübernahme im Bereich der Wohnraumversorgung dar.

(DE/startseite/startseite-
node.html;jsessionid=D146C6FAD75178473AC415E931847048.2_cid295)
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Gegenstand der sozialen Wohnraumförderung ist sowohl die Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen als auch die
Unterstützung bei der Bildung selbst genutzten Wohneigentums, vor allem für Haushalte mit Kindern. Auch die
Schaffung von behindertengerechtem Wohnraum wird von zahlreichen Ländern und Kommunen gefördert.

Wohnberechtigungsschein
Im Rahmen der Förderung von Mietwohnraum werden Belegungs- und Mietpreisbindungen begründet. Die
Fördernehmerinnen und Fördernehmer (zum Beispiel Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Einzelbauherren)
erhalten etwa Darlehen zu Vorzugsbedingungen oder Zuschüsse. Auch die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und
sonstigen Gewährleistungen ist möglich. Ebenso die Bereitstellung von verbilligtem Bauland. Auf die Förderung besteht
kein Rechtsanspruch.

Im Gegenzug verpflichten sich die Fördernehmerinnen und Fördernehmer, die mit den Mitteln der sozialen
Wohnraumförderung geförderte Wohnung nur an solche Haushalte zu vermieten, die über einen
Wohnberechtigungsschein (WSB) verfügen. Einen Wohnberechtigungsschein erteilen die zuständigen Stellen, wenn die
jeweils maßgeblichen Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Auf die Erteilung des Wohnberechtigungsscheins
besteht ein Anspruch, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen; es besteht aber kein Anspruch auf die Überlassung
einer entsprechenden Wohnung. Die Auswahl der Mieterinnen und Mieter aus dem Kreis der wohnberechtigten
Personen ist grundsätzlich den Vermieterinnen und Vermieter überlassen.

Zuständigkeit der Länder
Mehr zum Thema
Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
zum Gesetzestext (http://www.gesetze-im-internet.de/wofg/)

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
zum Gesetzestext (http://www.gesetze-im-internet.de/wobindg/)

Im Rahmen der Föderalismusreform I aus dem Jahr 2006 wurde die Zuständigkeit für die Gesetzgebung zur sozialen
Wohnraumförderung vom Bund auf die Länder übertragen. Den Ländern obliegen nunmehr auch das Recht zur
Gesetzgebung in diesem Bereich und die Finanzierung der sozialen Wohnraumförderung. Schon vor der
Föderalismusreform I hatten die Länder in ihren Fördervorschriften die Vorgaben des Wohnraumförderungsgesetzes
(WoFG) des Bundes konkretisiert und mit ihren Programmen je nach der regionalen Wohnungsmarktsituation und
Bedarfslage die Schwerpunkte der Förderung bestimmt.

Inzwischen haben die meisten Länder eigene Wohnraumförderungs- beziehungsweise Wohnungsbindungsgesetze
erlassen. Soweit das Wohnraumförderungsgesetz des Bundes und das Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) des Bundes
nicht durch landesrechtliche Regelungen ersetzt worden sind, bleiben sie weiterhin gültig.

Kompensationszahlungen des Bundes
Als Ausgleich für den Wegfall der Finanzhilfen, die der Bund bis zur Föderalismusreform I an die Länder leistete,
gewährt der Bund den Ländern seit Anfang 2007 bis einschließlich 2019 sogenannte Kompensationszahlungen (auch
Entflechtungsmittel genannt). Deren Umfang belief sich zunächst auf 518,2 Millionen Euro jährlich.

Im Jahr 2015 erfolgte durch das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz eine erste Aufstockung um 500 Millionen Euro
jährlich für den Zeitraum 2016 bis 2019. Für die Jahre 2017 und 2018 wurde mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes
an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen aus dem Jahr 2016 eine weitere
Erhöhung um jeweils 500 Millionen Euro auf insgesamt 1.518,2 Millionen Euro vorgenommen. Eine Erhöhung um 500
Millionen Euro wurde auch für das Jahr 2019, dem letzten Jahr, in dem Kompensationszahlungen zu leisten sind,
vorgenommen (Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen
und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit").
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Künftige Finanzhilfen des Bundes
Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28 März 2019 (BGBl. (Bundesgesetzblatt) I S. (Seite) 404), das am
4. April 2019 in Kraft getreten ist, wird es dem Bund ermöglicht, den Ländern ab 2020 zweckgebundene Finanzhilfen für
den sozialen Wohnungsbau zu gewähren. Für den Zeitraum 2020 bis 2021 hat der Bund dafür 2 Milliarden Euro
vorgesehen. Die Ausgestaltung der Finanzhilfen wird in einer Verwaltungsvereinbarung mit den Ländern geregelt.

© Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2020
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DIE LINKE  

Fraktion im Dresdner Stadtrat 
Dr.-Külz-Ring 19 

01067 Dresden 

Telefon  0351 – 488 2822 

Telefax  0351 – 488 2823 

E-Mail fraktion@dielinke-dresden.de 

Web  www.linke-fraktion-dresden.de 

 
 Antrag Nr.: A0066/15 
 Datum: 13.04.2015 
 
 

A N T R A G  
Fraktion DIE LINKE. 

 
 
 
 
Gegenstand: 
 
Mietpreisbremse für Dresden 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, 
 

1. bei der Sächsischen Staatsregierung einen Antrag zu stellen, dass per Rechtsverord-
nung im Sinne der §§ 556d ff. BGB für die Stadt Dresden als Kommune mit hoher 
Wohnraumknappheit und kontinuierlich steigenden Mieten die Kappungsgrenze bei 
Neuvermietungen von Bestandswohnungen maximal 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete laut aktuellem Dresdner Mietspiegel betragen darf. 

 
2. entsprechend des seitens des Bundes vorgegebenen Indikatorensystems unverzüg-

lich selbst für die statistischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antragstellung 
zu sorgen, indem die erforderlichen, den oben genannten Antrag begründenden Da-
ten an den Freistaat Sachsen übermittelt  werden (z. B. Mietspiegeldaten, Daten-
grundlage für das aktuelle schlüssige Konzept des Wohnungsmarktberichtes 2015 
(noch unveröffentlicht), u. a.) 

 
3. dem Stadtrat die an die Landesregierung ergangenen Rechercheergebnisse inklusive 

Begründungen umgehend zur Kenntnis zu geben sowie spätestens bis zum 
30.06.2015 über die Erfüllung der oben genannten Beschlusspunkte in geeigneter 
Weise zu berichten. 

 
 
 
 
 
 
 



  Seite 2 von 2 

 
Beratungsfolge 
 
Ältestenrat  nicht öffentlich beratend 
Dienstberatung der Oberbürgermeisterin  nicht öffentlich beratend 
Ausschuss für Soziales und Wohnen  nicht öffentlich 1. Lesung      

(federführend) 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau  nicht öffentlich beratend 
Ausschuss für Soziales und Wohnen  nicht öffentlich beratend          

(federführend) 
Stadtrat  öffentlich beschließend 

 
 
Begründung: 
 
Der Bundestag verabschiedete am 5. März 2015 die so genannte Mietpreisbremse, die Län-
derkammer des Bundesrates stimmte der Neuregelung am 27. März 2015 zu. 
Ziel des neuen Gesetzes ist es, unter anderem Wohnraummietende vor überteuerten Verträ-
gen und aufgezwungenen Maklerkosten zu schützen. Während das neue Bestellerprinzip 
von Wohnraumvermittlern bundesweit gilt und anders als bisher jene Partei den/die Makler/in 
zahlen muss, in dessen/deren Auftrag er/sie tätig wurde, ist die Mietpreisbremse bei Neu-
vermietung ähnlich jener bei Bestandsmieten Ländersache (siehe § 558 Abs. 3 Satz 3 BGB). 
Entsprechend §§ 556d ff. BGB muss der Freistaat Sachsen demnach auf Basis eines Indika-
torensystems festlegen und sachlich begründen, in welchen Gemeinden so genannte ange-
spannte Wohnungsmärkte gegeben sind. Die Mietpreisbremse kann dort für bis zu fünf Jahre 
festgelegt werden. 
 
Insbesondere in Ballungsräumen wie Dresden könnte auf diese Weise den durch Neuver-
mietung bisher ungedeckelt steigenden Mieten zumindest etwas Einhalt geboten werden. 
Empirica (2014) geht davon aus, dass bei Neubezug einer Dresdener Wohnung ein durch-
schnittlicher Mietpreisanstieg gegenüber dem Vornutzer von 20 % gegeben ist. Anders als 
bei Bestandsmieten spielte bei Neuvermietungen bisher die ortsübliche Vergleichsmiete des 
Mietspiegels nämlich keine Rolle. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes darf der Mietpreis 
künftig höchstens zehn Prozent über dem Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. 
Ausnahmen bilden Erstbezüge von Neubauten sowie Erstbezüge nach umfassender Moder-
nisierung. 
 
Die Entwicklung der Wohnungsmieten in Dresden ist besorgniserregend. Deshalb ist die Be-
grenzung von Mietsteigerungen unverzüglich erforderlich. Grundlage für eine lokal auf die 
Stadt Dresden begrenzte Mietpreisbremse ergeben sich aus heutiger Sicht, unter anderem 
indem folgende Nachweise erbracht werden: 
•         Der Mietanstieg in Dresden ist deutlich stärker als im bundesweiten Durchschnitt. 
•         Die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch Neubautätigkeit insoweit  
 erforderlicher Wohnraum geschaffen wird. 
•         Ein geringer Leerstand bei großer Nachfrage ist gegeben. 
 
 
 
André Schollbach 
Fraktion DIE LINKE 
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Mietpreisbremse wirkt nicht wie erhofft
Zwischenbilanz für Berlin, Hamburg, München und Frankfurt
ernüchternd
Wiedervermietungsmieten liegen zwischen 30 und 50 Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete

(dmb) „Die Mietpreisbremse wirkt bei weitem nicht so, wie von uns erhofft. Zwischen 66,5
Prozent und 94,8 Prozent aller Angebote bzw. Wiedervermietungsmieten lagen in Berlin,
Hamburg, München und Frankfurt in der Zeit zwischen dem Inkrafttreten der Mietpreisbremse
und dem Stichtag 30. Juni 2016 über der Obergrenze der Mietpreisbremse (ortsübliche
Vergleichsmiete plus 10 Prozent). Die Wiedervermietungsmieten überstiegen dabei in mehr als
100.000 Fällen die Obergrenzen der Mietpreisbremse um zwischen 28,7 Prozent und 49,3
Prozent, das heißt um zwischen 2,75 Euro und 4,47 Euro. Offensichtlich werden die gesetzlichen
Regelungen von vielen Vermietern ignoriert. Das gilt insbesondere für private Vermieter und
private Wohnungsunternehmen“, erklärte der Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes
(DMB), Lukas Siebenkotten, auf einer Pressekonferenz in Berlin anlässlich der Präsentation von
zwei wissenschaftlichen Untersuchungen von RegioKontext und IFSS. Ernüchternd sei, dass die
Kluft zwischen der ortsüblichen Vergleichsmiete in bestehenden Mietverhältnissen und den
aktuellen Angebots- und Wiedervermietungsmieten nach Inkrafttreten der Mietpreisbremse nicht
kleiner geworden sei. Vergleiche man den Zeitraum nach Einführung der Mietpreisbremse bis
zum 30. Juni 2016 mit dem Zeitraum 1. Januar 2015 bis zum Inkrafttreten der Mietpreisbremse
in den vier untersuchten Städten, gebe es keine nennenswerten Unterschiede.

Die Untersuchungen von RegioKontext und IFSS nehmen nicht für sich in Anspruch, vollständig
repräsentativ zu sein. Sie beruhen auf Datenbeständen von ImmobilienScout24. Das bedeutet,
Wohnungen, die nicht über diese Immobilienplattform angeboten, sondern zum Beispiel über
Wartelisten bei Genossenschaften oder kommunalen Wohnungsunternehmen bzw. über private
Empfehlungen und persönliche Kontakte vermietet werden, sind hier nicht berücksichtigt. Auch
Angebote von städtischen Wohnungsunternehmen auf eigenen Internetseiten sind nur im Rahmen
der IFSS-Untersuchungen mit ausgewertet worden. Außerdem kann mit den beiden
Untersuchungen nicht abgeklärt werden, ob und inwieweit der Ausnahmetatbestand „Vormiete“
vorliegt und eine Überschreitung der Mietpreisobergrenze gerechtfertigt ist.

Trotz dieser Einschränkungen sind die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen eindeutig:
Die Vorschriften der Mietpreisbremse werden in großem Stil missachtet. Vermieter halten sich
nicht an die gesetzlichen Vorgaben. Hinzu kommt, dass Mieter bisher nur in wenigen Fällen eine
Überprüfung der Mietpreisobergrenzen-Regelung rügen. Sie meiden die Auseinandersetzung mit
dem Vermieter, weil sie glauben, “vertragstreu“ sein zu müssen, oder weil sie aufgrund der vielen
Ausnahmen im Gesetz nicht sicher abklären können, ob ihre Rüge erfolgversprechend ist oder
nicht.

Wenn die von der Bundesregierung 2015 beschlossene Mietpreisbremse greifen und das von allen
im Bundestag vertretenen Parteien geforderte Instrument funktionieren soll, muss nachgebessert
werden. „Wir brauchen einfachere, verständlichere und transparentere Regelungen, außerdem
Konsequenzen und ggf. Sanktionen für Vermieter, die sich nicht an die Gesetze halten. Und das
so schnell, wie möglich“, sagte Siebenkotten.
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Der Deutsche Mieterbund fordert:

Die Mietpreisbremse muss bundesweit und flächendeckend gelten.

Der Vermieter muss verpflichtet werden, den Mietanteil, der die Obergrenze der
Mietpreisbremsen-Regelung überschreitet, von Beginn des Mietverhältnisses an
zurückzuzahlen.

Der Ausnahmetatbestand „Vormiete“ ist ersatzlos zu streichen. Uneingeschränkten
Bestandsschutz darf es nicht geben, schon gar nicht für „Wuchermieten“.

Der Vermieter muss zumindest verpflichtet werden, beim Abschluss des Mietvertrages
nachprüfbare Angaben zur Vormiete zu machen, wenn die von ihm geforderte Miete die
Mietpreisobergrenze (Vergleichsmiete plus 10 Prozent) überschreitet.

Das Gleiche muss gelten, wenn der Vermieter sich auf den Ausnahmetatbestand
„Modernisierung“ berufen will. Zeitpunkt und Kosten der Modernisierung müssen beim
Vertragsabschluss detailliert angegeben werden.

Neben der Mietpreisbremsen-Regelung ist die Vorschrift des Paragrafen 5
Wirtschaftsstrafgesetz so zu ändern, dass Mieten, die mehr als 20 Prozent über der
Vergleichsmiete liegen, grundsätzlich als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einem Bußgeld
belegt werden können.

Lukas Siebenkotten: „Die Klarstellungen und Nachbesserungen müssen noch in dieser
Legislaturperiode vorgenommen werden, zum Beispiel im Rahmen der zweiten Mietrechtstranche.
Bundesjustizminister Heiko Maas hat bereits mehrfach seine Bereitschaft, nachzubessern, erklärt.
Wenn jetzt CDU/CSU den Worten ihres wohnungspolitischen Sprechers, Jan-Marco Luczak: ‚Auch
die Union will, dass die Mietpreisbremse funktioniert‘, Taten folgen lässt, könnten die
notwendigen Verbesserungen kurzfristig beschlossen werden.“

Erläuterungen zu den Regelungen der Mietpreisbremse

Ergebnisse der Untersuchungen im Überblick

Gutachten RegioKontext

Gutachten IFSS

+++

◄ zurück
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Der unten stehende Text wurde am 23.11.2018 an die Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport, mit dem Antrag auf Einleitung der amtlichen Kostenschätzung, versandt. Es handelt 
sich um eine gekürzte Version des ursprünglich veröffentlichten vorläufigen 
Beschlusstextes. Dieser wurde von der Beratung von Seiten des Senates als “zwischen 
Gesetz und Beschluss liegend” angesehen, das heißt als zu detailliert für einen Beschluss. 
Unserer Meinung nach ist diese Rechtsaufassung falsch, da wir aber später nicht an diesem 
Punkt in einen Rechtsstreit gelangen wollen, der unserem politischen Anliegen nichts 
bringt, haben wir uns für den unten stehenden Text entschieden. Grundlage für die weitere 
inhaltliche Arbeit unserer Initiative ist weiterhin der längere Beschlusstext.

Hier gehts zu unserer inhaltlichen Arbeitsgrundlage

Beschluss zur Erarbeitung eines Gesetzentwurfs 
durch den Senat zur Vergesellschaftung der 

NOV 

26 
2018 

THOMAS 

0 

Von

Beschlusstext für unseren 
Volksentscheid

Menü



Wohnungsbestände großer 
Wohnungsunternehmen 
(Vergesellschaftungsgesetz)
Eine soziale Wohnungsversorgung in Großstädten wie Berlin setzt in der Fläche dauerhaft 

sozial gebundene Wohnungen zu leistbaren Mieten voraus. Wer auch Haushalten mit 

geringen Einkommen Wohnungen zur Verfügung stellen will, muss unterdurchschnittliche 

Mieten sicherstellen. Dieses Ziel ist mit privaten Wohnungsunternehmen mit 

Gewinnerzielungsabsicht nicht zu erreichen. Die Erfahrung zeigt, dass auch mit 

Steuerungsinstrumenten wie der Mietpreisbremse oder durch Vorkaufsrechte zugunsten 

der öffentlichen Hand die Wohnungs-versorgung für Haushalte mit geringem Einkommen 

nicht hin-reichend sichergestellt werden kann.

Wir brauchen eine groß angelegte Kommunalisierung beim Wohnungsbau und bei der 

Bereitstellung von Wohnungen, weil nur diese langfristig und auch in angespannten 

Situationen eine soziale Versorgung mit Wohnungen sicherstellen kann. Hierzu gehört 

auch eine Rekommunalisierung von Wohnungen, die einmal im öffentlichen Eigentum 

waren. Daher wird der Senat von Berlin zur Erarbeitung eines Gesetzes zur Überführung 

von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der 

Vergesellschaftung nach Art. 15 Grundgesetz aufgefordert. Das Gesetz soll für 

Wohnimmobilien in Berlin sowie die Grundstücke, auf denen sie errichtet sind, gelten. Es 

findet Anwendung, sofern Wohnungen durch einen Eigentümer in einem Umfang gehalten 

werden, der im Gesetz als „vergesellschaftungsreif“ definiert wird. Alle Unternehmen mit 

Gewinnerzielungsabsicht, gleich welcher Rechtsform, die Wohnungen in einer Anzahl über 

dieser Schwelle in ihrem Bestand haben, werden von der Vergesellschaftung erfasst. 

Wohnungsunternehmen, deren Töchter und nachgeordnete Wohnungsunternehmen mit 

Wohnimmobilien in Berlin gelten dabei als ein Wohnungsunternehmen. Soweit ein 

Wohnungsunternehmen eine bedeutende Beteiligung an einem dritten 

Wohnungsunternehmen hält, ist der Wohnungsbestand des dritten 

Wohnungsunternehmens in Berlin hinzuzurechnen. Ein unbebautes Grundstück im 

Eigentum des Wohnungsunternehmens gilt insoweit als Wohnung.

Als Schwelle für die Vergesellschaftungsreife schlagen wir einen Umfang von 3000 

Wohnungen pro Unternehmen vor. Durch diese Höhe werden die Grundrechte auf 

Eigentum und Berufsfreiheit geschützt, gleichzeitig erfasst dieser Wert genug 

Unternehmen, um Gemeineigentum in einer Größenordnung zu schaffen, die den Begriff 

Vergesellschaftung rechtfertigt.



Ziel einer Vergesellschaftung ist die Schaffung von Gemeineigentum, weshalb 

Unternehmen in öffentlichem Eigentum oder in kollektivem Besitz der Mieter*innenschaft 

oder gemeinwirtschaftlich verwaltete Unternehmen rechtssicher ausgenommen werden 

sollen.

Vergesellschaftung im Sinne von Art. 15 des Grundgesetzes bedeutet auch, dass die 

Verwaltung der in Gemeineigentum überführten Bestände unter mehrheitlicher 

demokratischer Beteiligung von Stadtgesellschaft, Mieter*innen und Belegschaft erfolgen 

muss. Vorgeschlagen wird daher eine neu zu schaffende Anstalt öffentlichen Rechts. In 

ihrer Satzung soll festgehalten sein, dass die Bestände der AöR nicht privatisiert werden.

Die Höhe der Entschädigung ist im Gesetz zu regeln. Sie ist nach Sinn und Zweck des Art. 

15 des Grundgesetzes deutlich unterhalb des Verkehrswerts anzusetzen.

Schreibe einen Kommentar 
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Kommentar
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Veröffentlicht in Beschlüsse
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 Gesamtplenum 

WEITER

Kurzgutachten zur Höhe der Entschädigung





Unterschreiben – Deutsche Wohnen enteignen! https://www.dwenteignen.de/unterschreiben/

1 von 3 11.03.2020, 10:15



Unterschreiben – Deutsche Wohnen enteignen! https://www.dwenteignen.de/unterschreiben/

2 von 3 11.03.2020, 10:15



Revision von Marktstruktur vom Mo., 19.02.2018 - 15:52 • Definition | ... https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/marktstruktur-40203/versi...

2 von 3 11.03.2020, 10:25



OK Datenschutzerklärung

Wohnungswirtschaft zu Kosten der Enteignung von Wohnungsunterneh... https://www.gdw.de/pressecenter/pressemeldungen/wohnungswirtschaft-...

2 von 4 11.03.2020, 10:26



OK Datenschutzerklärung

Kommunale Wohnungsunternehmen sind Stabilitätsanker der Städte in D... https://www.gdw.de/pressecenter/pressemeldungen/kommunale-wohnun...

2 von 4 11.03.2020, 10:31



Der Suchbegriff nach dem die Website durchsucht werden soll. Suchen

 (http://wolfram-guenther.de/)
Wolfram Günther (http://wolfram-guenther.de/)
GRÜNER Spitzenkandidat zur Landtagswahl
Der Suchbegriff nach dem die Website durchsucht werden soll. Suchen
Startseite (http://wolfram-guenther.de) ⟩ Bauen und Wohnen (http://wolfram-guenther.de/?cat=2) ⟩ Wir müssen
ungedeckelt steigenden Mieten in Ballungsräumen Einhalt gebieten – Mietpreisbremse einführen

Bauen und Wohnen (http://wolfram-guenther.de/?cat=2), Reden (http://wolfram-guenther.de/?cat=10)
Mietpreisbremse (http://wolfram-guenther.de/?tag=mietpreisbremse)  12. Juni 2015
Wir müssen ungedeckelt steigenden Mieten in Ballungsräumen Einhalt gebieten – Mietpreisbremse einführen
(http://wolfram-guenther.de/?p=683)
Redebeitrag des Abgeordneten Wolfram Günther zum GRÜNEN-Antrag ‚Mietpreisbremse bei Neuvermierungen in von
Wohnungsverknappung und kontinuierlich steigenden Mieten besonders betroffenen sächsischen Kommunen umsetzen‘
(Drs. 6/1761)
15. Sitzung des Sächsischen Landtags, 11. Juni 2015, TOP 9
– Es gilt das gesprochene Wort –
Sehr geehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren,
mit unserem heutigen Antrag wollen wir die Mietpreisbremse in Sachsen für die von Wohnungsverknappung und
kontinuierlich steigenden Mieten besonders betroffenen sächsischen Kommunen einführen.
Die Landesregierungen werden durch das neue Mietrechtsnovellierungsgesetz ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2020 –
für höchstens fünf Jahre – Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten auszuweisen, in denen eine
Mietpreisbegrenzung gilt. Bei Wiedervermietung von Bestandswohnungen darf dann künftig die zulässige Miete
höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Neubauwohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014
erstmals vermietet werden, fallen nicht unter die Beschränkung. Gleiches gilt für die erste Vermietung einer Wohnung
nach umfassender Modernisierung.
Dies eröffnet den Bundesländern und damit auch dem Freistaat Sachsen neue Handlungsspielräume, um den Mietanstieg
auf angespannten Wohnungsmärkten zu dämpfen.
Trotz regional vorhandenen großen Leerstandes in vielen sächsischen Klein- und Mittelstädten gibt es in sächsischen
Ballungsräumen zum Teil nicht mehr genügend bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit geringen und inzwischen auch
mit mittleren Einkommen. Um die daraus entstehende Mietpreisspirale zu dämpfen, muss Sachsen den durch den Bund
gegebenen Freiraum nutzen.
Nach § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches kann der Freistaat Sachsen auf Basis eines Indikatorensystems festlegen
und sachlich begründen, in welchen Gemeinden bzw. Gemeindeteilen des Freistaates angespannte Wohnungsmärkte
vorhanden sind, um für diese eine Rechtsverordnung zu erlassen.
Insbesondere in Ballungsräumen wie Dresden könnte auf diese Weise den durch Neuvermietung bisher ungedeckelt
steigenden Mieten zumindest etwas Einhalt geboten werden. Empirica (2014) geht davon aus, dass bei Neubezug einer
Dresdener Wohnung ein durchschnittlicher Mietpreisanstieg gegenüber dem Vornutzer von 20 Prozent gegeben ist.
Für 2014 weist Immobilienscout24 bereits eine durchschnittliche Kaltmiete in Dresden bei Neuvermietungen von 6,90
Euro/ m² aus. Laut Mietgutachten Sachsen lagen 2013 im Leipziger Zentrum die Neuvertragsmieten bei rund 6,70
Euro/m². In den hieran angrenzenden Stadtteilen lag das durchschnittliche Mietniveau bei immer noch 6,20 Euro/m².
Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber bei diesen aufgerufenen Preisen und einer
Leerstandsquote in Dresden von nur noch 2 Prozent habe ich Zweifel, dass Wohnen hier für alle, besonders für Familien,
Alleinerziehende und Ältere bezahlbar bleibt.
Im Übrigen waberten auch Argumente durch die Medien, eine Mietpreisbremse würde Bauvorhaben oder Sanierungen
verhindern und die Wohnraumknappheit eher verschärfen. Dass ist natürlich Quatsch, denn wie bereits ausgeführt, die
Mietpreisbremse bezieht sich nicht auf Neubau und Modernisierung.
Die Minister dieser CDU/SPD-Koalition haben Mitte Mai im Kabinett beschlossen, einen Entwurf einer
Kappungsgrenzenverordnung für die Bestandsmieten für die Stadt Dresden vorzulegen. Unseren gleichlautenden Antrag
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hat Minister Ulbig Ende Januar dieses Jahres im Plenum des Sächsischen Landtags noch abgelehnt. Das Thema bekamen
Sie aber nicht mehr vom Tisch und mussten reagieren.
Warum Sie eigentlich erst immer zum Jagen getragen werden müssen, ist mir schleierhaft.
Deshalb appelliere ich an Sie, dieses Mal schneller zu sein: Stimmen Sie unserem Antrag heute einfach zu.
Noch im März dieses Jahres hatte Kollege Pallas für die SPD-Fraktion die mögliche Einführung der Mietpreisbremse für
Sachsen begrüßt und das Innenministerium zur Einführung der nötigen Rechtsverordnung aufgefordert. Auch auf Herrn
Panthers Webseite kann ich nachlesen, dass wir in Sachsen eine Mietpreisbremse brauchen, um den ungezügelten
Anstieg der Mieten endlich begrenzen zu können.
Heute nun haben Herr Pallas, Herr Panther und die anderen Abgeordneten der Regierungskoalitionen die Gelegenheit,
Ihren Worten auch Taten folgen zu lassen, und die Mietpreisbremse in Sachsen tatsächlich auf den Weg zu bringen.

Teilen mit:

Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Wir müssen ungedeckelt steigenden Mieten in Ballungsräumen Einhalt
gebieten – Mietpreisbremse einführen&url=http://wolfram-guenther.de/?p=683) WhatsApp (whatsapp://send?abid=256&
text=Schau%20Dir%20das%20mal%20an%3A%20http://wolfram-guenther.de/?p=683) Facebook
(http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://wolfram-guenther.de/?p=683) E-Mail (mailto:?subject=Das musst
Du lesen: Wir%20m%C3%BCssen%20ungedeckelt%20steigenden%20Mieten%20in%20Ballungsr
%C3%A4umen%20Einhalt%20gebieten%20%26%238211%3B%20Mietpreisbremse%20einf
%C3%BChren&body=Hey, schau Dir mal den Artikel auf Wolfram Günther an: http://wolfram-guenther.de/?p=683)
1 Kommentar
Verwandte Artikel
1 Kommentar

Thomas (http://www.finanznachrichten.de/) am 19. Oktober 2015 um 12:23 Uhr (http://wolfram-guenther.de
/?p=683#comment-27)
Die Mietpreisbremse wurde vielerorts bereits eingeführt. Jetzt wird die Zeit zeigen, ob damit tatsächlich das erreicht
wird, was man sich vorgestellt hat. Die Meinungen dazu sind aktuell ja immer noch sehr unterschiedlich.
Verwandte Artikel
Diese Seite nutzt das freie Wordpress-Theme Urwahl3000 (https://www.urwahl3000.de/). Erstellt mit ❤ von Design &
Kommunikation im modulbüro (https://www.modulbuero.de).

Teilen 0 Drucken (http://wolfram-guenther.de/?p=683#print)

Ähnliche Beiträge

GRÜNE: Antrag von CDU und SPD
zum Wohnungsbau ist halbherzig und
zögerlich (http://wolfram-guenther.de
/?p=1698)

Keine Mietpreisbremse in Sachsen? Wo
bleibt die SPD? (http://wolfram-
guenther.de/?p=508)

Keine Mietpreisbremse bei Neubau -
GRÜNE: Enttäuschende Entscheidung
im Bund (http://wolfram-guenther.de
/?p=668)
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die vielen Baugesellschaften, Unternehmen und Handwerker darauf und machen im
Grunde genommen wohl wissend dass es ein billiger Wohnungsbau ist, eben auch
eine weniger wertige Arbeit.“

Der Stadtsoziologe Gerd Kuhn fordert deshalb, auf eine Vielzahl von Akteuren zu
setzen. So müssten etwa Baugemeinschaften, Baugenossenschaften und kommunale
Wohnungsgesellschaften stärker gefördert, der Grundstock an Sozialwohnungen
vergrößert werden.

„Ich bin nicht naiv und sage, wir können, indem wir jetzt in großer Anzahl Wohnraum
bauen, dass wir jetzt schnell auch eine Durchmischung herstellen können, aber wir
dürfen das Ziel der Integration nie aus dem Blick lassen. Lange Zeit hatte
Wohnungspolitik in Deutschland keine Konjunktur mehr gehabt und das muss sich
wieder grundlegend ändern, dass wir drüber diskutieren: Wie wollen wir zusammen
leben? Wo wollen wir leben? Wie können wir unser Zusammenleben auch räumlich
und sozial organisieren?“

Grundsätzliche Fragen also, die mit Bedacht zu beantworten sind.

Gleichzeitig aber gilt: Einen „Masterplan“ für die ganze Republik, wie ausreichend
günstiger Wohnraum geschaffen werden kann, wird es wohl nicht geben, sind im
Bundesstaat Deutschland doch in erster Linie die Länder am Zug. Die wiederum
arbeiten derzeit in aller Eile an individuellen, aber mitunter kleinteiligen Lösungen. Ob
am Ende mehr bleibt als Flickwerk, werden Politiker, Soziologen, Stadtplaner und
Architekten an den Städten der Zukunft ablesen können.
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LANDESHAUPTSTADT DRESDEN

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Stadtrat (SR/035/2017)

Sitzung am: 02.03.2017

Beschluss zu: V1441/16

Gegenstand;

Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG

Beschluss:

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden beschließt:

1. Der Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft Verwaltungs GmbH auf der

Grundlage des als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt. Das

Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro wird durch die Landeshauptstadt Dresden als Bar

einlage erbracht.

Der Gesellschaftsvertrag der Verwaltungs-GmbH erhält folgende Fassung:

Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 wird als Satz 2 angefügt:

„Die Vertreter der Landeshauptstadt Dresden in der Gesellschafterversammlung sind be

rechtigt und verpflichtet, Weisungen des Stadtrats, insbesondere zur Bestellung oder Abbe

rufung der Mitglieder Geschäftsführung, zu folgen."

2. Der Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG auf der Grund

lage des als Anlage 2 beigefügten Gesellschaftsvertrages wird zugestimmt. Die Kommandit-

einlage in Höhe von 10.000 Euro wird durch die Landeshauptstadt Dresden als Bareinlage

erbracht.
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Der Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft erhält folgende Fassung:

{1)§ 2 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Gesellschaft hat die Ziele der Landeshauptstadt Dresden bezüglich der Versorgung

am Markt benachteiligter Wohnungssuchender nach einem sozialen Mietenkonzept im

Rahmen ihrer Möglichkeiten umzusetzen."

(2)Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

„Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausge

ben, sofern dies dem Gesellschaftszweck dient."

(3)§ 2 Abs.3 erhält folgende Fassung:

„Die Belegungsbindung für Wohnungen, die mit Mitteln des Sozialen Wohnungsbaus er

richtet wurden, sollen nach Ablaufder Bindungsfristen des Fördergebers fortgeführt

werden."

(4)Nach § 14 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„DieVertreter der Landeshauptstadt Dresden in der Gesellschafterversammlung sind

berechtigt und verpflichtet, Weisungen des Stadtrats, insbesondere zur Bestellung oder

Abbestellung der Mitglieder der Geschäftsführung, zu folgen."

Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

(5)An § 18 Abs.2 Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Eine Entnahme von Gewinnanteilen aus der Gesellschaft ist für die Dauer von

10 Jahren ab Gründung ausgeschlossen."

3. Der Einlage der gemäß Anlage 3 betriebsnotwendigen Grundstücke durch die Landeshaupt
stadt Dresden in die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG zum Verkehrs

wert wird zugestimmt.

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat bis zum 30.06.2017 eine Beschluss

vorlage zurzügigen Einlage weiteren Eigenkapitals im Gesamtwert von 42,86 Millionen Euro
in Form von Grundstücken und Bareinlagen (siehe auch Haushaltsbeschluss 2017/2018) in

die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG vorzulegen.

4. Der Einlage der bis zur Gründung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GmbH &Co. KG
aufGrundlage desStadtratsbeschlusses A0206/16 (Sitzungsnummer: SR/024/2016) - Woh
nungsbau sofort beginnen - im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden durch dieSTESAD
GmbH erbrachten Planungsleistungen in dieStädtische Wohnungsbaugesellschaft
GmbH & Co. KG wird zugestimmt.

5. Der Bareinlage von 965.000 Euro als Gründungskapital durch die Landeshauptstadt Dresden
in die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG wird zugestimmt.
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6. Der Betreuung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG mit Aufgaben des

Sozialen Wohnungsbaus auf der Grundlage der EU-beihilfenrechtlichen Vorschriften wird

zugestimmt.

7. Die Umsetzung der Beschlusspunkte 1 bis 6 steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen

steuerlichen Beurteilung durch das Finanzamt.

8. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat über die ersten 800 Wohnungen hin

aus bis zum 30.06.2017 eine Beschlussvorlage für die Errichtung weiterer 1700 Wohnungen

bis zum Jahr 2019 durch die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG vorzule

gen, unter Einbeziehung weiterer Fördermittel und einer weiterhin soliden Eigenkapitalfi

nanzierung."

9. Dem Stadtrat ist bis zum 30.06.2017 ein Wirtschaftsplan unter Zugrundelegung realistischer

Planungs-, Fertigstellungs- und Vermietungszeiträume vorzulegen. An den Einnahmeerwar

tungen soll sich auch der Aufbau der eigenen Personal- und Verwaltungsstruktur orientie

ren. Dies schließt auch eine Einschätzung ein, ab welchem Zeitpunkt die externe Ausschrei

bung für die Besetzung der Geschäftsführerposition rentabel ist. Weiterhin ist darzustellen,

wie Leistungen Dritter für die Gesellschaft durch die Bildung einer Organschaft umsatzsteu

erschonend erbracht werden könnten.

10. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat bis zum 30.06.2017 einen Beschluss

vorschlag vorzulegen, wie das in kommunalem Eigentum befindliche Wohnungsvermögen

der Landeshauptstadt Dresden an die Städtische Wohnungsbaugesellschaft GmbH & Co. KG

steuerlich und wirtschaftlich optimiert zügig übertragen werden kann.

11. Der Stadtrat bekundet den Willen, dass es umfangreiche Mitbestimmungsrechte der Miete

rinnen und Mieter geben soll, unter anderem durch die Gründung eines Mieterbeirates. Der

Oberbürgermeister wird beauftragt, dem Stadtrat bis zum 31.12.2017 einen Beschlussvor

schlag zur Gründung eines Mieterbeirates vorzulegen.

12. Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung bedarf gemäß

§ 98 Abs. 1 Satz 6 SächsGemO eines vorherigen Stadtratsbeschlusses.

Anlage 2 wird in § 2 „Gegenstand des Unternehmens" Abs. 2 ergänzt um:

„Der Wohnungsbau soll im Rahmen einer langfristig berechneten Wirtschaftlichkeit den Krite

rien sozialen und ökologischen Bauens, einer ressourcenschonenden Versorgung, einer mög

lichst klimaneutralen Wärme- und Stromversorgung sowie eines begrünten Wohnumfelds mit

Spiel- und Aufenthaltsbereichen genügen."

Dresden, - 7. MRZ. 2017

Detlef Sitte]

Erster Bürgermeister

Dirk Hilbert

Vorsitzender



Sozialgerechte Bodennutzung https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtpl...

1 von 4 11.03.2020, 10:51



Sozialgerechte Bodennutzung https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtpl...

2 von 4 11.03.2020, 10:51



Neubauquoten: So unterschiedlich 
steuern die Städte den Wohnungsmarkt
Alle deutschen Metropolen schreiben Quoten für den geförderten Wohnungsbau 
vor. Das stellt Projektentwickler vor Herausforderungen. 

In Berlin-Mitte entsteht das Quartier Luisenpark mit insgesamt 548 Wohnungen. 
Die landeseigene Howoge entwickelt davon die 139 öffentlich geförderten 
Wohnungen (Bild: Bloomimages)

Bei den Quoten für den geförderten und preisreduzierten Wohnungsbau liegt der 
Unterschied zwischen den Städten nur in der Höhe: Mal sind es 25, mal 50 
Prozent der Wohnfläche, die Restriktionen unterliegen. In städtebaulichen 
Verträgen werden die Konditionen festgehalten. „Vor allem in den Top-7-Städten 
gibt es kaum noch Neubauvorhaben ohne solche Vereinbarungen, wenn 
Bebauungspläne neu erstellt werden“, sagt Carsten Sellschopf, COO von Instone 
Real Estate. „Der Großteil unserer bundesweiten Projekte“ basiere auf einem 
solchen Vertrag. 

Wie verlässlich die Bedingungen dabei sind, hängt von der Stadt ab. In München 
existiert das Instrument, das dort Sobon heißt, seit 1994, das Procedere ist 
eingespielt. In Frankfurt ist das Planungsreferat gerade dabei, die Kriterien 
eindeutig festzuklopfen, und auch Köln hat sein Modell in diesem Jahr 
überarbeitet, um für alle Unternehmen die gleichen Bedingungen herzustellen. 



Denn bisher konnte ein Entwickler dadurch, dass er zum Beispiel günstige 
Künstlerateliers auf seinem Areal anbot, den Anteil an gefördertem 
Wohnungsbau auf null reduzieren. 

Auch in Berlin mussten sich Entwickler bislang auf Überraschungen einstellen. Das 
erlebte Instone mit dem Areal, das heute Luisenpark heißt. Als man das 
Grundstück am 12. Februar 2015 von der Bima kaufte, gab es noch keine feste 
Quote für den geförderten Wohnungsbau. Weil aber der Bebauungsplan erst nach 
deren Inkrafttreten zum 1. August 2015 ausgelegt worden war, hatte man sich ihr 
zu unterwerfen und 25 Prozent Sozialwohnungen zu errichten. Inzwischen wurde 
die Quote, die für aktuelle Neubauvorhaben gilt, auf 30 Prozent erhöht. Was 
fangen Projektentwickler, die keine Bestandshalter sind, mit diesen geförderten 
Wohnungen an? „In den meisten Fällen bauen wir den förderfähigen Anteil selbst 
und verkaufen den Mietwohnungsanteil an ein kommunales 
Wohnungsunternehmen oder auch an private Bestandshalter, die sich 
verpflichten, die vertraglich vereinbarten Mieten zu gewährleisten“, berichtet 
Sellschopf aus Berlin. 

Download-Tipp
Akzeptanz und Wirkung von 
Quotierungsmodellen für den 
geförderten Wohnungsbau. 
Präsentation über das Für und 
Wider von Förderquoten in 
Quartieren.

zum Download

Die wichtigste Käufergruppe sind kommunale Gesellschaften wie die Berliner 
Howoge, die den geförderten Teil des Projekts Luisenpark von Instone erwarb. Die 
Kölner GAG Immobilien AG, ebenfalls ein mehrheitlich kommunales 
Unternehmen, erwirbt einerseits Grundstücke von privaten Entwicklern, um deren 
Quote an Sozialwohnungen zu errichten, kauft aber auch Projekte an, die von den 
Developern schlüsselfertig gebaut werden. „Aber auch dabei arbeiten wir schon 
ab der Planungsphase eng mit den Entwicklern zusammen“, unterstreicht Uwe 
Eichner, Vorstandsvorsitzender der GAG. 

Günstige Vorhandlungsposition der Kommunalen 
Die öffentlichen Käufer sind dabei in einer für sie vorteilhaften Position. Die 
Privaten müssen die Quote liefern, kennen sich aber in der Regel nicht so gut mit 
den – je nach Bundesland unterschiedlichen – Auflagen für Sozialwohnungen aus. 
Und Bestände aufbauen wollen die meisten von ihnen auch nicht. Also brauchen 
sie Partner. 



Die Öffentlichen andererseits sind nicht überall auf die Privaten angewiesen. 
Zumindest nicht in Städten wie Köln, wo die GAG Immobilien schon vor rund zehn 
Jahren eine eigene technische Abteilung aufgebaut hat. „Wir haben derzeit 1.940 
Wohnungen in Bau bei einem Bestand von rund 50.000“, sagt Uwe Eichner. Selber 
bauen habe für die GAG mehrere Vorteile. Zum einen halte man die Fäden allein 
in der Hand, zum anderen müsse man nicht zwei Mal Grunderwerbsteuer 
bezahlen und auch nicht den Gewinn mit anderen teilen. 

Wobei das mit dem Gewinn so eine Sache ist. „Wenn uns ein Entwickler keinen 
fairen Preis anbietet, dann werden wir es auch nicht mit ihm machen“, stellt 
Eichner klar. Warum kommt die GAG dann trotzdem mit den Privaten ins 
Geschäft? „Wir haben ein Interesse daran, Bestände aufzubauen. Und auch wenn 
wir bei einem Grundstück nicht zum Zuge kamen, ist das ein Weg, dort dennoch 
Wohnungen zu erwerben“, räumt Eichner ein. 

Fonds als neue Käufergruppe 
Den öffentlichen Käufern wächst nun etwas Konkurrenz heran. Die Fondsbranche 
hat den Reiz der zwar geringen, aber stabilen Renditen entdeckt. Wertgrund 
Immobilien hat jüngst in Hamburg-Bergedorf von Bonava ein Projekt erworben, 
das zu zwei Dritteln aus geförderten Wohnungen besteht. „Bei uns sind auch 
Stiftungen und kirchliche Organisationen investiert, für sie kann es ein Mehrwert 
sein, wenn man in soziale Projekte investiert“, erläutert Timo Holland, 
Geschäftsführer der Wertgrund Asset Management, dessen Unternehmen weiter 
in Richtung geförderter Wohnungsbau gehen möchte. 

Übersicht: Quoten für geförderten und 
preisreduzierten Wohnungsbau nach Städten 
(Quelle: immobilienmanager/eigene Recherche)

Ein Anlageprodukt, das unter anderem in geförderte Wohnungen investiert, hatte 
vor einem Jahr auch die Lloyd Fonds AG angekündigt. Die Umsetzung allerdings 
zieht sich hin. Die Rechtsform wird nun von einer KG auf Aktienbasis umgemodelt 
in einen offenen Immobilienfonds, da „deutsche Investoren Fonds gegenüber 
Immobilien-AGs bevorzugen“, heißt es bei Lloyd. Das Produkt mit einer Tranche 



für private und einer für institutionelle Investoren werde „zeitnah“ auf den Markt 
gebracht. Bei einem bereits angekauften Objekt in Hamburg- Tonndorf werde die 
Übernahme in den Fonds geprüft. 

GAG-Vorstand Eichner machen solche Wettbewerber nicht bange. Die Auflagen 
beim Bau von geförderten Wohnungen seien enorm, und auch die „vernünftige 
Bewirtschaftung“ der Bestände müsse man beherrschen. „Ich weiß nicht, ob ein 
Fonds das will und kann.“ 

Probleme mit dem Weiterverkauf 
Manche Projekte eignen sich aber nicht gut für den Weiterverkauf. So mussten 
WvM Immobilien und Dornieden Generalbau bei einem gemeinsamen Vorhaben 
in Düsseldorf-Derendorf feststellen, dass die Aufbereitung des Baugrundstückes 
zu aufwendig war, um bei den – durchaus vorhandenen – Kaufinteressenten für 
die rund 80 geförderten und preisgedämpften Wohnungen einen 
kostendeckenden Preis zu erzielen. Was tun? „Unsere Gesellschafter haben sie 
erworben“, sagt Martin Koll, Geschäftsführer von WvM, und merkt einschränkend 
an: Das sei eine Lösung für eine begrenzte Zahl von Bauvorhaben, aber nicht für 
alle Zukunft. 

Einen Unterschied in den Bauqualitäten machen die befragten Projektentwickler 
nicht. „Es gibt keinen Gestaltungsunterschied zwischen förderfähigen und frei 
finanzierten Wohnungen“, sagt Florian Lanz, Geschäftsführer von Laborgh 
Investment, der seine Sozialwohnungen bevorzugt an kommunale Partner 
verkauft. Nur eines ist zwingend: Die Grundrisse der geförderten Wohnungen sind 
kompakter, da in Berlin beispielsweise eine Drei-Zimmer-Wohnung nicht größer 
als 70 Quadratmeter sein darf. 

Beispiel Wesseling

Ein Kooperationsmodell in 
Wesseling bei Köln könnte als 
Vorbild für interkommunale 
Projekte taugen, um mehr Bauland 
zu schaffen.

zum Artikel

Über die Sinnhaftigkeit der Quoten gehen die Meinungen auseinander. „Ich sehe 
sie sehr kritisch“, sagt Martin Koll. „Denn die Wohnungen werden dem Markt 
entzogen und verstärken die Unterversorgung. Damit wird gegen den Mittelstand 
agiert, der keinen Wohnberechtigungsschein bekommt.“



Carsten Sellschopf dagegen sieht sie als „fast alternativlos“ an. Für zentrale Lagen 
in Großstädten hält er allerdings eine Mischung nicht auf Objekt-, sondern auf 
Quartiersebene für sinnvoll. Seine favorisierte Quotierung würde dann lauten: 
zehn Prozent Sozialwohnungen, zehn Prozent preisgedämpfte Mietwohnungen, 
20 Prozent frei finanzierte Mietwohnungen und 60 Prozent 
Eigentumswohnungen. Oder der Hamburger Drittelmix – jeweils ein Drittel 
geförderter Wohnungsbau, frei finanzierte Mietwohnungen und 
Eigentumswohnungen. „Da diskutiert man auch anders mit den 
Grundstückseigentümern über die Verkaufspreise“, nennt Sellschopf einen 
weiteren Vorteil dieses klar gehandhabten Modells. 

Autor: Roswitha Loibl

19.12.2017

DAS KÖNNTE SIE EBENFALLS INTERESSIEREN

•

Keine Prognose ist auch keine Lösung
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Da die geförderten Wohnungen i. d. R. nach Ablauf der Zins- und Belegungsbin-

dung noch einer Nachwirkungsfrist unterliegen, ließen sich jedoch keine nen-

nenswerten Mietsteigerungen durchführen, was ohnehin nicht im Sinne einer 

kommunalen Wohnungsbaugesellschaft sein dürfte. Somit müsste die Gesell-

schaft nach Auslauf der Zinsbindung ohne vollständige Tilgung zum einen eine 

Anschlussfinanzierung für die Restvaluta bedienen, die bei einer Tilgungsquote 

von z.B. 2% noch 60% der ursprünglichen Darlehenssumme betragen würden, 

und zum anderen eine neue Finanzierung für anstehende Sanierungsmaßnah-

men aufnehmen, ohne die Erträge aus Mieteinnahmen steigern zu können. An-

gesichts bestehender Restvaluta, für die weiterhin eine Absicherung durch 

Grundpfandrechte benötigt wird, dürfte eine weitere Beleihung schwieriger und 

teurer werden, so dass die Finanzierungskosten deutlich ansteigen. Es wäre ab-

sehbar, dass angesichts der Struktur der Gesellschaft als reine Neubaugesell-

schaft mit in etwa gleich alten Beständen, bei denen gleichzeitig Sanierungsbe-

darf besteht, wiederum Gesellschaftermaßnahmen erforderlich werden. Ferner ist 

nicht auszuschließen, dass es zu einem Wegfall einer potenziellen Anschlussför-

derung käme, falls ein Ausstieg aus der Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

beschlossen würde, wie dies z.B. im Land Berlin bei den in den 70er und 80er 

Jahren erfolgten Wohnungsbaumaßnahmen mit Tilgungsraten von 1,5-2% der 

Fall war.  

 

Die Möglichkeiten der Gesellschaft, mittelfristig durch die eigene Geschäftstätig-

keit die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen zu können, wären eingeschränkt. 

 

Eine geringere Tilgungsleistung würde bei der LHD zwar in den nächsten Jahren 

zu geringeren Zuschüssen führen. Die liquiditätswirksame Belastung würde sich 

jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.  

 

Insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus empfehlen wir daher 

eine höhere Tilgung, um die Gesamtzinsbelastung über den gesamten Finanzie-

rungszeitraum betrachtet gering zu halten. 

Nicht berücksichtigt wurden etwaige Fördermittel von Land oder Bund. 

4. Ermittlung der Wirtschaftlichkeit 

 Aus Finanzierungssicht/ Immobilienbewertungssicht auf Objektebene (statisch zu 

Beginn des Betrachtungszeitraums) ergibt sich bei einer maximal verträglichen 

Monatsmiete von 7,00 €/m² Wohnfläche für die neu errichteten Bestände und ty-

pischen Kennwerten aus der Literatur (basierend auf einer Wohnung mit durch-

schnittlich 65 m² Wohnfläche) folgende Rechnung: 
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Kaltmiete monatlich  7,00 €/m² 

Kaltmiete jährlich 84,00 €/m² 

abzüglich Bewirtschaftungskosten 

Instandhaltung 8,00 €/m² 

Verwaltungskosten 250 €/Wohnung/p.a. 3,85 €/m² 

nicht umlegbare Betriebskosten p.a. 1,20 €/m² 

Mietausfallwagnis (inkl. Erlösschmälerung) 3% 2,52 €/m² 

insg. Bewirtschaftungskosten 18,5% 15,57 €/m² 

verbleibende Miete für Kapitaldienst 68,43 €/m² 

Unterstellt man – anders als in den für die neue Wohnungsbaugesellschaft vor-

genommenen Berechnungen - eine Tilgung i. H. der jährlichen Abschreibung von 

2% und eine langfristige Finanzierung von 2 % (Bonitätsrating der Stadt, niedri-

ges Zinsniveau), so ließe sich eine Annuität von EUR rd. 1.710/m² bedienen. 

Tatsächlich betragen die Baukosten (die hier dem gedachten Kaufpreis entspre-

chen) jedoch EUR 2.000/m², so dass eine Finanzierungslücke von rd. 290 

EUR/m² entsteht: 

Zinsen + Tilgung 4,0% 

mögliche Investitionshöhe 1.710,85 €/m² 

notwendige Baukosten (KG 200-700) 2.000,00 €/m² 

  

Finanzierungslücke 289,15 €/m² 

Bei einer kurzfristigeren Tilgung über 20 Jahre – wie in den Modellrechnungen 

unterstellt – erhöht sich die Finanzierungslücke entsprechend. 

Um diese Lücke zu schließen, sind grundsätzlich zwei Varianten denkbar.  

Zum einen kommt ein einmaliger Zuschuss zu Beginn der Investitionstätigkeit in 

Betracht: 

Variante 1: einmalig 

bei 1.000 Wohnungen u. 65 m²/Wohnung sowie einer Deckungslücke 

von EUR 289,15/m² 18.795.000 € 

pro Wohnung 18.795,00 € 

pro m² 289,00 € 

Ein Betrag in dieser Höhe wäre der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Investiti-

onstätigkeit in den ersten Jahren zur Verfügung zu stellen. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 25 

 

Alternativ ist die Schließung der Finanzierungslücke durch eine laufende Bezu-

schussung möglich: 

Variante 2: laufend (p.a.) 

Zinsen + Tilgung  4,0% 

Bei einer Deckungslücke von € 289,157/m² ergibt dies 

pro Wohnung (65 m² WF) 751,79 € 

pro m² p.a. 11,57 € 

pro m²/Monat 0,96 € 

Damit betrüge die laufende Bezuschussung für 1.000 Wohnungen pro Jahr 

EUR 750.0004, wobei davon ausgegangen wird, dass die Zinskonditionen iden-

tisch sind. Sollte die Bezuschussung durch ein nachrangiges Darlehen finanziert 

werden, so fällt der monatliche Zuschussbetrag u. U. höher aus. 

5. Rechtliche Grundlagen  

5.1 Rechtsform der Wohnungsbaugesellschaft 

Eine Wohnungsbaugesellschaft kann als Personen- (z. B. GmbH & Co. KG) oder 

als Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) gegründet und betrieben werden.  

5.1.1 Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) 

Die Kommanditgesellschaft setzt als Personengesellschaft mindestens zwei Ge-

sellschafter voraus, wobei mindestens ein Gesellschafter unbegrenzt haftet 

(Komplementär). Deshalb hat sich in der Praxis die Rechtsform der GmbH & Co. 

KG etabliert, bei der die GmbH als Komplementär aufgrund der dieser Rechts-

form eigenen Haftungsbegrenzung wiederum nur begrenzt haftet.  

Dem Komplementär obliegt grundsätzlich die Geschäftsführung der Gesellschaft, 

er ist gemäß § 125 i. V. m. § 161 BGB zur Vertretung der Gesellschaft allein be-

fugt. Die Kommanditisten sind grundsätzlich von der Führung der Geschäfte aus-

geschlossen und zur Vertretung der Gesellschaft nicht ermächtigt. Ihnen können 

jedoch entsprechende Rechte (Prokura oder Handlungsvollmacht) erteilt werden. 

Aus ertragsteuerlichen Gründen (gewerbliche Entprägung der GmbH & Co. KG) 

müsste dem Kommanditisten (Mit-)Geschäftsführungsbefugnis eingeräumt wer-

den, welche dieser tatsächlich auch ausüben sollte. Wir verweisen hierzu im Ein-

zelnen auf Ziffer C I. 5.2.2).  

                                                           
4  Das eine ist eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für einen Kaufpreis von EUR 2.000 EUR 

und rein aus Finanzierungssicht zu verstehen 
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Die LHD könnte Gesellschafterin der Komplementär-GmbH und zugleich auch 

Kommanditistin der Wohnungsbau GmbH & Co. KG sein. Alternativ könnte die 

Komplementärrolle von einer Tochtergesellschaft der LHD, z.B. der STESAD 

übernommen werden. 

5.1.2 Kapitalgesellschaft (GmbH) 

Im Gegensatz zur Kommanditgesellschaft kann die GmbH auch von nur einem 

Gesellschafter gegründet werden, dessen Haftung grundsätzlich auf den Betrag 

des eingebrachten Stammkapitals, das mindestens EUR 25.000,00 betragen 

muss, begrenzt ist. Die GmbH wird durch ihre(n) Geschäftsführer vertreten.  

Die GmbH kann sowohl im Wege der Bar- als auch Sachgründung errichtet wer-

den.  

Eine Bargründung, bei der regelmäßig der Gesellschafter per Banküberweisung 

(Buchgeld) Geldmittel zufließen lässt, ist unkompliziert.  

Die Sachgründung zeichnet sich im Gegensatz zur Bargründung dadurch aus, 

dass der Gesellschafter nach § 5 Abs. 4 GmbHG einen einlagefähigen Vermö-

gensgegenstand (z. B. Grundstücke) auf die GmbH überträgt (Sacheinlage). Eine 

Sacheinlage ist nur zulässig, wenn der zu leistende Gegenstand, die leistende 

Person sowie die Anzahl der im Gegenzug zu gewährenden GmbH-

Geschäftsanteile im Gesellschaftsvertrag der GmbH bestimmt worden sind.  

Um sicherzustellen, dass die im Wege der Sachgründung eingebrachten Wirt-

schaftsgüter tatsächlich den Wert der im Gegenzug erhaltenen GmbH-

Geschäftsanteile erreichen, sind die Gesellschafter gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 

GmbHG verpflichtet, einen schriftlichen Bericht über den Hergang der Sachgrün-

dung zu erstellen. 

5.2 Kommunalrecht 

5.2.1 Generelle Zulässigkeit 

Nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 SächGemO können kommunale Unternehmen in einer 

Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wobei nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 

SächsGemO dabei alle Unternehmensformen zulässig sind, die eine Haftungs-

begrenzung im Außenverhältnis ermöglichen. Zulässig sind also insbesondere 

die GmbH, die GmbH & Co. KG, die eingetragene Genossenschaft, der eingetra-

gene Verein und die rechtsfähige privatrechtliche Stiftung. Eine Aktiengesell-

schaft darf nur gegründet werden, wenn der Zweck des Unternehmens nicht 

ebenso gut in einer anderen Rechtsform erfüllt werden kann. 
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5.2.2 Allgemeine Voraussetzungen 

§ 94a SächsGemO stellt grundsätzliche Bedingungen an das wirtschaftliche Tä-

tigwerden der Gemeinden. So muss der öffentliche Zweck dies zunächst rechtfer-

tigen.  

Die Vermietung von Wohnraum gerade an sozial schwache Einwohner stellt ei-

nen anerkannten öffentlichen Zweck dar5. Dies ergibt sich auch aus einem Um-

kehrschluss aus § 94a Abs. 2 SächsGemO, welcher konkret verlangt, dass die 

Gemeinde im Bereich der Wohnungswirtschaft darauf hinzuwirken hat, dass die 

zur angemessenen Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes erforderliche Kre-

dit- und Investitionsfähigkeit gesichert ist und der von ihr unmittelbar oder mittel-

bar gehaltene Wohnungsbestand keine marktbeherrschende Stellung einnimmt.  

Das zu gründende Unternehmen muss nach Art und Umfang in einem angemes-

senen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen 

Bedarf stehen. Die Kommune darf daher kein Wohnungsbauunternehmen unter-

halten, das den lokalen Bedarf und in der Folge ihre finanzielle Leistungsfähigkeit 

übersteigt.  

Schließlich ist sicherzustellen, dass der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher 

durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Vor einer Ent-

scheidung über die Gründung einer Gesellschaft ist den jeweiligen wirtschafts- 

und berufsständischen Kammern der betroffenen Wirtschaftskreise Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben. 

Wir gehen davon aus, dass die Voraussetzungen von §§ 94a SächsGemO bei 

der Gründung der Wohnungsbaugesellschaft durch die LHD erfüllt werden kön-

nen. Damit stehen dem Vorhaben kommunalrechtliche Belange grundsätzlich 

nicht entgegen. 

5.2.3 Ablauf, Melde- und Genehmigungserfordernisse 

Gemäß § 95 SächGemO ist der Stadtrat der LHD vor der Errichtung der Woh-

nungsbaugesellschaft umfassend über Chancen und Risiken sowie die Auswir-

kungen der beabsichtigten unternehmerischen Betätigung zu unterrichten. Vor 

dem Beschluss über die Rechtsform des Unternehmens hat der Stadtrat die Vor- 

und Nachteile der in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen und privatrechtli-

chen Organisationsformen im konkreten Einzelfall abzuwägen. Die Gründung der 

                                                           
5 Sponer/ Jacob/ Musall/ Musall/ Sollondz/ Hoffmann, Praxis der Kommunalverwaltung, § 97 SächsGe-

mO, Nr. 3; Stand: Oktober 2004 (§ 94a SächsGemO ist im wesentlichen wortgleich mit dem in der 
Kommentierung in Bezug genommenen, aber am 1. Januar 2014 außer Kraft getretenen § 97 Sächs-
GemO.)  
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Wohnungsbaugesellschaft sowie zugrundeliegende Beschlüsse des Stadtrates 

sind von der Landesdirektion Sachsen (als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 112 

Abs.1 SächsGemO) zu genehmigen. 

Die LHD muss sich zudem einen ausreichenden Einfluss im Unternehmen si-

chern. Diesbezüglich sind insbesondere die Vorgaben zu zwingenden Bestim-

mungen des künftigen Gesellschaftsvertrages gemäß § 96a SächsGemO zu be-

achten. 

5.3 Beihilferecht  

 Die Finanzierung der Wohnungsbaugesellschaft, insbesondere von Erwerbs-, 

Bau- und Errichtungskosten für Sozialwohnungen, durch die LHD oder eine von 

ihr beherrschte Tochtergesellschaft dürfte eine staatliche Beihilfe im Sinne von 

Art. 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) darstellen. Der Wohnungsbaugesellschaft würde aus staatlichen Mitteln 

ein wirtschaftlicher Vorteil gewährt, den ein Unternehmen unter normalen Markt-

bedingungen, d. h. ohne Eingreifen des Staates, nicht erhalten hätte. Diese An-

nahme gründet sich auf das Fehlen objektiver Gründe dafür, dass für die geplan-

ten Investitionen in Sozialwohnungen langfristig mit einer Rendite für das inves-

tierte Kapital gerechnet werden kann. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich 

Private unter normalen Marktbedingungen nicht zu solchen Finanzierungsmaß-

nahmen entschließen würden, da der Betrieb von Sozialwohnungen angesichts 

des Umstandes, dass der gesamte Bestand erst noch errichtet werden muss, ty-

pischerweise dauerhaft defizitär ist.. 

Die Finanzierungsmaßnahmen können jedoch gemäß Art. 3 des Beschlusses der 

Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihil-

fen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die 

mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-

resse betraut sind (2012/21/EU) – sog. DAWI-Freistellungsbeschluss als staatli-

che Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit dem Binnenmarkt verein-

bar und von der Pflicht zur vorherigen Anmeldung bei der EU-Kommission nach 

Art. 108 Abs. 3 AEUV (sog. Notifizierung) befreit und damit EU-beihilferechtlich 

zulässig sein. Dazu müssen die Voraussetzungen des DAWI-

Freistellungsbeschlusses erfüllt sein, insbesondere muss die Wohnungsbauge-

sellschaft vor Gewährung der Finanzierung im Wege eines sog. Betrauungsaktes 

mit den zu finanzierenden Maßnahmen als Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse betraut worden sein.  

Im Einzelnen wird hierzu auf Annex 1 verwiesen. 
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6. Steuerliche Grundlagen  

6.1 Grunderwerbsteuer 

6.1.1 Übertragung von Grundstücken 

Die Übertragung von Grundstücken – ob als Erwerb oder (unentgeltliche) Einlage 

– unterliegt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG grundsätzlich der Grunderwerbsteu-

er.  

Der Übertragungsvorgang kann gemäß § 6a GrEStG jedoch ausnahmsweise von 

der Grunderwerbsteuer befreit sein. Danach sind dem Grunde nach im Wesentli-

chen aber nur die Abspaltung und die Ausgliederung von Vermögen zur Aufnah-

me durch Übertragung auf einen bestehenden oder mehrere bestehende Rechts-

träger begünstigungsfähig6. Umwandlungsvorgänge, bei denen eine an dem 

Vorgang beteiligte Gesellschaft erlischt oder neu entsteht, fallen nach dem Wort-

laut des § 6a Sätze 3 und 4 GrEStG nicht in den Anwendungsbereich des § 6a 

GrEStG, weil eine solche Gesellschaft die in § 6a Satz 4 GrEStG bestimmten Vo-

raussetzungen nicht erfüllt. Wenn also diese Gesellschaft erst mit oder unmittel-

bar vor der Einlage der Grundstücke neu entstehen wird, ist der Befreiungstatbe-

stand des § 6a GrEStG nicht einschlägig.  

Allerdings wird die Grunderwerbsteuer bei der Übertragung von Grundstücken 

von einem Alleineigentümer auf eine Gesamthand (d. h. an eine Personenge-

sellschaft) gemäß § 5 Abs. 2 GrEStG regelmäßig insoweit nicht erhoben, wie er 

am Gesamthandsvermögen beteiligt ist. Ist die LHD an der GmbH & Co. KG zu 

100 % beteiligt, fällt auf die Übertragung der Grundstücke der LHD keine Grund-

erwerbsteuer an.  

Ob die übertragenen Grundstücke der LHD für Zwecke des § 5 Abs. 2 GrEStG 

zuzurechnen sind, ist allein nach grunderwerbsteuerrechtlichen Kriterien zu ent-

scheiden. Anders als im Ertragsteuerrecht spielt das wirtschaftliche Eigentum im 

Sinne des § 39 Abs. 2 AO grundsätzlich keine Rolle. Es ist vielmehr die zivilrecht-

liche Zuordnung maßgeblich7. Insoweit ist ein Grundstück bezüglich dessen ein 

Treuhandverhältnis besteht, nicht allein dem Treugeber für Grunderwerbsteuer-

zwecke als (wirtschaftlicher) Eigentümer (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO) zuzurech-

                                                           
6  Vgl. BFH, Beschluss vom 25.11.2015, II R 62/14: Der BFH hat das BMF mit Beschluss vom 

25.11.2015 (II R 62/14) aufgefordert, dem Revisionsverfahren beizutreten und zum Verhältnis von § 6a 
Sätze 3 und 4 GrEStG, nach deren Wortlaut § 6a GrEStG auf Umwandlungsvorgänge, bei denen ein 
Rechtsträger untergeht oder neu entsteht (Verschmelzung, Aufspaltung, Abspaltung oder Vermögens-
ausgliederung zur Neugründung), nicht anwendbar ist, zu § 6a Satz 1 GrEStG, der durch die Bezug-
nahme auf § 1 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 UmwG auch diese Umwandlungsvorgänge in den Anwendungs-
bereich der Vorschrift einbezieht, sowie zum möglichen Beihilfecharakter des § 6a GrEStG Stellung zu 
nehmen. 

7  Vgl. Pahlke, GrEStG, § 1 Rn. 104. 
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nen. Der Treuhänder wird vielmehr grunderwerbsteuerrechtlich als Volleigentü-

mer behandelt8. Darüber hinaus kann dem Treugeber ein Verwertungsrecht im 

Sinne des § 1 Abs. 2 GrEStG zustehen. Daher können sowohl Treugeberwechsel 

als auch der Wechsel des Treuhänders Grunderwerbsteuer auslösen9. Das gilt 

auch für Fälle des Erwerbs der vorgenannten Verwertungsbefugnis durch den 

Treuhänder und den Erwerb des Grundstücks durch den Treugeber10. Sollten 

Treuhandverhältnisse an Grundstücken der LHD (noch) bestehen, wäre daher zu 

klären, ob aufgrund dessen durch die Einbringungen der Grundstücke ggf. mehr-

fach Grunderwerbsteuertatbestände ausgelöst werden und welche Konsequen-

zen die Treuhandverhältnisse auf die Anwendung des § 5 Abs. 2 GrEStG haben 

könnten. Da in Treuhandfällen regelmäßig der Treuhänder als Eigentümer des 

Grundstücks anzusehen ist, muss auch der Treuhänder am Gesamthandsver-

mögen der Gesellschaft beteiligt sein, um die Begünstigung nach § 5 GrEStG zu 

erhalten11. Ob dies im vorliegenden Fall überhaupt in Betracht kommt, müsste 

noch entscheiden werden. Dies wäre gesondert zu prüfen und ist nicht Bestand-

teil dieser Stellungnahme. 

Wenn die Grunderwerbsteuer nach § 5 Abs. 2 GrEStG nicht erhoben wurde, ist 

zudem die Haltefrist gemäß § 5 Abs. 3 GrEStG zu beachten. Danach wird rück-

wirkend insoweit Grunderwerbsteuer erhoben, als sich der Anteil der LHD an der 

GmbH & Co. KG innerhalb von fünf Jahren nach dem Übergang des Grundstücks 

auf die Gesamthand vermindert. 

Bei der Übertragung von Grundstücken auf eine Kapitalgesellschaft besteht eine 

solche Befreiung von der Grunderwerbsteuer nach § 5 Abs. GrEStG nicht. 

6.1.2 Bemessungsgrundlage  

Soweit ein „Befreiungstatbestand“ nicht greift, ist die Bemessungsgrundlage für 
die Grunderwerbsteuer zu ermitteln.  

a) Erwerb von Grundstücken 

Die Grunderwerbsteuer bemisst sich gemäß § 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG nach dem vereinbarten Kaufpreis der Grundstücke. 

                                                           
8  So Pahlke, GrEStG, § 1 Rn. 104; vgl. auch Gleichlautender Erlass zu grundstücksbezogenen Treu-

handgeschäften sowie zu Grundstückserwerben durch Auftragnehmer bzw. Geschäftsversorger vom 
12.10.2007, BStBl. I 2007 S. 757, Tz. 1.1; Fischer, in: Boruttau, Grunderwerbsteuergesetz, 17. Auflage 
2011, § 1 Rn. 203 f. 

9  Siehe Pahlke, GrEStG, § 1 Rn. 111, 113. 
10  Siehe Pahlke, GrEStG, § 1 Rn. 114. 
11  Vgl. z. B. FG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2001, 7 K 2758/97 GE, DStRE 2001, 1108. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 31 

 

Für die Bemessung der Grunderwerbsteuer ist grundsätzlich die Gegenleistung 

maßgebend (§ 8 Abs. 1 GrEStG). Erst wenn eine solche Gegenleistung nicht 

vorhanden oder nicht zu ermitteln ist, darf die Grunderwerbsteuer nach den 

Grundbesitzwerten (also regelmäßig den Verkehrswerten) bemessen werden 

(§ 8 Abs. 2 GrEStG). Die vereinbarte Gegenleistung ist somit grundsätzlich für 

die Grunderwerbsteuer maßgeblich und zwar auch dann, wenn sie weit unter 

dem Verkehrswert des Grundstücks liegt12. 

Anderes kann allerdings gelten, wenn der Kaufpreis lediglich ein symbolischer 

Kaufpreis ist. Ein symbolischer Kaufpreis, der nicht als Gegenleistung im Sinne 

des § 8 Abs. 1 GrEStG angesehen werden kann, wird regelmäßig angenommen, 

wenn der Kaufpreis in einem so krassen Missverhältnis zum Wert des Grund-

stücks steht, dass er sich dazu in keinerlei Relation bringen lässt und daher nicht 

ernsthaft vereinbart ist. Ein derartiges Missverhältnis wird jedoch nicht schon 

deswegen angenommen, weil die Gegenleistung den Verkehrswert des Grund-

stücks – ggf. deutlich – unterschreitet. So kann auch ein Kaufpreis von EUR 1 ei-

ne Gegenleistung für einen Grundstückserwerb sein, wenn das Grundstück mit 

einem Gebäude bebaut ist, welches nur noch abgerissen werden kann oder mit 

anderen Altlasten belastet ist.  

Daher kann ein niedriger Grundstückskaufpreis eine Gegenleistung im Sinne des 

§ 8 Abs. 1 GrEStG und mithin die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerb-

steuer bilden, wenn dieser Kaufpreis ernsthaft vereinbart worden ist. Eine absolu-

te Grenze dafür, wann ein krasses Missverhältnis zum Wert des Grundstücks be-

steht oder nicht, existiert nicht. In vergleichbaren Projekten wurden jedenfalls 

10 % des Verkehrswertes als Kaufpreis und somit als Bemessungsgrundlage für 

die Grunderwerbsteuer von der Finanzverwaltung akzeptiert. Gleichwohl besteht 

ein Restrisiko hinsichtlich der Nichtanerkennung des Kaufpreises für Zwecke der 

Berechnung der Grunderwerbsteuer durch die Finanzverwaltung. 

Allerdings bedarf es im Einzelfall der Feststellung, ob der Erwerber im Zusam-

menhang mit der Kaufpreisbemessung noch besondere sonstige (z. B. Dienst-

)Leistungen zu erbringen hat. Denn auch solche Leistungen können gemäß § 9 

Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 GrEStG grundsätzlich zur Gegenleistung für den Erwerb des 

Grundstücks gehören. Sofern eine Betrauung durch die LHD erfolgt, ist nicht 

ganz auszuschließen, dass man insoweit eine Gegenleistung annehmen könnte. 

Gegebenenfalls müsste dies im Rahmen einer verbindlichen Auskunft geklärt 

werden.  

                                                           
12  Vgl. BFH, Urteil vom 26.02.2003, II B 54/02. 
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Bei Zahlung eines verminderten Kaufpreises an eine Schwestergesellschaft (z. B. 

die STESAD) würde eine Bestands-GmbH zugleich auch einen einlagefähigen 

Vermögensvorteil erhalten, deren Ursache allein im Gesellschaftsverhältnis (LHD 

zu Bestands-GmbH und LHD zu STESAD) liegen dürfte. Damit läge auf Ebene 

der (gebenden) Schwestergesellschaft grundsätzlich eine verdeckte Gewinn-

ausschüttung nach § 8 Abs. 3 Satz. 2 KStG vor, die der Gesellschafter der an-

deren (empfangenden) Schwestergesellschaft weitergibt. Bei der empfangenen 

Schwestergesellschaft (Wohnungsbau-GmbH) führt dies dagegen grundsätzlich 

zu einer verdeckten Einlage. Es wird insoweit auf die Ausführungen unter Ziffer 

C I. 5.3.1 verwiesen. Für die Bemessung der Grunderwerbsteuer wären verdeck-

te Gewinnausschüttungen jedoch unbeachtlich, da sie der Gegenleistung (Kauf-

preis) nicht hingerechnet werden13. 

b) Einlage von Grundstücken 

Bei der Einlage von Grundstücken in eine Gesellschaft fehlt es dagegen an einer 

Gegenleistung, so dass sich die Grunderwerbsteuer nach den Grundbesitzwerten 

bemisst (§ 8 Abs. 2 GrEStG). Diese entsprechen im Wesentlichen den Ver-

kehrswerten der Grundstücke. 

Soweit jedoch die Wohnungseinheiten der LHD mit den damit verbundenen Ver-

bindlichkeiten in Höhe von rd. EUR 14 Mio. von der LHD selbst eingelegt werden, 

könnte sich die Grunderwerbsteuer nach diesen EUR 14 Mio. bemessen. Denn 

die Übernahme einer Verbindlichkeit stellt dann die Gegenleistung im Sinne von 

§ 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 GrEStG dar14: Die LHD als Übertragende des Grundstücks 

wird insoweit von den Verbindlichkeiten befreit. Hierzu wäre allerdings wiederum 

zu klären, wie die Treuhand-Bestände in das Eigentum einer neu zu gründenden 

Gesellschaft übertragen werden sollen – nach Beendigung der Sanierungsmaß-

nahme und einer Beendigung des Treuhandverhältnisses (und damit Rückfall der 

Bestände an die LHD) oder aber direkt vom Entwicklungsträger. 

6.1.3 Höhe 

Im Freistaat Sachsen beträgt der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer derzeit 

3,5 %. 

                                                           
13  Vgl. BFH, Urteil vom 26.10.1977, II R 115/69, BStBl. II 1978, 201; Pahlke, in Pahlke: GrEStG, 

5. Auflage 2014, § 9 Rn. 78. 
14  Vgl. FG München, Urteil vom 16.07.2003, 4 K 1041/03, BeckRS 2003, 26014742; Pahlke, in Pahlke: 

GrEStG, 5. Auflage 2014, § 9 Rn. 73. 
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6.2 Gewerbesteuer 

6.2.1 Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH 

Die GmbH unterliegt kraft Rechtsform der Gewerbesteuer mit der Folge, dass 

nicht nur ihre gewerbliche Tätigkeit, sondern jegliche Tätigkeit – d. h. auch die 

Vermietungstätigkeit – die Gewerbesteuerpflicht auslöst, § 2 Abs. 2 GewStG. Ei-

nen Freibetrag wie bei Personengesellschaften gibt es für die GmbH nicht. Maß-

gebend ist der steuerliche Gewinn, wobei die gewerbesteuerlichen Gewinnan-

passungen (Hinzurechnungen nach § 8 GewStG und Kürzungen nach § 9 Ge-

wStG) zu berücksichtigen sind (Gewerbeertrag). Insbesondere können Darle-

henszinsen, die der Wohnungsbau GmbH entstehen, gemäß § 8 Nr. 1 lit. a Ge-

wStG zu einer Erhöhung des Gewerbeertrages führen und die Gewerbesteuer 

der Wohnungsbau GmbH somit nur eingeschränkt mindern. 

Allerdings kann für die Wohnungsbau GmbH die erweiterte Kürzung des Ge-

werbeertrages gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG zur Anwendung kommen. 

Danach können u. a. Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder 

neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen verwalten und nutzen o-

der daneben Wohnungsbauten betreuen, auf Antrag den Gewerbeertrag statt um 

einen bestimmten Hundertsatz des Einheitswerts des Grundbesitzes um den Teil 

des Gewerbeertrags kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 

Grundbesitzes entfällt. Mit dieser Regelung soll nach ständiger Rechtsprechung 

des BFH15 die Gleichstellung vermögensverwaltender Grundstücksunternehmen, 

deren Einkünfte nur kraft Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegen, mit den 

vermögensverwaltenden Einzelpersonen und Personengesellschaften erreicht 

werden. 

Die erweiterte Kürzung kann grundsätzlich nur für die eigentlich begünstigte 

(Haupt-)Tätigkeit, also die ausschließliche Verwaltung und Nutzung eigenen 

Grundbesitzes, beansprucht werden. Andere Tätigkeiten sind entweder nicht be-

günstigt oder führen zur Versagung der Vergünstigung in vollem Umfang16. Zu 

diesen erlaubten, aber nicht begünstigten Tätigkeiten gehören z. B. die Verwal-

tung und Nutzung eigenen Kapitalvermögens oder die Betreuung von Woh-

nungsbauten (§ 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG). Andererseits schließt z. B. eine gewerb-

liche Betätigung, die nicht zu den in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG genannten un-

schädlichen Nebentätigkeiten zählt, die erweiterte Kürzung grundsätzlich aus, 

auch wenn sie von nur untergeordneter Bedeutung ist17. Hierzu zählen beispiels-

weise die Erbringung von Dienstleistungen durch Wach- und Reinigungspersonal 

                                                           
15  Vgl. z. B. BFH, Urteil vom 7.08.2008, IV R 36/07, DStR 2008, 2361. 
16  Vgl. Gosch, in: Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 9 GewStG, Rn. 55. 
17  Vgl. BFH, Urteil vom 17.05.2006, VIII R 39/05, BStBl. II 2006, 659. 
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sowie unter bestimmten Umständen der eigene Betrieb einer Tiefgarage. Dar-

über hinaus führt die Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern und Be-

triebsvorrichtungen zum Wegfall der gewerbesteuerlichen Kürzungsmöglichkeit. 

Insoweit kommt es auf die Gesamtumstände der konkreten Gestaltung im Einzel-

fall an. Sofern Studentisches Wohnen Teil der Wohnungsbau GmbH werden soll, 

droht hierdurch grundsätzlich eine gewerbliche Betätigung, insbesondere wegen 

den zu erbringenden Zusatzleistungen und einem ggf. häufigen Mieterwechsel, 

die eine erweiterte Kürzung bei der Wohnungsbau GmbH grundsätzlich aus-

schließt. Dies gilt auch, wenn der Betrieb z. B. einer Photovoltaikanlage mit Ein-

speisung u. a. in das öffentliche Netz ins Auge gefasst sein sollte. Die Planungen 

sind bisher noch nicht so weit fortgeschritten, dass sich diese Einzelheiten ge-

genwärtig beurteilen ließen. 

Die Betreuung bzw. Verwaltung von fremden Wohnungsgebäuden (z. B. vom 

Gesellschafter oder Schwestergesellschaften der Wohnungsbau GmbH) und die 

damit realisierten Gewerbeerträge sind selbst zwar nicht gewerbesteuerlich privi-

legiert. Sie führen jedoch grundsätzlich auch nicht zur Versagung der erweiterten 

Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG für die übrigen, begünstigten Tätigkei-

ten der Wohnungsbau GmbH18. Der Umfang der Betreuung fremder Wohnungs-

bauten (Verwaltungstätigkeit) soll nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs dabei unbeachtlich sein19. Allerdings ist zu beachten, dass die Tätigkeit der 

Wohnungsbau GmbH insgesamt nicht über den Rahmen einer Vermögensver-

waltung hinausgeht und einen gewerblichen Charakter annimmt20.  

Bei der Prüfung wird vom Vorliegen der Voraussetzungen einer erweiterten Kür-

zung gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ausgegangen, so dass die Wohnungsbau 

GmbH im Ergebnis grundsätzlich keine Gewerbesteuer entrichten müsste. 

Die GmbH ist selbst Gewerbesteuersubjekt, so dass etwaige gewerbesteuerliche 

Verluste auch nur auf deren Ebene berücksichtigt werden und ihr zu versteuern-

des Einkommen in späteren Jahren mindern können. Damit reduzieren Verluste 

allein die Steuerbelastung der GmbH. Die Mindestbesteuerung, d. h. der einge-

schränkte Ausgleich von späteren Gewinnen mit Verlustvorträgen aus Vorjahren 

ist zu beachten. 

                                                           
18  Vgl. BFH, Urteil vom 17.09.2003, I R 8/02; H 9.2 Abs. 2 GewStR 2009, Betreuung von Wohnungsbau-

ten; Roser, in: Lenski/ Steinberg, GewStG, 9. Auflage 1995, 114. Lieferung 10.2015,§ 9 Nr. 1 GewStG 
Rn. 122 ff. 171 ff.   

19  BFH, Urteil vom 17.09.2003, I R 8/02. 
20  Vgl. Roser, in: Lenski/ Steinberg, GewStG, 9. Auflage 1995, 114. Lieferung 10.2015,§ 9 Nr. 1 GewStG 

Rn. 138 ff. 
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6.2.2 Wohnungsbaugesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG 

Betreibt eine KG kein gewerbliches Unternehmen (§ 15 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 in 

Verbindung mit Abs. 3 Nr. 1 EStG) und gilt ihre Tätigkeit auch nicht als Gewerbe-

betrieb kraft Prägung (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG), fällt sie ebenfalls nicht unter den 

Anwendungsbereich des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.  

Die Wohnungsbau GmbH & Co. KG soll ausschließlich einer vermögensverwal-

tenden Tätigkeit nachgehen, so dass sie grundsätzlich keine Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb erzielt. 

Allerdings ist eine GmbH & Co. KG grundsätzlich „gewerblich geprägt“, auch 

wenn sie nicht gewerblich tätig ist. Das kann bei nur vermögensverwaltend, nicht 

gewerblich tätigen Gesellschaften jedoch dadurch vermieden werden, dass bei 

der GmbH & Co. KG ein Kommanditist im Gesellschaftsvertrag (ggf. neben der 

Komplementär-GmbH) Geschäftsführungsbefugnis eingeräumt wird. Eine ge-

werbliche Prägung nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG ist jedenfalls dann nicht gege-

ben, wenn zwar ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften persön-

lich haften, aber ein nicht persönlich haftender Gesellschafter (natürliche Person 

oder Kapitalgesellschaft, z. B. Kommanditist-Kapitalgesellschaft) alleine zur Ge-

schäftsführung befugt ist21. Die Finanzverwaltung verneint eine gewerbliche Prä-

gung darüber hinaus dann, wenn der beschränkt haftende Gesellschafter neben 

dem persönlich haftenden Gesellschafter zur Geschäftsführung befugt ist22. Da-

nach kommt § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG auch dann nicht zur Anwendung, wenn keine 

natürliche Person, sondern allein eine Kommanditist-Kapitalgesellschaft neben 

der alleinigen Komplementär-Kapitalgesellschaft zur Geschäftsführung befugt 

ist23. Dem folgt auch die Finanzverwaltung24. Diese Auffassung wird indes von 

Stimmen in der Literatur bestritten, danach soll eine gewerbliche Prägung gege-

ben sein, wenn neben der Komplementär-Kapitalgesellschaft (z. B. GmbH) ledig-

lich weitere Kommanditist-Kapitalgesellschaften zur Geschäftsführung befugt 

sind25. Insofern besteht folglich eine gewisse Rechtsunsicherheit. Auch die Ver-

treter, die die Verwaltungsauffassung ablehnen, gehen indes davon aus, dass zu 

den Kapitalgesellschaften im Sinne des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG nur die von § 1 

Abs. 1 Nr. 1 KStG erfassten Gesellschaften gehören. Darunter fallen mithin nicht 

die anderen in § 1 Abs. 1 KStG genannten Körperschaften26 und damit auch nicht 

                                                           
21  Vgl. BFH, Urteil vom 11.10.12, IV R 32/10, BStBl. II 2013, 538; R 15.8 Abs. 6 S. 1 und 2 EStR. 
22  Vgl. R 15.8 Abs. 6 S. 3 EStR. 
23  Vgl. Carlé/Bauschatz/Th. Carlé/T. Carlé, in: Korn, EStG, § 15 Rn. 131.1m.w.N.; Pyszka, DStR 2010, 

1372; Spilker/Früchtl, 2010, 1007; Groh, DB 1987, 1006, 1011. 
24  Siehe R 15.8 Abs. 6 S. 1 ff. 
25  Wacker, in: Schmidt, EStG, § 15 Rn. 222; Reiß, in: Kirchhof, EStG, § 15 Rn. 141. 
26  Siehe Wacker, in: Schmidt, EStG, § 15 Rn. 216 (ausdrücklich für Genossenschaften, VVaG und sons-

tige juristische Personen des Privatrechts (§ 1 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 4 KStG). 
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die juristischen Personen des öffentlichen Rechts (mit ihren Betrieben gewerbli-

cher Art), die in § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG aufgeführt sind. Damit bietet die Einräu-

mung der Geschäftsführungsbefugnis für die LHD als Kommanditistin einer 

GmbH & Co. KG eine relativ hohe Sicherheit bezüglich der Verhinderung der ge-

werblichen Prägung einer solchen GmbH & Co. KG.  

Die LHD müsste demnach geschäftsführender Kommanditist der Wohnungsbau 

GmbH & Co. KG werden, um die gewerbliche Prägung zu vermeiden. Dies ist 

gesellschaftsvertraglich entsprechend zu dokumentieren. 

Eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die wie die Wohnungsbau 

GmbH & Co. KG keine gewerblichen Einkünfte erzielt und weder gewerblich infi-

ziert noch geprägt ist (§ 15 Abs. 3 Nr. 1, 2 EStG), unterliegt somit nicht der Ge-

werbesteuer. Sofern Studentisches Wohnen Teil der Wohnungsbau GmbH & Co. 

KG werden soll, droht jedoch grundsätzlich die Gewerblichkeit einschließlich ei-

ner möglichen gewerblichen Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG auf die ge-

samte GmbH & Co. KG, insbesondere wegen den zu erbringenden Zusatzleis-

tungen und einem ggf. häufigen Mieterwechsel. Dann würde die Beteiligung der 

LHD an der GmbH & Co. KG ggf. auch zu einem Betrieb gewerblicher Art führen 

(vgl. Ziffer C. I. 5.3.3). Dies gilt auch, wenn der Betrieb z. B. einer Photovoltaikan-

lage mit Einspeisung u. a. in das öffentliche Netz ins Auge gefasst sein sollte. 

Sofern die GmbH & Co. KG doch gewerbliche Einkünfte erzielen sollte oder ge-

werblich infiziert oder geprägt ist (§ 15 Abs. 3 Nr. 1, 2 EStG), könnte wiederum 

die erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG in Betracht kommen (vgl. 

Ziffer C. I. 5.2.1).  

Im Übrigen wäre die GmbH & Co. KG selbst Gewerbesteuersubjekt, so dass et-

waige gewerbesteuerliche Verluste auch nur auf deren Ebene berücksichtigt 

werden können. Die Mindestbesteuerung ist wiederum zu beachten. 

6.3 Ertragsteuer und steuerliche Verluste 

6.3.1 Besteuerung bei der Einlage sowie Zuwendungen/ Zuschüsse der LHD 

Die LHD wird ihre Grundstücke an eine Gesellschaft im Wege der Einlage über-

tragen.  

Eine offene Einlage liegt vor, wenn die Einlage der Grundstücke gegen Gewäh-

rung von Gesellschaftsanteilen erfolgt, wenn also z. B. die Grundstücke im Rah-

men einer Sachgründung oder im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung 

übertragen werden. Diese führen – auch handelsrechtlich ergebnisneutral – ent-
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weder zu Nennkapital oder zu einer Erhöhung der Kapitalrücklage nach § 272 

Abs. 2 HGB. 

Wenn die Einlage dagegen in eine zuvor bereits gegründete GmbH entweder 

vollständig unentgeltlich oder – bei Übernahme der Verbindlichkeiten – 

(teil)entgeltlich erfolgt, könnte hierbei eine verdeckte Einlage im Sinne von § 8 

Abs. 3 Satz 3 KStG der LHD vorliegen. Im Einzelnen wird hierzu auf Annex 2 

verwiesen. 

Sowohl die offene als auch die verdeckte Einlage der Grundstücke kann zu einer 

gewinnwirksamen Aufdeckung der in den Grundstücken enthaltenen stillen Re-

serven führen. Soweit sich die Aufdeckung der stillen Reserven in einem Betrieb 

gewerblicher Art der LHD vollzieht, wäre diese steuerpflichtig. Soweit die Aufde-

ckung der stillen Reserven im hoheitlichen Bereich der LHD oder in deren Ver-

mögensverwaltung erfolgt, wäre diese steuerfrei. 

Darüber hinaus ist auch die steuerliche Qualifizierung der im Rahmen der Beihilfe 

in Form einer Betrauung gewährten Zuwendungen/ Zuschüsse der LHD an die 

Wohnungsbaugesellschaft zu beachten. Solche Zuwendungen/ Zuschüsse kön-

nen grundsätzlich als Einlage im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG steuerneutral 

sein und würden mithin den steuerlichen Gewinn der Gesellschaft nicht erhöhen. 

Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung solche 

Zuwendungen/ Zuschüsse ganz oder teilweise ertragsteuerlich als Betriebsein-

nahmen der Wohnungsbaugesellschaft betrachtet, die deren steuerlichen Ge-

winn erhöhen und so möglicherweise zu einem positiven zu versteuernden Ein-

kommen führen. Die Planungen sind bisher jedoch noch nicht so weit fortge-

schritten, dass sich die Einzelheiten gegenwärtig beurteilen ließen. Es empfiehlt 

sich zudem, die Frage, ob im vorliegenden Fall steuerneutrale Einlagen gegeben 

sind, mit der Finanzverwaltung im Rahmen eines Antrags auf verbindliche Aus-

kunft im Vorhinein abzustimmen. Hierfür sind weitere Informationen bezüglich der 

Details der geplanten Gestaltung, insbesondere im Hinblick auf die konkreten – 

auch im Betrauungsakt zu treffenden – Regelungen zwischen LHD und Woh-

nungsbaugesellschaft erforderlich. 
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6.3.2 Besteuerung einer Wohnungsbau GmbH und deren Gesellschafter 

Kapitalgesellschaften wie die GmbH erzielen gemäß § 8 Abs. 2 KStG ausschließ-

lich Einkünfte aus Gewerbebetrieb, unabhängig davon aus welcher Quelle diese 

Einkünfte stammen. Diese unterliegen daher grundsätzlich sowohl der Körper-

schaft- als auch der Gewerbesteuer.  

Die Körperschaftsteuer beträgt einheitlich 15 % des zu versteuernden Einkom-

mens, welches innerhalb eines Veranlagungszeitraums (Kalenderjahres) erzielt 

wird, § 23 Abs. 1 KStG.  

Auf die Körperschaftsteuer der Kapitalgesellschaft wird weiterhin noch der Soli-

daritätszuschlag in Höhe von 5,5 % erhoben. 

Da die GmbH selbst Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuersubjekt ist, können 

etwaige steuerliche Verluste auch nur auf ihrer Ebene berücksichtigt werden 

und ihr zu versteuerndes Einkommen in späteren Jahren mindern. Die jeweilige 

Mindestbesteuerung ist zu beachten. 

Die Gesellschafter der GmbH müssen grundsätzlich die an sie erfolgten Ge-

winnausschüttungen (Dividendenzahlungen) versteuern. 

Die LHD als solche unterliegt grundsätzlich weder der Körperschaft- noch der 

Gewerbesteuer. Damit ist eine Besteuerung der Gewinnausschüttungen einer 

Wohnungsbau GmbH bei der LHD grundsätzlich ausgeschlossen, wenn sie die 

Beteiligung in ihrem Hoheitsbereich oder ihrem Bereich Vermögensverwaltung 

hält.  

Die LHD ist jedoch mit ihren Betrieben gewerblicher Art körperschaft- (§ 1 Abs. 1 

Nr. 6 i. V. m. § 4 KStG) und gewerbesteuerpflichtig (§ 2 Abs. 1 GewStG i. V. m. 

§ 2 Abs. 1 GewStDV). Die Besteuerung der Gewinnausschüttungen der Woh-

nungsbau GmbH ist daher gegeben, wenn die LHD die Beteiligung in einem Be-

trieb gewerblicher Art hält. Insoweit würde der Betrieb gewerblicher Art mit den 

Gewinnausschüttungen gemäß § 8 Abs. 2 KStG Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

erzielen, die dort entsprechend zu versteuern wären. 

Allerdings wird das Halten der Anteile an der Wohnungsbau GmbH durch die 

LHD allein in der Regel noch nicht zu einem Betrieb gewerblicher Art im Sinne 

des § 4 KStG führen27. Daher sind hieraus resultierende Dividendeneinnahmen 

                                                           
27  Vgl. Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Arbeitshilfe, Oberfinanzdirektion 

Nordrhein-Westfalen, Stand: 01.10.2014, Tz. 9.5. 
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sowie entsprechende Veräußerungsgewinne regelmäßig dem nicht steuerpflich-

tigen Bereich der Vermögensverwaltung zuzuordnen. 

Die GmbH hat im Rahmen der Auszahlung der Dividenden gemäß § 43 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 EStG jedoch die Kapitalertragsteuer einzubehalten und an das Fi-

nanzamt abzuführen (§ 44 Abs. 1 EStG). Dabei erfolgt der Steuerabzug nach 

§ 43 Abs. 1 Satz 3 EStG ungeachtet der Steuerbefreiungen im Sinne des § 3 

Nr. 40 EStG (Teileinkünfteverfahren) und des § 8b KStG (Beteiligung an anderen 

Körperschaften). Die Kapitalertragsteuer beträgt gemäß § 43a Abs. 1 Satz Nr. 1 

EStG grundsätzlich 25 % der Gewinnausschüttungen (zuzüglich 5,5 % Solidari-

tätszuschlag). Allerdings ist der Steuerabzug auf Gewinnausschüttung (Dividen-

den), sofern deren Gläubiger wie im Fall der LHD eine inländische juristische 

Person des öffentlichen Rechts ist, gemäß § 44a Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 EStG nur in 

Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen28. Dies gilt jedoch nur, soweit die Kapitaler-

träge nicht in einem Betrieb gewerblicher Art anfallen (§ 44a Abs. 8 Satz 3 

EStG)29.  

Wenn Gewinnausschüttungen der GmbH bei der LHD nicht körperschaftsteuer-

pflichtig sind (Beteiligung an der Wohnungsbau GmbH in der hoheitlichen und 

vermögensverwaltenden Sphäre der LHD), kann die LHD die entsprechende Ka-

pitalertragsteuer wiederum nicht anrechnen. Damit entsteht eine definitive Belas-

tung mit 15 % Kapitalertragsteuer (3/5 von 25 %) zuzüglich des hierauf entfallen-

den Solidaritätszuschlags von 5,5 %. 

Zu beachten ist, dass nicht nur offene, sondern auch verdeckte Gewinnausschüt-

tungen zu einer Belastung mit Kapitalertragsteuer führen. Eine solche verdeckte 

Gewinnausschüttung kann sich aus steuerlichen Verlusten der Wohnungsbau 

GmbH ergeben. Denn die Unterhaltung eines strukturell dauerdefizitären kom-

munalen Eigenbetriebs in der Rechtsform einer GmbH ohne Verlustausgleich 

durch den Gesellschafter soll regelmäßig zur Annahme einer verdeckten Ge-

winnausschüttung führen30. Eine verdeckte Gewinnausschüttung und mithin eine 

Belastung mit Kapitalertragsteuer würde lediglich dann nicht vorliegen, wenn die 

Wohnungsbau GmbH ein begünstigtes Dauerverlustgeschäft nach § 8 Abs. 7 

Satz 1 Nr. 2, Satz 2 KStG ausübt. Ob ein solches Dauerverlustgeschäft im vorlie-

genden Fall gegeben wäre, müsste wiederum gesondert geprüft werden. In Be-

tracht kommen möglicherwiese „sozialpolitische Gründe“. 

                                                           
28  Vgl. auch Lindberg, in Blümich: EStG, 130. Auflage 2015, § 44a Rn. 38.  
29  Vgl. Lindberg, in Blümich: EStG, 130. Auflage 2015, § 44a Rn. 38 i. V. m. Rn. 29. 
30  Vgl. BFH, Urteil vom 22.08.2007, I R 32/06, BStBl. II 2007, 961 m. w. N.; Besteuerung der juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts, Arbeitshilfe, Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Stand: 
01.10.2014, Tz. 13.6; Rengers, in Blümich: KStG, 130. Auflage 2015, § 8 Rn. 1100. 
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6.3.3 Besteuerung einer Wohnungsbau GmbH & Co. KG und deren Gesellschafter 

Bei Beteiligung an einer GmbH & Co. KG werden den Gesellschaftern die Ge-

winne bzw. Verluste für Einkommensteuer- bzw. Körperschaftsteuerzwecke di-

rekt zugerechnet, die diese dann grundsätzlich zu versteuern haben. Dies erfolgt 

unabhängig davon, ob eine Entnahme aus der GmbH & Co. KG erfolgt oder 

nicht.  

Auf Ebene der ausschließlich vermögensveraltenden Wohnungsbau GmbH & Co. 

KG wird daher keine Steuerbelastung erfolgen. Eine gewerbliche Wohnungsbau 

GmbH & Co. KG wäre dagegen selbst mit ihrem Gewerbeertrag gewerbesteuer-

pflichtig. 

Die Besteuerung der Gewinne bzw. Verluste der GmbH & Co. KG wird sich bei 

der LHD demnach wiederum danach richten, welcher Sphäre sie diese Beteili-

gung (Hoheitsbereich, Vermögensverwaltung oder Betrieb gewerblicher Art) zu-

zurechnen ist.  

Die Beteiligung an einer ihrerseits lediglich vermögensverwaltenden Wohnungs-

bau GmbH & Co. KG dürfte – vorbehaltlich einer verbindlichen Auskunft des Fi-

nanzamtes – der Sphäre Vermögensverwaltung der LHD zuzuordnen sein. Die 

Vermögensverwaltung wäre grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbe-

steuer befreit, so dass Gewinne der Wohnungsbau GmbH & Co. KG auf Ebene 

der LHD zu keiner steuerlichen Belastung führen würden. Auch steuerliche Ver-

luste der Wohnungsbau GmbH & Co.KG würden keine steuerlich nachteiligen 

Folgen bei der LHD auslösen. 

Ein Beteiligungs-BgA würde grundsätzlich erst vorliegen, wenn es sich bei der 

Beteiligung an der Wohnungsbau GmbH & Co. KG um eine solche an einer Mit-

unternehmerschaft, d. h. an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft han-

delt31. Die Wohnungsbau GmbH & Co. KG soll jedoch ausschließlich Wohnungen 

(bauen und) vermieten und damit vermögensverwaltend tätig sein, wobei jedoch 

darauf zu achten sein wird, dass nicht ungewollt gewerbliche Tätigkeiten entfaltet 

werden. Mangels gewerblicher Tätigkeit (und mangels gewerblicher Prägung) 

würde keine Mitunternehmerschaft vorliegen und mithin kein Beteiligungs-BgA 

begründet werden. Nach in der Literatur verbreiteter Auffassung begründet eine 

lediglich vermögensverwaltend (also nicht gewerblich) tätige KG auch dann kei-

                                                           
31  Vgl. R 6 Abs. 2 Satz 2 KStR; Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Arbeits-

hilfe, Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Stand: 01.10.2014, Tz. 8.10.3; Märtens, in Gosch, Kör-
perschaftsteuergesetz, 3. Auflage 2015, § 4 Rn. 59. 
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nen Betrieb gewerblicher Art, wenn die KG lediglich gewerblich geprägt ist32. Da-

her wäre hiernach die gewerbliche Entprägung nicht erforderlich, um den Beteili-

gungs-BgA zu verhindern. Ob sich die Finanzverwaltung dem anschließt, sollte 

ggf. im Rahmen einer verbindlichen Auskunft geklärt werden. Der Betrieb ge-

werblicher Art wäre körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig (s. o.) und Gewinn-

ausschüttungen würden zu Kapitalertragsteuer führen. Soweit die Wohnungsbau 

GmbH & Co. KG Verluste erwirtschaftet, würde dies ebenfalls auf Ebene der LHD 

zur Belastung mit Kapitalertragsteuer führen, da der Verlust zum einen dem Be-

teiligungs-BgA zugerechnet wird und auf Grund der Gesamtdeckung des Haus-

halts der Verlust des Betriebes gewerblicher Art als ausgeglichen gilt (§ 20 Abs. 1 

Nr. 10 lit. b EStG). Wie dieser Verlustausgleich sich im Einzelnen auf die Besteu-

erung auswirkt33, ist nicht Teil dieser Stellungnahme und müsste bei Bedarf noch 

gesondert geprüft werden. 

Diese steuerlichen Nachteile sind jedoch nur dann einschlägig, wenn die Beteili-

gung an der Wohnungsbau GmbH & Co. KG zu einem sog. Beteiligungs-BgA 

führt. Dies sollte vorliegend jedoch – vorbehaltlich einer verbindlichen Auskunft 

des Finanzamtes – gerade nicht der Fall sein.  

6.4 Umsatzsteuer 

Eine Wohnungsbaugesellschaft ist unabhängig von der Rechtsform Unternehmer 

im Sinne des § 2 Abs. 1 UStG, so dass ihre Umsätze grundsätzlich der Umsatz-

steuer unterliegen können. Die Wohnraumüberlassung ist jedoch gemäß § 4 

Nr. 12 lit. a UStG umsatzsteuerfrei. Eine Option zur Umsatzsteuerpflicht nach § 9 

UStG ist in diesem Fall der Wohnraumvermietung an Nichtunternehmer nicht 

möglich.  

Da die Wohnungsbaugesellschaft selbst steuerfreie Umsätze erbringt, kann sie 

für Eingangsumsätze (Herstellungskosten/ laufende Kosten etc.) allerdings auch 

keinen Vorsteuerabzug geltend machen, § 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG. 

Bei den Zuwendungen, die die LHD im Rahmen der Betrauung an die Woh-

nungsbaugesellschaft erbringt, könnte es sich umsatzsteuerrechtlich handeln um 

 

                                                           
32  Märtens, in Gosch, Körperschaftsteuergesetz, 3. Auflage 2015, § 4 Rn. 59 mit Verweis auf BFH, Urteil 

vom 25.05.2011, I R 60/10, BStBl. II 2011, 858, welches jedoch zu steuerbegünstigten Körperschaften 
des Privatrechts, aber zu einem vergleichbaren Problem ergangen ist. 

33  Die Grundsätze des BMF aus dem Schreiben betr. Auslegungsfragen zu § 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG bei 
Betrieben gewerblicher Art als Schuldner der Kapitalerträge vom 9. Januar 2015, BStBl. I S. 111, IV C 
2 - S 2706-a/13/10001 sind zu beachten. 
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 Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustauschs im Sinne des § 1 Abs. 1 

Nr. 1 Satz 1 UStG, 

 zusätzliches Entgelt eines Dritten (§ 10 Abs. 1 Satz 3 UStG; sog. Entgelt 

von dritter Seite – hier der LHD) für eine Leistung im Rahmen eines Leis-

tungsaustauschs (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG – zwischen Wohnungsbau-

gesellschaft und Mietern) oder 

 einen echten Zuschuss, der kein Entgelt im Rahmen eines Leistungsaus-

tausches darstellt.  

Entscheidend wäre damit, ob ein Leistungsaustausch im Sinne des § 1 Abs. 1 

Nr. 1 Satz 1 UStG gegeben ist, dass also ein Leistender und ein Leistungsemp-

fänger vorhanden sind und der Leistung eine Gegenleistung gegenübersteht. Nur 

bei echten Zuschüssen fällt auf Ebene der Wohnungsbaugesellschaft generell 

keine Umsatzsteuer an. Grundsätzlich liegt dann kein Entgelt vor, wenn die Zu-

wendung lediglich der Förderung des Zahlungsempfängers im allgemeinen Inte-

resse – etwa aus strukturpolitischen, volkswirtschaftlichen oder allgemeinpoliti-

schen – Gründen dienen sollen und nicht der Gegenwert für eine steuerbare 

Leistung des Zahlungsempfängers an den Geldgeber sein soll34. An dieser Stelle 

ist darauf hinzuweisen, dass in der Vergangenheit die Finanzverwaltung des 

Freistaat Sachsen  Zuschüsse wohl grundsätzlich als (zusätzliches) Entgelt und 

mithin nicht als echten Zuschuss einstufte. Da die Wohnungsbaugesellschaft 

wohl ausschließlich steuerfreie Umsätze erzielen wird, wäre die Einordung der 

Zuwendungen als (zusätzliches) Entgelt grundsätzlich jedoch unbeachtlich. Aller-

dings kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung im Verhält-

nis der Wohnungsbaugesellschaft zur LHD eine separate Geschäftsbesorgungs-

leistung annimmt35. Da diese wiederum nicht umsatzsteuerfrei wäre, ist die Ein-

ordung der Zuwendungen als Entgelt insoweit beachtlich. 

Es empfiehlt sich daher, die Frage, ob im vorliegenden Fall ein echter Zuschuss 

gegeben ist, mit der Finanzverwaltung im Rahmen eines Antrags auf verbindliche 

Auskunft im Vorhinein abzustimmen. Hierfür sind jedoch weitere Informationen 

bezüglich der Details der geplanten Gestaltung, insbesondere im Hinblick auf die 

konkreten – auch im Betrauungsakt zu treffenden – Regelungen zwischen LHD 

und Wohnungsbaugesellschaft erforderlich. Dies gilt insbesondere auch vor dem 

Hintergrund, dass regelmäßig davon auszugehen ist, dass die Finanzverwaltung 

eine Zuwendung der öffentlichen Hand (hier der LHD) umso eher als umsatz-

steuerliches Entgelt für eine wirtschaftliche Leistung ansieht, je konkreter die 

                                                           
34  Vgl. z. B. BFH, Urteil vom 18.12.2008, V R 38/06, BStBl. II 2009, 749; Abschn. 10.2 Abs. 7 S. 7 UStAE. 
35  Vgl. Oberfinanzdirektion Niedersachsen, Schreiben vom 1.10.2014; S 7106-296-St 171. 
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Leistungsbeschreibungen in einem Betrauungsakt sind, weil sie dann eine enge-

re Verknüpfung zwischen Zuwendung und Leistungsverpflichtung des Betrauten 

annimmt. Insoweit laufen die Anforderungen des Beihilferechts (vgl. dazu im De-

tail Annex 1) der Qualifikation einer solchen Zuwendung für umsatzsteuerliche 

Zwecke als (nicht steuerbaren) echten Zuschuss zuwider. 

II. Modelle 

1. Einbeziehung in Bestandsgesellschaften 

Nachdem Tochtergesellschaften der LHD bereits mit dem Halten und Verwalten 

von Immobilien befasst sind, soll – wie im Stadtratsbeschluss vom 6. August 

2015 vorgesehen – vorab die Möglichkeit geprüft werden, die Aufgabe einer 

Wohnungsbaugesellschaft einer der bereits bestehenden Tochtergesellschaften 

zuzuweisen. Hierfür wäre eine Anpassung des jeweiligen Gesellschaftszweckes 

notwendig, sofern nicht eine eigene Beteiligung gegründet würde (vgl. Ziffer 

C. II. 1.2). Auch in diesem Fall bestünde das Genehmigungserfordernis nach 

Sächsischer Gemeindeordnung (vgl. Ziffer C. I. 4.2.3). 

1.1 Einbeziehung der Wohnungsbaugesellschaft in die KID 

Es wäre daran zu denken, der vor einiger Zeit gegründeten Kommunale Immobi-

lien Dresden GmbH & Co. KG (i. F. auch „KID“) die Aufgabe einer Wohnungs-

baugesellschaft zuzuweisen. 

Die Einbindung einer Wohnungsbaugesellschaft in die KID ist allerdings nicht zu 

empfehlen: 

Der LHD wurde am 8. August 2013 eine (geänderte) verbindliche Auskunft des 

Finanzamtes Dresden-Süd betreffend die KID erteilt, die auf der besonderen 

Konstellation betreffend die KID und die Nutzungsüberlassung des Kulturpalas-

tes beruht. 

Danach stellen die mit dem Betrieb der Immobilien der KID in Zusammenhang 

stehenden Aufwendungen (einschließlich AfA, Betriebskosten etc.) direkte Be-

triebsausgaben des BgA bzw. Ausgaben im Rahmen der Vermögensverwaltung 

bei der LHD dar. Insoweit wird die KID steuerrechtlich als nicht existent behan-

delt. 

Die Bindungswirkung dieser verbindlichen Auskunft könnte bei einer Änderung 

des ihr zugrundeliegenden Sachverhalts entfallen. Mit Einbindung der Woh-

nungsbaugesellschaft in die KID würde der tatsächlich verwirklichte Sachverhalt 

mit dem bei der Beantragung der verbindlichen Auskunft vorgetragene Sachver-
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halt in wesentlichen Punkten nicht mehr übereinstimmen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 

StAuskV). Es ist auch zu befürchten, dass die damaligen besonderen Überle-

gungen bei der Übertragung des Kulturpalastes in die KID und dem anschließen-

den Betrieb des Kulturpalastes durch die KID sich auf einen „neuen“ Sachverhalt 
nicht ohne weiteres übertragen lassen.  

Ein Eingriff in die bisherige Struktur der KID, z. B. durch die Einbindung der 

Wohnungsbaugesellschaft sollte daher vermieden werden. Andernfalls kann nur 

eine neue verbindliche Auskunft unter Berücksichtigung der Einbindung der 

Wohnungsbaugesellschaft Klarheit in Bezug auf die steuerrechtliche Existenz der 

KID und den damit verbundenen Folgen bringen. Damit würden auch die im 

Rahmen der verbindlichen Auskunft in den Jahren 2012 und 2013 diskutierten 

Fragen wieder zur Disposition gestellt, so dass der Finanzverwaltung die Mög-

lichkeit eröffnet würde, nunmehr auch bezüglich der mit der verbindlichen Aus-

kunft seinerzeit geklärten Punkte für die Zukunft abweichend zu entscheiden. 

1.2 Einbeziehung der Wohnungsbaugesellschaft in die TWD-Struktur 

Da eine direkte Eingliederung in die Technische Werke Dresden GmbH (i. F. 

„TWD“) wohl nicht in Betracht kommt (vgl. hierzu auch die gewerbesteuerlichen 

Ausführungen unter Ziffer C. II. 1.3.1), bzw. angesichts des unterschiedlichen 

Geschäftsfelds auch strategisch keine Stärkung der Ausgangsposition einer 

Wohnungsbaugesellschaft wäre, wäre an die Neugründung einer Tochtergesell-

schaft der TWD zu denken.  

 

 

 

Zu beachten ist bei diesem Modell, dass die LHD an der Wohnungsgesellschaft 

nur noch mittelbar beteiligt wäre und Einfluss nur insoweit nehmen könnte, als sie 
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dies durch Weisungen gegenüber ihrer direkten Tochtergesellschaft TWD durch-

setzen würde. 

 

Im Hinblick auf die steuerlichen Auswirkungen ist insbesondere auf die Ausfüh-

rungen zur STESAD (Ziffer C. II. 1.3) sowie die Ausführungen in Ziffer C II. 2. zu 

verweisen. 

1.3 Einbeziehung der Wohnungsbaugesellschaft in die STESAD 

Zur Nutzung vorhandener Ressourcen wäre daran zu denken, eine künftige 

Wohnungsbaugesellschaft in die STESAD einzugliedern, bei der bereits woh-

nungswirtschaftliches und insbesondere auch bautechnisches Know-how vor-

handen ist. 

1.3.1 Bei der Einlage von Grundstücken bzw. Wohnungseinheiten der LHD fiele 

Grunderwerbsteuer insoweit an, es sei denn, die STESAD würde zuvor in eine 

GmbH Co. KG umgewandelt (vgl. insoweit Annex 3), an der die LHD als Allein-

eigentümerin der eingelegten Grundstücke zu 100 % beteiligt wäre.  

Allerdings wird die STESAD mit ihrem bisherigen Geschäftsfeld – unabhängig 

von ihrer Rechtsform - nicht ausschließlich vermögensverwaltend, sondern auch 

gewerblich tätig und erzielt somit insgesamt gewerbliche Einkünfte. Mithin würde 

das Ergebnis der STESAD insgesamt der Gewerbesteuer unterliegen. Die erwei-

terte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG käme hierbei nicht – auch nicht an-

teilig – in Betracht. Die STESAD wäre nämlich gerade deshalb gewerbesteuer-

pflichtig, weil sie sich nicht auf die Verwaltung ihres eigenen Vermögens be-

schränkt, sondern originär gewerbliche Einkünfte erzielt. Dies würde die erweiter-

te Kürzung des Gewerbeertrages nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ausschließen36. 

Eine gewerbliche Betätigung, die nicht zu den in § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ge-

nannten unschädlichen Nebentätigkeiten gehört, soll grundsätzlich selbst dann 

die erweiterte Kürzung des Gewerbeertrages ausschließen, wenn sie von unter-

geordneter Bedeutung ist. 

Darlehenszinsen, die der STESAD entstehen, werden gemäß § 8 Nr. 1 lit. a Ge-

wStG anteilig zu einer Erhöhung des Gewerbeertrages führen. Danach besteht 

die Möglichkeit, dass bei der STESAD – trotz eines steuerlichen Verlustes – Ge-

werbesteuer entsteht. 

1.3.2 Die STESAD kann im Rahmen ihrer bisherigen Geschäftstätigkeit in großem Um-

fang für die LHD und deren Tochtergesellschaften tätig werden, ohne dass die 
                                                           
36  Vgl. BFH, Urteil vom 18.04.2000, VIII R 68/98, BStBl. II 2001, 359; Urteil vom 13.08.1997, I R 61/96, 

BStBl. II 1998, 270; Roser in: Lenski/Steinberg, GewStG, § 9 Nr. 1, Rn. 132 ff. 
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entsprechenden Leistungen vergaberechtlich ausgeschrieben werden müssten. 

Es ist vertretbar davon auszugehen, dass dies auch nach Eingliederung einer 

Wohnungsbausparte möglich wäre. Allerdings ist nicht rechtssicher auszuschlie-

ßen, dass die Einkünfte aus Vermietung als Drittumsätze anzurechnen sind und 

damit die Inhouse-Fähigkeit gefährdet wäre (vgl. Annex 4). 

1.3.3 Nachdem die Zuwendung von Mitteln durch die LHD zum Ausgleich des Liquidi-

tätsbedarfs der neuen Wohnungsbaugesellschaft im Rahmen einer Betrauung er-

folgen müsste, wäre es erforderlich den bisherigen Geschäftsbereich der 

STESAD getrennt von dem neuen, betrauten Geschäftsfeld sozialer Wohnungs-

bau zu führen (sog. Trennungsrechnung). Dies müsste auch im Hinblick auf den 

Einsatz von Personal und sonstigen Ressourcen beachtet werden, was dazu füh-

ren könnte, dass die erhofften Synergien teilweise relativiert werden. 

2. Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft mit vorhandenen Wohnungsbe-

ständen  

Vorzuziehen sind daher Alternativen, in denen eine neue Gesellschaft als Toch-

tergesellschaft der LHD gegründet wird, wobei eine GmbH oder eine GmbH Co. 

KG – letztere ggf. unter Einbeziehung der STESAD – in Betracht kommt.  

Unterschieden werden soll in den folgenden Betrachtungen zwischen einer Ge-

sellschaft, die lediglich die vorhandenen Wohnungsbestände zusammenfasst 

und einer Gesellschaft, die auf den vorhandenen Flächen neue Bestände errich-

tet, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der einzelnen Tätigkeiten besser von-

einander abgrenzen zu können. Hierfür wurde ein Businessmodell erstellt, das 

neben verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Varianten eine jährliche Erfolgs-, 

Bilanz- und Finanzplanung für einen Zehnjahreszeitraum darstellt. Die zugrunde-

liegenden Annahmen sind in Anlage „Business-Modell“ dargestellt und – un-

abhängig von der gesellschaftsrechtlichen Konstruktion – für alle Varianten 

gleich. Als Startpunkt der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde 2016 gewählt – das 

Jahr in dem die Wohnungsbaugesellschaft voraussichtlich gegründet wird und 

den Betrieb aufnehmen kann. Verkürzte Darstellungen der Businessmodelle sind 

als Anlage 1 bis 9 beigefügt. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 47 

 

2.1  Bestands-Wohnungsbaugesellschaft als GmbH 

                                                            

Hier legt die LHD nur die Wohneinheiten der LHD in eine GmbH („Bestands-

GmbH“) ein. Die Bestands-GmbH soll im Gegenzug die mit den Beständen im 

Zusammenhang stehenden Kredite der LHD in Höhe von rd. TEUR 14.000 über-

nehmen. Als Verkehrswert der Wohnungseinheiten der LHD wird ein Betrag von 

ca. TEUR 29.000 angenommen. Hierbei wird für die Betrachtung unterstellt, dass 

nach Beendigung der Treuhandverhältnisse für die Treuhand-Bestände das Ei-

gentum an allen Wohnungseinheiten der LHD bei dieser liegt und direkt von der 

LHD an eine Wohnungsgesellschaft übertragen wird.  

Gleichzeitig ist vorgesehen, dass die Wohneinheiten der STESAD von der Be-

stands-GmbH erworben werden, deren Verkehrswert mit TEUR 5.831 ange-

nommen wird.  

Der Vorteil dieses Modells liegt in der einfachen Struktur. Die LHD hat zudem 

über ihre Stellung als Alleingesellschafterin maximalen Einfluss auf die Entschei-

dungsfindung der Gesellschaft. 

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Ge-

staltung der Übertragung der Bestände bestimmt. 

2.1.1 Einlage der Wohnungseinheiten der LHD in die Bestands-GmbH  

Die (unentgeltliche) Einlage der Wohneinheiten der LHD unterliegt gemäß § 1 

Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer. Befreiungstatbestände liegen – 

ggf. mit Ausnahme von § 6a GrEStG37 – nicht vor.  

Bei der (unentgeltlichen) Einlage fehlt es grundsätzlich an einer Gegenleistung, 

so dass sich die Grunderwerbsteuer der einzulegenden Grundstücke gemäß § 8 

                                                           
37  Zumindest nach Verwaltungsauffassung dürfte § 6a GrEStG bei Einlage im Rahmen der Neugründung 

der Bestands-GmbH mangels Wahrung der Vorbehaltensfrist nicht anwendbar sein (vgl. Gemeinsamer 
Ländererlass vom 12. Juni 2012, BStBl. I 2012, 662 unter Tz. 4, Beispiel 1). 
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Abs. 2 GrEStG nach den Grundbesitzwerten, d. h. den Verkehrswerten der 

Grundstücke in Höhe von EUR 29 Mio. bemessen.  

Daran ändert sich auch nichts, wenn die Einlage – wie im Fall der Sachgründung 

– gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten und somit als offene (Sach-) Ein-

lage erfolgt38 (vgl. Ziffer C. I. 5.3.1). 

Wenn die Bestands-GmbH jedoch zugleich die mit den Grundstücken verbunde-

nen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. EUR 14 Mio. übernehmen soll, könnte die 

Übernahme der Verbindlichkeiten eine Gegenleistung im Sinne von § 8 Abs. 1 

i. V. m. § 9 GrEStG darstellen. Mithin würde sich die Grunderwerbsteuer nach 

diesen EUR 14 Mio. bemessen, da diese als Gegenleistung Vorrang vor allen 

anderen Bewertungsmaßstäben beansprucht.  

Da die Wohnungseinheiten der LHD in diesem Fall wegen der Übernahme der 

Verbindlichkeiten (teil)entgeltlich übertragen werden, läge – jedenfalls insoweit – 

eine verdeckte Einlage im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG der LHD vor (vgl. 

Ziffer C. I. 5.3.1), die ein Nichtgesellschafter nicht vorgenommen hätte, als die 

Gegenleistung den Teilwert der Wohnungseinheiten unterschreitet. Mithin würde 

– zumindest in Höhe des unentgeltlichen Teils – eine verdeckte Einlage vorlie-

gen. Es wird insoweit auf die Ausführungen in Ziffer C. II. 3.1.2 Bezug genom-

men. Da sich die Bestände auskunftsgemäß bei der LHD im hoheitlichen Be-

reich, befinden – was von uns nicht näher geprüft ist –, ist die Aufdeckung stiller 

Reserven steuerfrei. 

2.1.2 Erwerb der Wohnungseinheiten der STESAD durch die Bestands-GmbH  

Für den Erwerb der Wohnungseinheiten der STESAD würde sich bei Zugrunde-

legung eines Verkehrswerts und entsprechenden Kaufpreises von TEUR 5.831 

eine Grunderwerbsteuerbelastung von rd. TEUR 204 ergeben (§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 8 Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). 

2.1.3 Ergebnis 

Die Ergebnisse dieser Variante mit Zugrundelegung des Verkehrswertes von 

EUR 29 Mio. als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer werden in 

Anlage 1 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass sich das Ergebnis der reinen Bewirt-

schaftung durchgängig positiv darstellt. Hier mag es bei einem niedrigeren Miet-

ansatz als den angenommenen EUR 5,50/m² noch Abweichungen nach unten 

geben, grundsätzlich kann jedoch von einem positiven Ergebnis ausgegangen 

werden, das allerdings durch die hohen Belastungen, die mit den Beständen in 

                                                           
38  Vgl. Pahlke, GrEStG, § 8 Rn. 61. 
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Pieschen verbunden sind, aufgezehrt wird. Mit den Gewinnen aus einer Be-

stands-Wohnungsgesellschaft können Zins und Tilgung der bestehenden Ver-

bindlichkeiten nicht gedeckt werden. Vielmehr muss die LHD einen jährlichen 

Ausgleich von ca. EUR 1 Mio. leisten. 

Für den Fall, dass die Übernahme der Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 14 Mi-

o. als Gegenleistung betrachtet wird, reduziert sich zwar die Grunderwerbsteuer 

um ca. EUR 500.000. Allerdings sind dann auch die Abschreibungen auf die 

Grundstücke geringer und die Steuerbelastung demzufolge höher, weshalb der 

Liquiditätsbedarf leicht ansteigt (Einzelheiten vgl. Anlage 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Da sich bei einer Beteiligung der STESAD an der Bestands-GmbH die Situation 

unverändert darstellt, wird diese Alternative nicht betrachtet. 

2.1.4 Erwerb der Grundstücke der STESAD zu einem niedrigeren Kaufpreis 

Da die vereinbarte Gegenleistung grundsätzlich für die Grunderwerbsteuer maß-

geblich ist und zwar auch dann, wenn sie weit unter dem Verkehrswert des 

Grundstücks liegt (vgl. Ziff. C I. 5.1.2), könnte z. B. für den Erwerb der Grundstü-

cke von der STESAD ein Kaufpreis z. B. in Höhe von 10 % des Verkehrswertes 

vereinbart werden, der – wenn er als Gegenleistung von der Finanzverwaltung 

als nicht lediglich symbolisch akzeptiert würde – die Bemessungsgrundlage für 

die Grunderwerbsteuer wäre. Damit würde sich insoweit eine Grunderwerbsteu-

erbelastung von rd. TEUR 20 ergeben. 

Ein solcher vergünstigter Erwerb würde auf Ebene der STESAD wiederum eine 

verdeckte Gewinnausschüttung auslösen. Diese würde dazu führen, dass sich 

der Gewinn der STESAD um die Vermögensminderung bzw. verhinderte Vermö-

gensmehrung, die sich durch die Veräußerung der Grundstücke in Höhe von le-
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diglich 10 % des Verkehrswertes ergibt –gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG für steu-

erliche Zwecke außerbilanziell erhöht. Die STESAD würde diese Gewinnerhö-

hung regulär versteuern (Körperschaftsteuer nebst Solidaritätszuschlag 15,825 % 

sowie Gewerbesteuer 15,75 %39), wobei ggf. etwaige Verluste der STESAD ge-

genzurechnen wären. Insoweit wäre die Mindestbesteuerung (begrenzter Ver-

lustausgleich) zu berücksichtigen. Handelsrechtlich könnte bei der STESAD un-

abhängig von der steuerlichen Handhabung gleichwohl ein Jahresfehlbetrag ent-

stehen. 

Auf Ebene der Bestands-GmbH wären die Bestände in einen entgeltlichen und 

einen unentgeltlichen Teil aufzuspalten. Bezüglich des entgeltlichen Teils würden 

die unbebauten Grundstücke mit dem Kaufpreis angeschafft (bewertet) werden. 

Bezüglich des unentgeltlich erlangten Teils wären die unbebauten Grundstücke 

mit dem Teilwert zu bewerten (s. o.). Diese Aufspaltung ist bei der Aktivierung 

der unbebauten Grundstücke in der Bilanz der Bestands-GmbH zu berücksichti-

gen. Steuerlich bliebe die verdeckte Einlage wiederum neutral. 

Bei der LHD würde die verdeckte Einlage in die Bestands-GmbH zu zusätzlichen 

Anschaffungskosten bei deren Beteiligung an der Bestands-GmbH führen. Zu-

dem hätte die LHD die verdeckte Gewinnausschüttung grundsätzlich als Beteili-

gungsertrag aus der STESAD zu versteuern (Kapitalertragsteuer in Höhe von 

15,0 % nebst Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 %, d. h. insgesamt 15,825 %). 

Eine andere Betrachtung könnte sich dann ergeben, wenn die Beteiligungen der 

LHD an der STESAD und der Bestands-GmbH in einem Betrieb gewerblicher Art 

gehalten werden. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Beteiligung der LHD an der 

STESAD – auskunftsgemäß – dem hoheitlichen Bereich der LHD zugeordnet ist. 

In jedem Fall ist auf Ebene der STESAD ertragsteuerlich noch die Aufdeckung 

der in den Wohneinheiten enthaltenen stillen Reserven bzw. stillen Lasten zu be-

rücksichtigen, die sich bei der (begünstigen) Veräußerung der Grundstücke er-

geben. 

Da die Veränderungen zu der Variante einer Übertragung der Wohnungseinhei-

ten der STESAD zum Verkehrswert nur geringfügige Auswirkungen haben, je-

doch erhebliche sonstige Risiken gegeben sind, sollte diese Variante nicht weiter 

verfolgt werden. 

                                                           
39  Es wurde ein Hebesatz von derzeit 450 % angenommen. 
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2.2 Bestands-Wohnungsbaugesellschaft als GmbH & Co. KG 

Da die Grunderwerbsteuer eine nicht unerhebliche Belastung der neuen Gesell-

schaft darstellt (ca. TEUR 694 bis 1.219), soll alternativ das Modell der Bestands-

GmbH & Co. KG geprüft werden, in der alle Wohneinheiten der LHD und der 

STESAD zusammengeführt werden. Für diese Variante ist von entscheidender 

Bedeutung, wie die Treuhand-Bestände in die Gesellschaft eingebracht werden. 

Bei der Betrachtung wurde unterstellt, dass dies durch die LHD erfolgt40. Sollte 

eine Übertragung durch den Sanierungsträger erfolgen, würde sich der Grunder-

werbsteuereffekt entsprechend reduzieren, wenn nicht auch der Sanierungsträ-

ger Gesellschafter der GmbH & Co. KG werden soll. 

2.2.1 Bestands-GmbH & Co. KG (100 % LHD) 

In der Grundvariante werden die Wohneinheiten der LHD mit einem angenom-

menen Wert von TEUR 29.000 in eine Bestands-GmbH & Co. KG eingelegt. Die 

Bestands-GmbH & Co. KG übernimmt im Gegenzug die mit den Grundstücken 

im Zusammenhang stehenden Kredite der LHD in Höhe von rd. TEUR 14 Mio. 

Außerdem werden die Grundstücke der STESAD erworben. Hierfür gelten inso-

weit die Ausführungen unter Ziff. C II. 2.1.2. 

Die Gesellschaftsstruktur ist angesichts des Umstandes, dass eine zweite Ge-

sellschaft benötigt wird, etwas komplexer als die GmbH-Struktur, ohne dass gro-

ße Unterschiede zur GmbH bestehen. 

                                                

Die Komplementärstellung würde von einer neu zu gründenden GmbH über-

nommen oder aber von einer bestehenden Gesellschaft, wie z.B. der STESAD 

(vgl. unten 2.2.2). Aus ertragsteuerlichen Gründen müssten der LHD als Kom-

manditistin in jedem Fall (Mit-)Geschäftsführerbefugnisse eingeräumt werden 

(vgl. I. 5.2.2.). Die (unentgeltliche) Einlage von Grundstücken der LHD in die Be-

                                                           
40  Die Beendigung der Treuhandverhältnisse kann grundsätzlich zu Grunderwerbsteuer führen, vgl. Ziffer 

I. 5.1.1. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 52 

 

stands-Wohnungsbau GmbH & Co. KG führt gemäß § 5 Abs. 2 GrEStG dazu, 

dass Grunderwerbsteuer insoweit nicht zu erheben ist, wie der ursprüngliche 

Grundstückseigentümer am Gesamthandsvermögen beteiligt ist.  Wäre nur die 

LHD am Kapital beteiligt, würde wegen der 100 % Beteiligung im Ergebnis keine 

Grunderwerbsteuer im Hinblick auf die Wohneinheiten der LHD anfallen.  

Bei der (unentgeltliche) Einlage der Grundstücke sind zudem die in den 

Wohneinheiten enthaltenen stillen Reserven bzw. stillen Lasten zu berücksichti-

gen und mithin aufzudecken. Auskunftsgemäß befinden sich die von der LHD 

einzulegenden Grundstücke in deren hoheitlichen Bereich, so dass die Aufde-

ckung stiller Reserven bei der LHD insoweit steuerfrei wäre.  

Hinsichtlich der zu erwerbenden Wohnungseinheiten der STESAD fällt die 

Grunderwerbsteuer wie in der GmbH-Variante an. 

Die Ergebnisse dieser Variante werden in Anlage 3 dargestellt. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass sich die ertragsteuerlichen Auswirkungen auf Ebene des Ge-

sellschafters auswirken und deshalb nicht dargestellt werden können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der Zuschussbedarf wegen 

fehlender Liquidität gegenüber der GmbH (bei Zugrundelegung des Verkehrswer-

tes für die Grunderwerbsteuer – vgl. Anlage 1) leicht verringert, was über einen 

Zeitraum von 10 Jahren ca. EUR 400.000 ausmacht. 
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2.2.2 Bestands-GmbH & Co. KG mit STESAD als Komplementärin 

Eine Untervariante der vorstehenden Alternative wäre gegeben, wenn die 

STESAD als Komplementärin eingebunden würde.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Einbeziehung der STESAD als Komplementärin würde die Gründung einer 

neuen Komplementärgesellschaft entbehrlich machen, gleichzeitig jedoch die 

Abstimmung im Hinblick auf die Ausübung der Geschäftsführungsrechte erfor-

dern. Wie oben (C I. 6.2.2) ausgeführt muss - um die gewerbliche Prägung zu 

vermeiden - einem Kommanditisten im Gesellschaftsvertrag (ggf. neben der 

Komplementär-GmbH) Geschäftsführungsbefugnis eingeräumt werden.  

Zu bedenken ist, dass die STESAD als Komplementärin voll haftende Gesell-

schafterin wäre, was im Zweifel wegen der angestrebten Risikobegrenzung nicht 

gewünscht ist. 

Für die Übernahme der unbeschränkten Haftung stünde der STESAD eine an-

gemessene Haftungsvergütung zu. Da die Komplementärin am Vermögen der 

GmbH & Co. KG nicht beteiligt ist, würden bei ihr auch keine Gewinn- oder Ver-

lustzuweisungen erfolgen. 

Soweit die STESAD für die Wohnungsbaugesellschaft Leistungen erbringen soll, 

erfolgt dies auf einer gesonderten vertraglichen Grundlage, die unabhängig von 

der gesellschaftsrechtlichen Beziehung besteht (vgl. hierzu Ziffer 4.1).  

2.2.3 Bestands - GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10 % STESAD GmbH) 

Eine weitere Optimierung ist gegebenenfalls möglich, wenn auch die STESAD ih-

re Wohnungseinheiten unentgeltlich als Gesellschafter einbringen würde. Dann 

LHD 

WoBa GmbH & Co 
KG 

100% STESAD 
GmbH 

100% 0% 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 54 

 

wären z.B. die LHD zu 90 % und die STESAD zu 10 % als Kommanditisten an 

der Bestands-GmbH & Co. KG beteiligt41.   

 

Die Struktur ist angesichts des Umstandes, dass neben der LHD und der von ihr 

gehaltenen Komplementärin ein weiterer Gesellschafter an der Gesellschaft be-

teiligt ist, etwas komplexer als die unter vorstehender Ziffer C. II. 2.2.1 erörterte 

Lösung. 

Die LHD und die STESAD würden die Wohneinheiten der LHD und die Wohnein-

heiten der STESAD unentgeltlich einlegen. Hinsichtlich des Verkehrswertes der 

Wohnungseinheiten der LHD wird ein Betrag in Höhe von TEUR 29.000, hinsicht-

lich der Wohnungseinheiten der STESAD in Höhe von TEUR 5.831 unterstellt. 

Zudem soll die Bestands-GmbH & Co. KG die mit den Wohneinheiten der LHD 

im Zusammenhang stehenden Kredite der LHD in Höhe von rd. TEUR 14.000 

übernehmen. 

Die Einlage von Grundstücken der LHD und der STESAD in die Bestands-GmbH 

& Co. KG unterliegt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG der Grunderwerbsteuer. 

Gemäß § 5 Abs. 2 GrEStG wird die Grunderwerbsteuer insoweit nicht erhoben, 

wie LHD und STESAD als ursprüngliche Allleineigentümer an der Bestands-

GmbH & Co. KG beteiligt sind. Wenn die LHD zu 90 % beteiligt sein wird, fällt in-

soweit, d. h. in Höhe von 90 % auf die (unentgeltliche) Einlage der Grundstücke 

                                                           
41  Die Beteiligungsverhältnisse sind zunächst lediglich fiktiv angenommen. Dies muss mit dem Wertver-

hältnis der eingelegten Grundstücke (Wert der Grundstücke STESAD im Verhältnis zu Wert der 
Grundstücke LHD abzgl. zu übernehmende Schulden) übereinstimmen. Abweichungen können u. a. zu 
einer verdeckten Gewinnausschüttung bei der STESAD führen. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 55 

 

der LHD in Höhe von 10 % auf die (unentgeltliche) Einlage der Grundstücke der 

STESAD keine Grunderwerbsteuer an.  

Somit ergäbe sich für die Grundstücke der LHD eine Grunderwerbsteuerbelas-

tung von rd. TEUR 101,5 (Buchwert als Verkehrswert in Höhe von TEUR 29.000 

x 3,5 % = rd. TEUR 1.015, davon 90 % grunderwerbsteuerfrei). Für die Grund-

stücke der STESAD ergäbe sich eine Grunderwerbsteuerbelastung von rd. 

TEUR 183,7 (Verkehrswert in Höhe von TEUR 5.831 x 3,5 % = rd. TEUR 204, 

davon 10 % grunderwerbsteuerfrei). Zusammen würde die Einlage der Grundstü-

cke in die Bestands-GmbH & Co. KG somit zu Grunderwerbsteuer in Höhe von 

rd. TEUR 285,2 führen.  

Die Ergebnisse dieser Variante werden in Anlage 4 dargestellt. Es ergibt sich im 

Vergleich zu der KG mit alleiniger Beteiligung der LHD eine weitere Minimierung 

des Liquiditätsbedarfs wegen der fehlenden Erwerbskosten gegenüber der 

STESAD in Höhe von ca. EUR 4,3 Mio. 

Wenn die Bestands-GmbH & Co. KG aber auch die mit den Grundstücken der 

LHD verbundenen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. EUR 14 Mio. übernimmt, 

könnte dies wiederum die Gegenleistung sein, nach der sich die Grunderwerb-

steuer für die Einlage der Grundstücke der LHD bemisst. Die sich daraus erge-

benen Grunderwerbsteuer würde wiederum zu 90 % nicht erhoben werden, so 

dass letztlich lediglich auf EUR 1,4 Mio. (10 % von EUR 14 Mio.) Grunderwerb-

steuer anfällt. Die Grunderwerbsteuer für die Einlage der Grundstücke der LHD 

würde demnach – statt der rd. TEUR 101,5 – rd. TEUR 49 betragen. Mit der 

Grunderwerbsteuer für die Einlage der Grundstücke der STESAD GmbH in Höhe 

der TEUR 183,7 würde sich damit eine Gesamtbelastung mit Grunderwerbsteuer 

von rd. TEUR 232,7 ergeben. 
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Die Einzelergebnisse dieser Variante werden in Anlage 5 dargestellt. Es ergibt 

sich im Vergleich zu der KG mit alleiniger Beteiligung der LHD keine Verände-

rung beim Liquiditätsbedarf, allerdings ein höherer Jahresüberschuss. 

Bezüglich der (anteiligen) ertragsteuerlichen Auswirkungen bei der LHD und der 

STESAD GmbH wird auf Ziff. C. II. 2.2.1 und Ziff. C. II. 2.1.2 verwiesen. 

2.3 Ergebnis Bestands-Gesellschaft 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass angesichts der Unterschiede bei 

der Grunderwerbsteuer das Modell der GmbH & Co. KG vorzuziehen ist, insbe-

sondere wenn bei einer Beteiligung der STESAD und einer unentgeltlichen Ein-

lage deren Bestände auch die Erwerbskosten insoweit entfallen.  

 

 

 

 

Allerdings ist angesichts der Belastungen der Gesellschaft durch die zu über-

nehmenden Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 14 Mio. auch im günstigsten 
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Modell mittelfristig mit einem Liquiditätsbedarf von ca. EUR 440.000 p.a. zu rech-

nen.  

Vor dem Hintergrund, dass bei ca. 50% der Wohnungseinheiten der LHD, den 

Treuhand-Beständen, zudem noch nicht geklärt ist, wann die Entwicklungsmaß-

nahme beendet ist und mit welchen grunderwerbsteuerlichen Folgen die Über-

tragung auf eine Wohnungsgesellschaft möglich ist, stellt sich die Frage, ob eine 

neu zu gründende Wohnungsbaugesellschaft ihre Geschäftstätigkeit mit derarti-

gen Belastungen beginnen soll. Es könnte stattdessen daran gedacht werden, 

die Verwaltung der Wohnungseinheiten der LHD und der STESAD zusammenzu-

fassen, um die gewünschten Synergien und Einflussmöglichkeiten zu erreichen. 

Diese Verwaltung könnte unter bestimmten Umständen auch von der neuen 

Wohnungsbaugesellschaft übernommen werden (vgl. C. I. 5.2.1)  

3. Bau-Wohnungsgesellschaft 

Um ein Neubau-Programm zu initiieren, würde die LHD die Grundstücke der LHD 

in eine Bau-Wohnungsgesellschaft einlegen. Weitere Grundstücke stehen vorerst 

nicht zur Verfügung. Der angenommene Verkehrswert dieser Flächen beträgt ca. 

TEUR 13.541, im Hinblick auf die Eckdaten einer Bebauung und Bewirtschaftung 

wird auf Ziffer C. I. 2 und 3 verwiesen. 

In der Prüfung der Alternativen wird für die Darstellung der finanziellen Auswir-

kungen davon ausgegangen, dass die neu zu gründende Gesellschaft die vor-

handenen Wohnungsbestände nicht übernimmt. Angesicht der zu übernehmen-

den Verbindlichkeiten würde die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Neubau 

andernfalls nicht transparent und könnte wohl nicht als Entscheidungsgrundlage 

dienen. 

3.1 Bau-Wohnungsbaugesellschaft als GmbH 

Bei der Prüfung dieses Modells kann zum einen eine (unentgeltliche) Einlage der 

Flächen, alternativ eine Gegenleistung einer neuen GmbH (nachfolgend „Bau-

GmbH“) vorgesehen werden. 

Angesichts der erheblichen Investitionsmaßnahmen könnte zudem noch eine 

Bareinlage der LHD bei Beginn der Investitionen, also etwa im Jahr 2017, geprüft 

werden. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 58 

 

3.1.1 Einlage in die Bau-GmbH (100 % LHD) 

Die LHD würde die Grundstücke der LHD in eine Bau-GmbH einlegen.  

Die (unentgeltliche) Einlage der Grundstücke würde gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG der Grunderwerbsteuer unterliegen. Befreiungstatbestände liegen – 

ggf. mit Ausnahme von § 6a GrEStG42 – nicht vor.  

Bei der (unentgeltlichen) Einlage fehlt es grundsätzlich an einer Gegenleistung, 

so dass sich die Grunderwerbsteuer der einzulegenden Grundstücke gemäß § 8 

Abs. 2 GrEStG nach den Grundbesitzwerten, d.h. den Verkehrswerten der 

Grundstücke bemessen. Bei einem angenommenen Verkehrswert der Grundstü-

cke von ca. TEUR 13.541 ergäbe sich eine Grunderwerbsteuer in Höhe von rd. 

TEUR 474. 

Die Einlage der Grundstücke kann zudem auf Ebene der LHD zur Aufdeckung 

stiller Reserven führen, wird jedoch nicht Ertragsteuern auslösen, da die Grund-

stücke sich auskunftsgemäß im hoheitlichen Bereich der LHD befinden. Im Übri-

gen wird auf die Ausführungen zu Ziffer C. II.2.1.1 Bezug genommen. Die Einla-

ge der Grundstücke der LHD kann dabei sowohl als offene oder verdeckte Einla-

ge erfolgen (vgl. Ziffer C. I. 5.3.1). Beide führen grundsätzlich zu keiner Gewinn-

erhöhung bei der Bau-GmbH.  

Die Ergebnisse dieser Variante werden in Anlage 6 dargestellt. Die Erlöse aus 

der Hausbewirtschaftung als solche sind ab dem Beginn der Vermietung im Jahr 

2019 positiv. Allerdings fallen angesichts der erforderlichen Fremdfinanzierung 

der Investitionen in Höhe von 100% mit Beginn der Investitionsmaßnahmen er-

hebliche Kosten für die aufzunehmenden Darlehen an. Der Liquiditätsbedarf für 

die ersten 10 Jahre wird ca. EUR 32,6 Mio. betragen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42  Siehe Anmerkung unter Ziffer C. II. 2.1.1. 
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3.1.2 Erwerb durch die Bau-GmbH (100 % LHD)  

Hier veräußert die LHD die Grundstücke der LHD an eine Bau-GmbH zum Ver-

kehrswert bzw. zu einem geringeren Wert (z. B. 10 % vom Verkehrswert). Der 

Vorteil dieser Variante, zu deren Einzelheiten auf Ziffer C. I. 5.1.2 und C. II. 2.1.2 

verwiesen wird, liegt darin, dass die rechtlich zulässigen Gestaltungsmöglichkei-

ten im Hinblick auf die Grunderwerbsteuer genutzt werden, nach denen die ver-

einbarte Gegenleistung grundsätzlich für die Bemessung der Grunderwerbsteuer 

maßgeblich ist. 

Die Ergebnisse dieser Variante werden in Anlage 7 dargestellt. Die Alternative, 

dass die LHD eine Einlage von TEUR 1.500 bei Beginn der Investitionen erbringt, 

ist in dieser Variante ebenfalls dargestellt. In dieser Konstellation verringert sich 

der Liquiditätsbedarf in 10 Jahren um ca. EUR 2,3 Mio. 

 

 

 

 

 

 

Werden die Grundstücke der LHD unter dem Verkehrswert veräußert, könnte – 

jedenfalls insoweit der Verkehrswert unterschritten wird – eine verdeckte Einlage 

im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG der LHD vorliegen (vgl. Ziffer C. I. 5.3.1). 

Die Bewertung der verdeckten Einlagen hat grundsätzlich mit dem Teilwert zu er-

folgen (§ 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 EStG). Konkret be-

deutet dies, dass bezüglich des entgeltlichen als angeschafft (bewertet) werden, 

bezüglich des unentgeltlich erlangten Teils mit dem Verkehrswert. Diese Aufspal-

tung ist bei der Aktivierung der Grundstücke der LHD in der (Steuer-)Bilanz der 

GmbH zu berücksichtigen. 

Gemäß § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG erhöhen sich die Anschaffungskosten der LHD 

bezüglich der Geschäftsanteile an der GmbH (Beteiligung) um den Teilwert des 

eingelegten Wirtschaftsgutes, d. h. der Grundstücke, was zugleich zu einer Ge-

winnrealisierung in Höhe der Differenz zwischen dem Buchwert der Grundstücke 

und deren Teilwert (Aufdeckung stille Reserven) führt. Dadurch, dass die Einlage 

 
Anfangsinvesti-

tionen durch 

Bautätigkeit 

EUR 

Grunderwerb-

steuer 

 

EUR 

Jährlicher Liquiditäts-

bedarf 

 

EUR 

Liquiditätsbedarf kumu-

liert über 10 Jahre 

 

EUR 

GmbH - LHD als 

Alleingesellschafter 

130 Mio. 47.400 Anfänglich ca. 1 Mio. 

am Ende der Baupha-

se ca. 5,9 Mio. 

30,3 Mio. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 60 

 

jedoch teilentgeltlich erfolgen würde, wären die Anschaffungskosten der Beteili-

gung nur um die Differenz zwischen dem Teilwert der Grundstücke und dem 

Teilentgelt aufzustocken. Nach der Trennungstheorie43 ist die Entgeltlichkeitsquo-

te nach dem Verhältnis zwischen tatsächlichem Entgelt und Teilwert zu bestim-

men und dementsprechend die Gewinnrealisierung zu ermitteln. Diese entspricht 

im Ergebnis der Differenz zwischen Teilwert und Buchwert des Wirtschaftsgutes, 

d. h der unbebauten Grundstücke der LHD44. 

Da sich die Bestände auskunftsgemäß bei der LHD im hoheitlichen Bereich be-

finden – was von uns nicht näher geprüft ist –, ist eine Aufdeckung stiller Reser-

ven steuerfrei. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Ziffer C. II.2.1.1 Bezug 

genommen. 

3.2 Bau-Wohnungsbaugesellschaft als GmbH & Co. KG 

In dieser Variante legt die LHD ihre Grundstücke in eine Bau-GmbH & Co. KG 

ein.  

Die (unentgeltliche) Einlage würde gemäß § 5 Abs. 2 GrEStG dazu führen, dass 

Grunderwerbsteuer bei einer 100% Beteiligung der LHD nicht zu erheben ist. Im 

Übrigen wird auf Ziffer C. II. 2.2.1 verwiesen. 

Bezüglich der ertragsteuerlichen Auswirkungen bei der LHD wird ebenfalls auf 

Ziff. C. II. 2.2.1 verwiesen. 

Die Ergebnisse dieser Variante werden in Anlage 8 dargestellt. Es ergibt sich im 

Vergleich zur GmbH-Variante in der Grundversion (Anlage 6, oben 3.1.1) ein ge-

ringerer Liquiditätsbedarf – bezogen auf den Zeitraum der ersten 10 Jahre - von 

EUR 400.000, was der ersparten Grunderwerbsteuer in etwa entspricht. 

 

 

 

 

                                                           
43  Der X. Senat des BFH hat dem GrS mit Beschluss vom 27. Oktober 2015 (X R 28/12) gerade die Fra-

ge vorgelegt, ob die „strenge Trennungstheorie“ oder die „modifizierte Trennungstheorie“ bei teilent-
geltlichen Rechtsgeschäften zur Anwendung kommen soll. Bei Bedarf können die Unterschiede hierzu 
darstellen. 

44  Vgl. Kulosa, in: Schmidt, EStG, 34. Auflage 2015, § 6 Rn. 751. 
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Da sich bei einer Beteiligung der STESAD an der Bau-GmbH & Co. KG zu 10% 

die Situation leicht verschlechtert darstellt, weil keine Grundstücke der STESAD 

eingebracht werden, die von der LHD eingebrachten Bestände nun aber mit 10% 

Grunderwerbsteuer belastet werden, wird diese Alternative rechnerisch nicht be-

trachtet. Allerdings könnte die STESAD – wie unter C I 2.2.2 dargestellt – die 

Funktion der Komplementärin übernehmen, wenn keine Bedenken gegen die 

Übernahme der unbeschränkten Haftung bestehen. 

3.3 Ergebnis für die Bau-Wohnungsbaugesellschaft 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wegen der Grunderwerb-

steuerersparnis eine GmbH & Co. KG vorzugswürdig ist. Die wirtschaftlich ähnli-

che GmbH, der die Grundstücke zu einem Kaufpreis, der unter dem Verkehrs-

wert liegt, übertragen werden, benötigt zur Erreichung eines vergleichbaren Er-

gebnisses Einlagen bei Beginn der Investitionen. Zudem besteht die Unsicher-

heit, ob der Kaufpreis als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer an-

erkannt wird. 
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4. Wohnungsbaugesellschaft mit der STESAD als Dienstleister 

4.1 Dienstleistungsvertrag zwischen Wohnungsbaugesellschaft und STESAD 

Da die STESAD als Projektentwickler und -steuerer tätig ist, bietet es sich an, 

dass entsprechende Dienstleistungen von der STESAD gegenüber der Woh-

nungsbaugesellschaft erbracht werden. Hierfür ist die Begründung eines Ver-

tragsverhältnisses erforderlich, unabhängig davon, ob die STESAD als Gesell-

schafter an der Wohnungsbaugesellschaft beteiligt ist. Die Gegenleistung für die 

zu erbringenden Dienstleistungen muss einem Drittvergleich standhalten, da an-

dernfalls eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen könnte. 

4.2 Organkreis 

Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit nicht nur weiterer Umsatz bei einer ver-

bundenen Gesellschaft durch Vergabe von Dienstleistungen an die STESAD ge-

neriert werden kann, sondern zusätzliche Vorteile durch eine Einbeziehung der 

STESAD erzielt werden können. Dies wäre z. B. möglich, wenn ein umsatzsteu-

erlicher Organkreis zwischen der LHD als Organträger einerseits und der Woh-

nungsbaugesellschaft und der STESAD als (Schwester)Organgesellschaften an-

dererseits begründet werden könnte. Im Organkreis erbrachte Leistungen stellen 

nicht steuerbare Innenumsätze dar und würden nicht der Umsatzsteuer unterlie-

gen.  
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Nach den uns erteilten Auskünften beträgt der Umfang der von der STESAD bei 

Projekten der LHD oder ihrer Tochtergesellschaften erbrachten Leistungen bis zu 

20% der Gesamtbausumme. Im vorliegenden Fall wird unterstellt, dass die 

STESAD Dienstleistungen als Projektsteuerer in einem Umfang von 12% der 

Gesamtbausumme erbringt. Damit der Austausch der Dienstleistungen ertrag-

steuerlich keine verdeckten Einlagen bzw. verdeckten Gewinnausschüttungen 

auslöst, müssen die für die Dienstleistungen vereinbarten und tatsächlich er-

brachten Konditionen dem sog. Fremdvergleich standhalten. D. h. die Konditio-

nen für die Dienstleistungen müssen dem entsprechen, was auch mit einem 

fremden Dritten vereinbart werden würde. 

Die Auswirkungen der Errichtung eines umsatzsteuerlichen Organkreises sind in 

Anlage 9 dargestellt. Dadurch ergäbe sich über einen Zeitraum von 10 Jahren – 

also die Phase der Bautätigkeit – ein verbessertes Ergebnis im Hinblick auf den 

Liquiditätsbedarf in Höhe von ca. EUR 1,5 Mio.  

 

 

 

 

  

Ob dies darstellbar ist und ob dies angesichts der Komplexität der Umsetzung 

auch gewollt oder sinnvoll ist, müsste noch im Einzelnen geprüft werden und 

hängt u.a. davon ab, inwieweit eine Verflechtung der LHD mit ihren Tochterge-

sellschaften auch organisatorisch ausgestaltet werden kann und soll und ob die 

LHD als Unternehmer in diesem Bereich und damit als tauglicher Organträger 

auftritt. Wir verweisen hierzu auf die Ausführungen in Annex 5. 
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Anlagenverzeichnis 

Anlage „Business-Modell“ 
Anlage 1:  Modell: Bestands-WoBa GmbH (29 Mio. EUR Variante)  

Anlage 2:  Modell: Bestands-WoBa GmbH (14 Mio. EUR Variante)  

Anlage 3: Modell: Bestands-WoBa GmbH & Co. KG (nur LHD) 

Anlage 4: Modell: Bestands-WoBa GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10% STESAD, 

29 Mio. EUR Variante) 

Anlage 5: Modell: Bestands-WoBa GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10% STESAD, 

14 Mio. EUR Variante) 

Anlage 6: Modell: Bau-WoBa GmbH (Einlage der Grundstücke) 

Anlage 7: Modell: Bau-WoBa GmbH (Erwerb der Grundstücke, 10% Variante mit Bar-

kapitaleinlage) 

Anlage 8: Modell: Bau-WoBa GmbH & Co. KG (nur LHD) 

Anlage 9: Modell: Bau-WoBa GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10 % STESAD, 

STESAD als Organschaft) 
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Anlage „Business-Modell“ 

1. Allgemein 

Für die Ermittlung der voraussichtlichen Kosten einer WoBa Dresden wurde ein 

Businessmodell erstellt, welches neben verschiedenen gesellschaftsrechtlichen 

Varianten eine jährliche Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanung der WoBa für einen 

Zehnjahreszeitraumdarstellt. Die zugrundeliegenden Annahmen sind im Folgen-

den dargestellt und sind – unabhängig von der gesellschaftsrechtlichen Konstruk-

tion - für alle Varianten gleich. 

Als Startpunkt der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde 2016 gewählt - das Jahr in 

dem die WoBa voraussichtlich gegründet wird und den Betrieb aufnehmen kann.  

Das Modell bietet die Möglichkeit, verschiedene Wachstums- und Entwicklungs-

annahmen für die Mieteinnahmen bzw. die unterschiedlichen Aufwendungen an-

zunehmen. Im vorliegenden Modell wurde eine pauschalisierte Wachstumsan-

nahme von 2% für jegliche Einnahmen (Mieterlöse) und Aufwendungen (Instand-

haltung, Personalkosten etc.) getroffen. 

2. Hausbewirtschaftung  

Im Rahmen der Analyse wurden ausschließlich Sollmieten (nettokalt) betrachtet. 

Sollmieten werden hinsichtlich der Wohnungsherkunft (Bestand, Ankauf, Neu-

bau) differenziert. Für Neubauten wurde eine Sollmiete in Höhe von 7,00 

EUR/qm monatlich angenommen. Angekaufte Wohnungen werden mit rd. 6,00 

EUR/qm monatlich und Bestandswohnungen mit 5,50 EUR/qm monatlich ange-

setzt. 

Ein wesentlicher Teil der nicht umlagefähigen Aufwendungen stellen Aufwen-

dungen für Bestandspflege dar. Diese umfassen z. B. Aufwendungen für Sanie-

rung und Modernisierung. Für die Aufwendungen für Bestandspflege wurden 

zwischen Bestands- und Neubauimmobilien unterschieden. Ankäufe wurden in 

diesem Zusammenhang als Bestandsimmobilien klassifiziert. 

Die Aufwendungen für Bestandspflege (IH, Sanierung, Modernisierung) wurden 

mit 50 EUR/qm jährlich berücksichtigt, da keine Kenntnisse über den tatsächli-

chen Modernisierungszustand der Bestandsbauten vorliegen und somit pauschal 

Kosten von 500 EUR/qm für Gesamtbestand (verteilt auf zehn Jahre) angesetzt 

wurden. Der Anteil aktivierungsfähiger Bestandspflegeaufwendungen beträgt 

40% p.a. Die nicht aktivierungsfähigen Kosten liegen somit etwa bei 30 EUR/qm/ 

Jahr. Die folgende Tabelle zeigt zum Vergleich die Kennzahlen für ähnliche Be-
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standshalter, wobei ebenfalls die nicht aktivierungsfähigen Kosten angegeben 

sind:  

 

 

 

 

 

Für Neubauten sind die Kosten für die Instandhaltung in den ersten Jahren erfah-

rungsgemäß geringer; je nach (technischer) Ausstattung schwanken die Ansätze 

deutlich und bewegen sich zwischen 9 und 18 EUR. Für unsere Modellrechnung 

haben wir einen Ansatz von 10 EUR/qm im Jahr gewählt. Der Anteil aktivierungs-

fähiger Neubaupflegeaufwendungen wurde hier analog zur Bestandspflege mit 

40% angenommen. 

Der Verwaltungsaufwand enthält nicht umlagefähige Betriebskosten sowie dieje-

nigen Personal- und sächlichen Verwaltungsaufwendungen, die nicht an die Mie-

ter umgelegt werden können.  

Für die Kalkulation der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Modelle haben wir 

einen Schlüssel von 200 verwalteten Wohneinheiten pro Mitarbeiter zugrunde ge-

legt und anfänglich Kosten von 50 TEUR pro Mitarbeiter p.a. (inklusive Arbeits-

platz) unterstellt. Dies beinhaltet noch keine Tätigkeiten für die Neubauaktivitä-

ten. 

Jegliche Erträge und Aufwendungen sind wie zuvor beschrieben nach dem ers-

ten Jahr des Betrachtungszeitraums (2016) mit einer Steigerungsrate von 2% 

fortgeschrieben. 

3. Steuern 

Die Steuerlast wurde im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse je nach Be-

triebsmodell berücksichtigt. Dazu wurde der Steuersatz auf das zu versteuernde 

Einkommen angewendet. Der berücksichtigte Gewerbesteuersatz beträgt auf 

Grundlage des Gewerbesteuerhebesatzes von 450 der Landeshauptstadt Dres-

den 15,8%. Der Körperschaftsteuersatz beträgt inklusive Solidaritätszuschlag 

ebenfalls 15,8%. 

Unternehmen Bestandspflege in EUR/m² p.a. Quelle 

TAG AG 15,15 GB 2015 

Vonovia SE 33,04 GB 2015 

Gesobau AG 29,76 GB 2014 

Degewo AG 24,17 GB 2014 

WBM mbH 34,49 GB 2014 

Stadt und Land mbH 13,94 GB 2014 
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Für Gewerbesteuerhinzurechnung von Finanzierungsentgelten wurden pauscha-

lisiert 25% angesetzt. Der Gewerbesteuerfreibetrag wurde mit 100 TEUR ange-

setzt. 

Als Grunderwerbssteuersatz wurde der im Freistaat Sachsen ausgewiesene 

Steuersatz für die Grunderwerbsteuer von derzeit 3,5 % herangezogen. 

4. Gebäude und Grundstücke 

Für den aktuellen Bestand von 600 Wohneinheiten wurde auf Basis einer Woh-

nungsdurchschnittsgröße von 65 qm eine Gesamtquadratmeterzahl von 39.000 

qm ermittelt. 

Der Buchwert für Grundstücke und Gebäude im Bestand beträgt 29.000 TEUR. 

Für Bestandsimmobilien wurde eine durchschnittliche Restnutzungsdauer von 40 

Jahren angenommen. Mit den Bestandsimmobilien gehen die für diese ursprüng-

lich aufgenommenen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 14.000 TEUR über. 

Hierfür werden auf Grundlage aktueller Marktkonditionen ein Zinssatz von 2% 

und eine Tilgung über 20 Jahre (d.h. ein Tilgungssatz von 5 %) angenommen. 

Die für die Einlage bzw. den Verkauf der Bestandsimmobilien anfallende Grund-

erwerbsteuer wurde in Abhängigkeit der Betriebsvarianten und dem damit zu-

sammenhängenden Anteil der Stadt ermittelt. 

Zudem sind je nach Betriebsvariante Immobilienankäufe von der STESAD vorge-

sehen. Aktuell befinden sich 69 Wohneinheiten im Besitz der STESAD die poten-

ziell an die WoBa verkauft werden können. Ankäufe wurden dabei mit einem uni-

formen Kaufpreis i. H. v. 1.300 EUR/qm (Mietfläche) berücksichtigt. Ankäufe von 

Drittparteien sind nicht vorgesehen. 

Für Ankäufe von der STESAD wurde analog zu den Bestandsimmobilien eine 

Wohnungsdurchschnittsgröße von 65 qm mit einer durchschnittlichen Restnut-

zungsdauer von 40 Jahren angesetzt. 

Ankäufe sind annahmegemäß zu 100% fremdfinanziert. Hierfür werden auf 

Grundlage aktueller Marktkonditionen ein Zinssatz von 2,5% und eine Tilgung 

über 20 Jahre (d.h. ein Tilgungssatz von 5 %) angenommen. 

Die für den Ankauf der STESAD Immobilien anfallende Grunderwerbsteuer wur-

de in Abhängigkeit der Betriebsvarianten und dem damit zusammenhängenden 

Anteil der STESAD an der WoBa ermittelt. 
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Für den Neubau ist vorgesehen, ein Grundstücksvolumen von 116.429 qm, mit 

einem Verkehrswert von 13.541 TEUR einzulegen. Insgesamt ist von der Stadt 

vorgesehen 1.000 Wohneinheiten zu errichten. Diese werden annahmegemäß 

über einen Fünfjahreszeitraum mit einer Vorlaufzeit von drei Jahren gebaut. Ana-

log zu den Bestandsimmobilien und den von der STESAD angekauften Immobi-

lien wird für die Neubauwohnungen eine Wohnungsgröße von 65 qm und eine 

Nutzungsdauer von 50 Jahren nach Fertigstellung zugrunde gelegt. 

Die Baukosten betragen 2.000 EUR/qm und unterteilen sich in Projektentwick-

lungs- und Errichtungskosten. Ein Anteil von 12% der Kosten wird für Planungs- 

und Projektsteuerungsleistungen von der STESAD erbracht. In einer Modellvari-

ante, in der WoBa und STESAD eine steuerliche Organschaft bilden, können 

diese Projektsteuerungskosten aufgrund einer Vorsteuerabzugsberechtigung oh-

ne 19% Umsatzsteuer erbracht werden. Insgesamt wurde eine Errichtungszeit je 

Wohneinheit von zwei Jahren angenommen. 

Für die Neubauten wurden neben den Baukosten zudem ein qualifizierter Mitar-

beiter für die Planungs- und Projektsteuerungstätigkeiten im Modell berücksich-

tigt. Für diesen Mitarbeiter sind Personalkosten von 100 TEUR p.a. vorgesehen. 

Neubauten sind annahmegemäß zu 100% fremdfinanziert. Hierfür werden auf 

Grundlage aktueller Marktkonditionen ein Zinssatz von 2,5% und eine Tilgung 

über 20 Jahre angenommen (nach Fertigstellung).  

5. Umlaufvermögen 

Der operativ notwendige Kassenbestand dient als Indikator für die Liquiditätssi-

tuation. Eine mögliche Verlängerung des operativen Kassenbestandes kann auf 

einen Liquiditätsengpass bzw. auf steigende Finanzierungskosten hindeuten. Im 

vorliegenden Modell wurde auf Grundlage von Branchenvergleichswerten ein 

notwendiger Bestand an liquiden Mitteln von 500 TEUR p.a. angesetzt. 

Unfertige Leistungen und andere Vorräte wurden im Verhältnis zu den Betriebs-

kosten geplant. Die Betriebskosten wurden mit einem Anteil von 30% der Haus-

bewirtschaftungsumsätze angenommen. Die durchschnittliche Lagerhaltung für 

unfertige Leistungen und andere Vorräte beträgt 30 Tage. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden auf Basis eines Zah-

lungsziels für ausgehende bzw. eingehende Rechnungen berücksichtigt und 

entwickeln sich korrespondierend zu den Mieterträgen bzw. Hausbewirtschaf-

tungskosten. Vor diesem Hintergrund wurde die Anzahl der Forderungstage auf 

10 Tage festgelegt. 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 69 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden ebenso auf Basis eines 

Zahlungsziels für ausgehende bzw. eingehende Rechnungen berücksichtigt und 

entwickeln sich korrespondierend zu den Mieterträgen bzw. Hausbewirtschaf-

tungskosten. Die angenommene Anzahl der Verbindlichkeitstage beträgt 30 Ta-

ge.  

Erhaltene Anzahlungen wurden im Verhältnis zu den Betriebskosten geplant, von 

denen die erhaltenen Anzahlungen annahmegemäß die Hälfte ausmachen. 

6. Eigenkapital 

Das Eigenkapital resultiert aus den geplanten Einlage- bzw. Kapitalmaßnahmen. 

Bis der ermittelte Liquiditätsbedarf im Rahmen einer Kapitalerhöhung zugeführt 

wird ist das Eigenkapital im Modell lediglich mit den erfolgten Kapitaleinlagen 

(über Bestandsimmobilien oder Grundstückseinlagen für die Neubauten) und mit 

den entsprechenden Jahresergebnissen bzw. resultierenden Verlustvorträgen 

fortentwickelt. 

In der Modellrechnung können Jahresfehlbeträge bzw. fortgeschriebene Verlust-

vorträge zu negativem Eigenkapital führen, welches über den ermittelten Liquidi-

tätsbedarf ausgeglichen werden kann. In den Beispielrechnungen wird der Liqui-

ditätsbedarf jedoch über eine kurzfristige Überziehungslinie bedient, die in der Bi-

lanz entsprechend in der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

enthalten ist. Diese kurzfristige Überziehungslinie wird annahmegemäß in der 

Folgeperiode mit einer Verzinsung von 4% p.a. wieder getilgt bzw. bei weiterhin 

bestehendem Liquiditätsbedarf entsprechend neu aufgenommen.  

7. Sonstiges 

Sofern aus der Geschäftstätigkeit ein Liquiditätsbedarf resultiert, wird dieser 

durch die Ziehung kurzfristiger Verbindlichkeiten (Überziehungslinie) gedeckt. Für 

diese wurde ein Zinssatz von 4% p.a. angewendet. 

Ausschüttungen wurden im Planungszeitraum nicht angenommen. Daher erhö-

hen im Zeitablauf erwirtschaftete zusätzliche liquide Mittel in vollem Umfang den 

zur Verfügung stehenden Mittelbestand, für den von einer Verzinsung i. H. v. 

0,5% p.a. ausgegangen wird. 
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Anlage 1 – Modell: Bestands-WoBa GmbH (29 Mio. EUR Variante) 

  

 

*übernommene Kredite und Anschaffung WE STESAD 
 

Resümee: positives operatives Ergebnis, wegen übernommener Kredite jedoch Liquiditätsbedarf 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.198 3.262 3.328 3.394 3.462
Ausgaben Bestandspflege (1.305) (1.331) (1.357) (1.384) (1.412) (1.440) (1.469) (1.499) (1.528) (1.559)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (200) (204) (208) (212) (216) (221) (225) (230) (234) (239)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) (33) (34) (35) (35) (36) (37) (38) (38) (39) (40)

Bewirtschaftungskosten (1.538) (1.569) (1.600) (1.632) (1.665) (1.698) (1.732) (1.767) (1.802) (1.838)
NOI - Net Operating Income 1.359 1.386 1.414 1.442 1.471 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624

Abschreibungen (893) (915) (937) (960) (984) (1.008) (1.032) (1.057) (1.083) (1.109)
Zinserträge - 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (441) (445) (461) (477) (494) (511) (528) (545) (562)

Betriebsergebnis 466 35 34 23 12 1 (10) (22) (33) (45)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (74) (6) (5) (4) (2) (0) - - - -

GuV-Ergebnis 393 29 29 19 10 1 (10) (22) (33) (45)

Operativer Cash Flow 1.676 952 974 988 1.002 1.017 1.031 1.044 1.059 1.073

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (36.919) (887) (905) (923) (941) (960) (979) (999) (1.019) (1.039)

+/- Veränderung Eigenkapital 15.525 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20.525 - - - - - - - - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 36.050 (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026)

Liquidität p.a. 806 (962) (957) (961) (965) (969) (975) (981) (987) (992)

Zur info: Liquidität kumuliert 806 (155) (1.112) (2.073) (3.039) (4.008) (4.983) (5.964) (6.950) (7.943)

Zur info: Verbindlichkeiten 21.066 20.706 20.648 20.594 20.545 20.500 20.460 20.427 20.400 20.379

Zur info: Eigenkapital 15.918 15.947 15.976 15.995 16.005 16.006 15.996 15.974 15.941 15.896

* 
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Anlage 2 – Modell: Bestands-WoBa GmbH (14 Mio. EUR Variante) 

 

*übernommene Kredite und Anschaffung WE STESAD 
 
 

Resümee: positives operatives Ergebnis, wegen übernommener Kredite jedoch Liquiditätsbedarf 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.198 3.262 3.328 3.394 3.462
Ausgaben Bestandspflege (1.305) (1.331) (1.357) (1.384) (1.412) (1.440) (1.469) (1.499) (1.528) (1.559)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (200) (204) (208) (212) (216) (221) (225) (230) (234) (239)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) (33) (34) (35) (35) (36) (37) (38) (38) (39) (40)

Bewirtschaftungskosten (1.538) (1.569) (1.600) (1.632) (1.665) (1.698) (1.732) (1.767) (1.802) (1.838)
NOI - Net Operating Income 1.359 1.386 1.414 1.442 1.471 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624

Abschreibungen (518) (540) (562) (585) (609) (633) (657) (682) (708) (734)
Zinserträge - 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (441) (450) (468) (487) (507) (526) (546) (566) (586)

Betriebsergebnis 841 409 404 391 377 363 349 335 321 306
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (133) (65) (64) (62) (60) (57) (55) (53) (51) (48)

GuV-Ergebnis 708 345 340 329 317 306 294 282 270 258

Operativer Cash Flow 1.617 892 911 923 935 947 960 973 987 1.001

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (21.394) (887) (905) (923) (941) (960) (979) (999) (1.019) (1.039)

+/- Veränderung Eigenkapital - - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20.525 - - - - - - - - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 20.525 (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026) (1.026)

Liquidität p.a. 747 (1.021) (1.020) (1.027) (1.033) (1.039) (1.046) (1.052) (1.058) (1.065)

Zur info: Liquidität kumuliert 747 (274) (1.294) (2.321) (3.354) (4.393) (5.439) (6.491) (7.549) (8.614)

Zur info: Verbindlichkeiten 21.066 20.825 20.830 20.842 20.860 20.885 20.916 20.954 20.999 21.050

Zur info: Eigenkapital 708 1.053 1.393 1.722 2.040 2.346 2.640 2.922 3.192 3.449

* 
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Anlage 3 – Modell: Bestands-WoBa GmbH & Co. KG (nur LHD) 

 

* Ertragsteuer richtet sich nach dem Gesellschafter 

Resümee: positives operatives Ergebnis, wegen übernommener Kredite jedoch Liquiditätsbedarf   (wegen Veränderung GrESt in 10 Jah-
ren ca. 0,4 Mio. EUR weniger als bei GmbH) 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.198 3.262 3.328 3.394 3.462
Ausgaben Bestandspflege (1.305) (1.331) (1.357) (1.384) (1.412) (1.440) (1.469) (1.499) (1.528) (1.559)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (200) (204) (208) (212) (216) (221) (225) (230) (234) (239)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) (33) (34) (35) (35) (36) (37) (38) (38) (39) (40)

Bewirtschaftungskosten (1.538) (1.569) (1.600) (1.632) (1.665) (1.698) (1.732) (1.767) (1.802) (1.838)
NOI - Net Operating Income 1.359 1.386 1.414 1.442 1.471 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624

Abschreibungen (893) (915) (937) (960) (984) (1.008) (1.032) (1.057) (1.083) (1.109)
Zinserträge - 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (431) (431) (446) (461) (476) (492) (508) (524) (540)

Betriebsergebnis 466 45 48 38 28 18 8 (2) (12) (22)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis 466 45 48 38 28 18 8 (2) (12) (22)

Operativer Cash Flow 1.750 967 993 1.007 1.021 1.035 1.049 1.065 1.080 1.096

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (35.904) (887) (905) (923) (941) (960) (979) (999) (1.019) (1.039)

+/- Veränderung Eigenkapital 15.000 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20.035 - - - - - - - - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 35.035 (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002) (1.002)

Liquidität p.a. 880 (921) (913) (918) (923) (927) (932) (936) (941) (945)

Zur info: Liquidität kumuliert 880 (41) (954) (1.872) (2.795) (3.722) (4.654) (5.590) (6.531) (7.476)

Zur info: Verbindlichkeiten 20.576 20.127 20.049 19.977 19.909 19.846 19.788 19.735 19.686 19.642

Zur info: Eigenkapital 15.466 15.511 15.559 15.598 15.626 15.645 15.653 15.651 15.640 15.617

* 
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Anlage 4 – Modell: Bestands-WoBa GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10% STESAD, 29 Mio. EUR Variante) 

 

* Ertragsteuer richtet sich nach dem Gesellschafter 

Resümee: positives operatives Ergebnis, wegen übernommener Kredite jedoch Liquiditätsbedarf (da keine Erwerbskosten ggü. der 
STESAD in 10 Jahren ca. 4,7 Mio. EUR weniger als bei GmbH) 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.198 3.262 3.328 3.394 3.462
Ausgaben Bestandspflege (1.305) (1.331) (1.357) (1.384) (1.412) (1.440) (1.469) (1.499) (1.528) (1.559)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (200) (204) (208) (212) (216) (221) (225) (230) (234) (239)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) (33) (34) (35) (35) (36) (37) (38) (38) (39) (40)

Bewirtschaftungskosten (1.538) (1.569) (1.600) (1.632) (1.665) (1.698) (1.732) (1.767) (1.802) (1.838)
NOI - Net Operating Income 1.359 1.386 1.414 1.442 1.471 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624

Abschreibungen (893) (915) (937) (960) (984) (1.008) (1.032) (1.057) (1.083) (1.109)
Zinserträge - 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (286) (276) (280) (284) (288) (292) (295) (298) (301)

Betriebsergebnis 466 190 203 204 205 207 209 211 214 217
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis 466 190 203 204 205 207 209 211 214 217

Operativer Cash Flow 1.750 1.113 1.149 1.173 1.198 1.223 1.250 1.277 1.305 1.335

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (35.985) (887) (905) (923) (941) (960) (979) (999) (1.019) (1.039)

+/- Veränderung Eigenkapital 20.883 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.233 - - - - - - - - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 35.116 (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712)

Liquidität p.a. 880 (486) (468) (462) (455) (449) (441) (433) (425) (416)

Zur info: Liquidität kumuliert 880 394 (73) (535) (991) (1.439) (1.881) (2.314) (2.739) (3.155)

Zur info: Verbindlichkeiten 14.774 14.179 13.947 13.708 13.463 13.212 12.954 12.688 12.414 12.131

Zur info: Eigenkapital 21.349 21.540 21.743 21.947 22.153 22.360 22.568 22.779 22.993 23.210

* 



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 74 

 

Anlage 5 – Modell: Bestands-WoBa GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10% STESAD, 14 Mio. EUR Variante) 

 

* Ertragsteuer richtet sich nach dem Gesellschafter 

Resümee: positives operatives Ergebnis, wegen übernommener Kredite jedoch Liquiditätsbedarf (da keine Erwerbskosten ggü. der 
STESAD in 10 Jahren ca. 4,7 Mio. EUR weniger als bei GmbH) 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten 2.897 2.955 3.014 3.074 3.136 3.198 3.262 3.328 3.394 3.462
Ausgaben Bestandspflege (1.305) (1.331) (1.357) (1.384) (1.412) (1.440) (1.469) (1.499) (1.528) (1.559)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (200) (204) (208) (212) (216) (221) (225) (230) (234) (239)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) (33) (34) (35) (35) (36) (37) (38) (38) (39) (40)

Bewirtschaftungskosten (1.538) (1.569) (1.600) (1.632) (1.665) (1.698) (1.732) (1.767) (1.802) (1.838)
NOI - Net Operating Income 1.359 1.386 1.414 1.442 1.471 1.500 1.530 1.561 1.592 1.624

Abschreibungen (518) (540) (562) (585) (609) (633) (657) (682) (708) (734)
Zinserträge - 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (286) (276) (280) (284) (288) (292) (295) (298) (301)

Betriebsergebnis 841 565 578 579 580 582 584 586 589 592
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis 841 565 578 579 580 582 584 586 589 592

Operativer Cash Flow 1.750 1.113 1.149 1.173 1.198 1.223 1.250 1.277 1.305 1.335

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (20.933) (887) (905) (923) (941) (960) (979) (999) (1.019) (1.039)

+/- Veränderung Eigenkapital 5.831 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.233 - - - - - - - - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 20.063 (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712) (712)

Liquidität p.a. 880 (486) (468) (462) (455) (449) (441) (433) (425) (416)

Zur info: Liquidität kumuliert 880 394 (73) (535) (991) (1.439) (1.881) (2.314) (2.739) (3.155)

Zur info: Verbindlichkeiten 14.774 14.179 13.947 13.708 13.463 13.212 12.954 12.688 12.414 12.131

Zur info: Eigenkapital 6.672 7.237 7.816 8.395 8.975 9.557 10.141 10.727 11.315 11.907

* 
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Anlage 6 – Modell: Bau-WoBa GmbH (Einlage der Grundstücke) 

 

Resümee: Liquiditätsbedarf wegen Investitionen in 10 Jahren ca. 32,7 Mio. EUR  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten - - - 966 1.970 3.014 4.099 5.227 6.397 6.525
Ausgaben Bestandspflege - - - (69) (141) (215) (293) (373) (457) (466)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (100) (100) (100) (153) (208) (266) (325) (387) (393) (399)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) - - - (9) (18) (28) (38) (48) (59) (60)

Bewirtschaftungskosten (100) (100) (100) (231) (367) (509) (656) (808) (908) (925)
NOI - Net Operating Income (100) (100) (100) 735 1.603 2.506 3.444 4.418 5.489 5.601

Abschreibungen - - - (460) (932) (1.414) (1.907) (2.411) (2.927) (2.934)
Zinserträge - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (36) (329) (936) (1.560) (2.206) (2.874) (3.563) (3.951) (4.006)

Betriebsergebnis (100) (133) (426) (658) (887) (1.112) (1.335) (1.554) (1.386) (1.337)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis (100) (133) (426) (658) (887) (1.112) (1.335) (1.554) (1.386) (1.337)

Operativer Cash Flow (100) (133) (426) (98) 150 411 685 975 1.662 1.610

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (14.015) (11.496) (23.223) (23.733) (24.255) (24.788) (25.332) (12.942) (305) (311)

+/- Veränderung Eigenkapital 13.541 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 474 11.496 23.223 23.687 24.161 24.644 25.137 12.693 - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (24) (599) (1.760) (2.944) (4.152) (5.384) (6.641) (7.276) (7.276)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 14.015 11.473 22.624 21.928 21.217 20.492 19.753 6.052 (7.276) (7.276)

Liquidität p.a. (100) (157) (1.025) (1.904) (2.888) (3.885) (4.894) (5.915) (5.919) (5.976)

Zur info: Liquidität kumuliert (100) (257) (1.282) (3.186) (6.074) (9.958) (14.853) (20.768) (26.687) (32.663)

Zur info: Verbindlichkeiten 1.074 12.704 36.353 60.335 84.596 109.136 133.952 146.095 144.920 143.640

Zur info: Eigenkapital 13.441 13.308 12.881 12.223 11.336 10.224 8.889 7.336 5.949 4.612
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Anlage 7 – Modell: Bau-WoBa GmbH (Erwerb der Grundstücke, 10% Variante mit Barkapitaleinlage) 

 

Resümee: Liquiditätsbedarf wegen Investitionen in 10 Jahren ca. 30,4 Mio. EUR 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten - - - 966 1.970 3.014 4.099 5.227 6.397 6.525
Ausgaben Bestandspflege - - - (69) (141) (215) (293) (373) (457) (466)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (100) (100) (100) (153) (208) (266) (325) (387) (393) (399)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) - - - (9) (18) (28) (38) (48) (59) (60)

Bewirtschaftungskosten (100) (100) (100) (231) (367) (509) (656) (808) (908) (925)
NOI - Net Operating Income (100) (100) (100) 735 1.603 2.506 3.444 4.418 5.489 5.601

Abschreibungen - - - (460) (932) (1.414) (1.907) (2.411) (2.927) (2.934)
Zinserträge - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (25) (318) (863) (1.484) (2.127) (2.791) (3.477) (3.861) (3.912)

Betriebsergebnis (100) (123) (415) (586) (811) (1.033) (1.252) (1.468) (1.297) (1.244)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis (100) (123) (415) (586) (811) (1.033) (1.252) (1.468) (1.297) (1.244)

Operativer Cash Flow (100) (123) (415) (26) 225 489 767 1.060 1.751 1.704

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (1.401) (11.496) (23.223) (23.733) (24.255) (24.788) (25.332) (12.942) (305) (311)

+/- Veränderung Eigenkapital 1.354 - 1.500 - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 47 11.496 23.223 23.687 24.161 24.644 25.137 12.693 - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (2) (577) (1.738) (2.923) (4.131) (5.363) (6.620) (7.254) (7.254)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.401 11.494 24.146 21.949 21.238 20.513 19.774 6.073 (7.254) (7.254)

Liquidität p.a. (100) (125) 508 (1.810) (2.791) (3.785) (4.791) (5.808) (5.808) (5.861)

Zur info: Liquidität kumuliert (100) (225) 283 (1.527) (4.319) (8.103) (12.894) (18.702) (24.510) (30.371)

Zur info: Verbindlichkeiten 647 12.266 34.404 58.314 82.500 106.961 131.695 143.752 142.488 141.114

Zur info: Eigenkapital 1.254 1.131 2.216 1.630 819 (214) (1.467) (2.935) (4.232) (5.475)
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Anlage 8 – Modell: Bau-WoBa GmbH & Co. KG (nur LHD) 

 

* Ertragsteuer richtet sich nach dem Gesellschafter 

Resümee: Liquiditätsbedarf in 10 Jahren ca. 0,4 Mio. EUR geringer als bei GmbH 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten - - - 966 1.970 3.014 4.099 5.227 6.397 6.525
Ausgaben Bestandspflege - - - (69) (141) (215) (293) (373) (457) (466)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (100) (100) (100) (153) (208) (266) (325) (387) (393) (399)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) - - - (9) (18) (28) (38) (48) (59) (60)

Bewirtschaftungskosten (100) (100) (100) (231) (367) (509) (656) (808) (908) (925)
NOI - Net Operating Income (100) (100) (100) 735 1.603 2.506 3.444 4.418 5.489 5.601

Abschreibungen - - - (460) (932) (1.414) (1.907) (2.411) (2.927) (2.934)
Zinserträge - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (24) (316) (922) (1.545) (2.190) (2.857) (3.546) (3.933) (3.986)

Betriebsergebnis (100) (122) (414) (645) (872) (1.097) (1.318) (1.536) (1.368) (1.318)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis (100) (122) (414) (645) (872) (1.097) (1.318) (1.536) (1.368) (1.318)

Operativer Cash Flow (100) (122) (414) (84) 164 426 702 992 1.680 1.630

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (13.541) (11.496) (23.223) (23.733) (24.255) (24.788) (25.332) (12.942) (305) (311)

+/- Veränderung Eigenkapital 13.541 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - 11.496 23.223 23.687 24.161 24.644 25.137 12.693 - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - - (575) (1.736) (2.920) (4.128) (5.361) (6.617) (7.252) (7.252)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 13.541 11.496 22.648 21.951 21.241 20.516 19.776 6.076 (7.252) (7.252)

Liquidität p.a. (100) (122) (989) (1.866) (2.850) (3.846) (4.854) (5.874) (5.876) (5.933)

Zur info: Liquidität kumuliert (100) (222) (1.210) (3.076) (5.926) (9.772) (14.626) (20.501) (26.377) (32.310)

Zur info: Verbindlichkeiten 600 12.218 35.854 59.823 84.070 108.594 133.394 145.519 144.326 143.027

Zur info: Eigenkapital 13.441 13.319 12.906 12.261 11.389 10.292 8.974 7.437 6.069 4.752

* 
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Anlage 9 – Modell: Bau-WoBa GmbH & Co. KG (90 % LHD und 10 % STESAD, STESAD als Organschaft) 

 

* Ertragsteuer richtet sich nach dem Gesellschafter 

Resümee: Liquiditätsbedarf in 10 Jahren ca. 1,6 Mio. EUR geringer (bei GmbH, bei KG 1,2 Mio. EUR) wegen Ersparnis von Umsatzsteuer 
im Falle einer Organschaft 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sollmieten - - - 966 1.970 3.014 4.099 5.227 6.397 6.525
Ausgaben Bestandspflege - - - (69) (141) (215) (293) (373) (457) (466)
Personalaufwand  (nicht umlagefähig) (100) (100) (100) (153) (208) (266) (325) (387) (393) (399)
Sächliche Verwaltungskosten (nicht umlagefähig) - - - (9) (18) (28) (38) (48) (59) (60)

Bewirtschaftungskosten (100) (100) (100) (231) (367) (509) (656) (808) (908) (925)
NOI - Net Operating Income (100) (100) (100) 735 1.603 2.506 3.444 4.418 5.489 5.601

Abschreibungen - - - (449) (911) (1.382) (1.864) (2.357) (2.860) (2.868)
Zinserträge - 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zinsaufwendungen - (25) (311) (903) (1.512) (2.141) (2.790) (3.460) (3.834) (3.881)

Betriebsergebnis (100) (123) (408) (615) (817) (1.015) (1.208) (1.396) (1.203) (1.146)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - - - - - - - - - -

GuV-Ergebnis (100) (123) (408) (615) (817) (1.015) (1.208) (1.396) (1.203) (1.146)

Operativer Cash Flow (100) (123) (408) (66) 198 476 769 1.078 1.779 1.735

Cash Flow aus Investitionstätigkeit (1.401) (11.234) (22.693) (23.193) (23.704) (24.226) (24.759) (12.652) (305) (311)

+/- Veränderung Eigenkapital 1.354 - - - - - - - - -
+ Ziehung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 47 11.234 22.693 23.147 23.610 24.082 24.564 12.404 - -
- Tilgung Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - (2) (564) (1.699) (2.856) (4.037) (5.241) (6.469) (7.089) (7.089)
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1.401 11.232 22.129 21.448 20.754 20.046 19.323 5.935 (7.089) (7.089)

Liquidität p.a. (100) (125) (973) (1.810) (2.752) (3.704) (4.667) (5.640) (5.615) (5.665)

Zur info: Liquidität kumuliert (100) (225) (1.198) (3.008) (5.760) (9.464) (14.131) (19.771) (25.386) (31.050)

Zur info: Verbindlichkeiten 647 12.004 35.106 58.515 82.178 106.090 130.250 142.000 140.708 139.303

Zur info: Eigenkapital 1.254 1.131 723 108 (710) (1.725) (2.932) (4.328) (5.531) (6.677)

* 
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Annex 1 

Beihilferechtliche Situation 

Angesichts der wirtschaftlichen Eckdaten für die Tätigkeit einer neu zu gründen-

den Wohnungsbaugesellschaft mit dem Geschäftsfeld sozialer Wohnungsbau ist 

davon auszugehen, dass eine dauerhafte Tätigkeit der Gesellschaft nur möglich 

ist, wenn der Gesellschaft sowohl im Zusammenhang mit der Gründung als auch 

zur Deckung des Finanzierungsbedarfs aus dem laufenden Geschäft Mittel zuge-

führt werden. Dies könnte einen beihilferechtlichen Tatbestand erfüllen. Gemäß 

Art. 108 Abs. 3 Satz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) muss die Europäische Kommission (KOM) von jeder beabsichtig-

ten Einführung einer staatlichen Beihilfe so rechtzeitig unterrichtet werden, dass 

sie sich dazu äußern kann (sog. Notifizierungs-/ Anmeldepflicht). Nach Art. 108 

Abs. 3 Satz 3 AEUV darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchgeführt wer-

den, bevor die KOM hierzu einen abschließenden Beschluss erlassen hat (sog. 

Durchführungsverbot). 

 

 Die Notifizierungspflicht und das Durchführungsverbot setzen voraus, dass es 

sich bei der beabsichtigten Maßnahme um eine staatliche Beihilfe im Sinne des 

Beihilfetatbestandes des Art. 107 Abs. 1 AEUV handelt, die nicht von der Notifi-

zierungspflicht freigestellt ist. 

 

1. Beihilfetatbestand, Art. 107 Abs. 1 AEUV 

 

 Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln 

gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimm-

ter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen o-

der zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar und damit 

grundsätzlich unzulässig, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten 

beeinträchtigen. Der Tatbestand einer staatlichen Beihilfe nach Art. 107 

Abs. 1 AEUV setzt danach voraus: 

 

▪ eine Begünstigung, 

▪ eines bestimmten Unternehmens, 

▪ aus staatlichen Mitteln sowie 

▪ eine dadurch drohende Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeein-

trächtigung zwischen den Mitgliedstaaten. 

 

1.1 Begünstigung 

 

 Unter einer Begünstigung im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV ist jeder wirt-

schaftliche Vorteil zu verstehen, den ein Unternehmen unter normalen 

Marktbedingungen, d. h. ohne Eingreifen des Staates, nicht erhalten hätte. 
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Hierbei wird in der Regel darauf abgestellt, ob ein hypothetischer privater 

Marktteilnehmer in der Situation des Staates ebenfalls einen solchen Vor-

teil gewährt hätte (sog. Private Investor Test). Dies ist regelmäßig der Fall, 

wenn der Finanzgeber für seine Finanzierungsmaßnahme eine marktübli-

che Gegenleistung (z. B. bei Darlehensgewährung neben der Tilgung einen 

marktüblichen Zins) erhält. Nach unserem Kenntnisstand kommt jedoch ei-

ne Darlehensfinanzierung zu marktüblichen Zinsen von vornherein nicht in 

Betracht, weil damit die Gesamtfinanzierung des Vorhabens scheitern wür-

de. 

 

1.1.1 Kapitalzuführungen in eigene Unternehmen 

 

Auch Kapitalausstattungsmaßnahmen für eigene Unternehmen (z. B. in 

Form von Kapitalerhöhungen, Zuschüssen, Ausgleichszahlungen, eigenka-

pitalersetzenden Darlehen) können Begünstigungen im Sinne des Art. 107 

Abs. 1 AEUV darstellen. Zwar bleibt es der Öffentlichen Hand als Gesell-

schafter öffentlicher Unternehmen grundsätzlich unbenommen, ihre Unter-

nehmen – wie private Gesellschafter – mit dem für deren Tätigkeit erforder-

lichen Kapital auszustatten. Eine gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV unzulässige 

Beihilfe stellen Kapitalzuführungen der öffentlichen Hand in eigene Unter-

nehmen aber dar, wenn davon auszugehen ist, dass ein marktwirtschaftlich 

handelnder, privater Gesellschafter in einer vergleichbaren Lage auch unter 

Zugrundelegung langfristiger Rentabilitätsaussichten eine solche Kapitalzu-

führung nicht vorgenommen hätte (Maßstab des marktwirtschaftlich han-

delnden Kapitalgebers). Das ist regelmäßig der Fall, wenn unter Berück-

sichtigung der konkreten Umstände kein finanzielles Engagement finanziell 

vernünftiger wäre als die betreffende Kapitalzuführung. Bei Beteiligungen, 

die auf eine langfristig erzielbare Rendite angelegt sind, liegt in den Kapi-

talzuführungen keine Beihilfe, wenn objektive Gründe dafür vorliegen, dass 

über den geplanten langfristigen Beteiligungszeitraum mit einer Rendite für 

das investierte Kapital (z. B. in Form von Kapitalgewinnen) gerechnet wer-

den kann45, die ein kaufmännischer Geldgeber von einer vergleichbaren In-

vestition erwarten würde. Auf solche Erträge darf der Staat bei der Finan-

zierung seiner öffentlichen Unternehmen ohne Ausgleich nicht verzichten. 

Die Rendite bestimmt sich dabei nach dem Gewinn (nach Abschreibungen, 

aber vor Steuern und Anlagenabgängen), ausgedrückt als Prozentsatz des 

eingesetzten Vermögens. Diese muss mindestens einer von einem markt-

wirtschaftlich handelnden Kapitalgeber zu erwartenden normalen Verzin-

sung seiner Kapitalinvestition entsprechen.  

 

                                                           
45  (EuGH, Rs. C 40/85, Rs. C-301/87 (Boussac), Rs. C-323/82 (Intermills), Rs. C-296/82 und C-

318/82 (Leeuwarden), Rs. C-234/84 (Meura). 
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Es dürfte vorliegend an objektiven Gründen dafür fehlen, dass mit den ge-

planten Errichtungs- und ggf. Erwerbsinvestitionen sowie den Betriebsin-

vestitionen in Sozialwohnungen langfristig eine Rendite für das investierte 

Kapital gerechnet werden kann. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, 

dass der geplante Bau und dauerhafte Betrieb von Sozialwohnungen durch 

eine neu gegründete Wohnungsbaugesellschaft ohne sonstige Tätigkeit ty-

pischerweise dauerhaft defizitär ist, so dass sich Private nicht zu solchen 

Finanzierungsmaßnahmen entschließen würden. 

 

Die Finanzierung der geplanten Investitionen stellt daher eine Begünsti-

gung im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. 

 

1.1.2 Ausgleichsleistungen für DAWI (Altmark-Trans-Rechtsprechung) 

 

 Eine beihilferechtlich relevante Begünstigung läge in der Finanzierung nach 

der sog. Altmark-Trans-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

jedoch nur, wenn diese keine Ausgleichsleistungen für sog. Dienstleistun-

gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse („DAWI“) darstellten. Dazu 
müsste es sich bei der Tätigkeit der geplanten Wohnungsbaugesellschaft – 

Erwerb bzw. Errichtung und Vermietung von Sozialwohnungen – um DAWI 

handeln. Außerdem müssten die vom Europäischen Gerichtshof in seiner 

Altmark-Trans-Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sein. 

 

(a) Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) 

 

 Nach dem Verständnis der Kommission sind unter DAWI wirtschaftliche 

Tätigkeiten zu verstehen, die dem Allgemeinwohl dienen und in der Regel 

mangels ausreichender Rentabilität ohne staatliche Eingriffe am Markt 

überhaupt nicht oder in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Bezahlbarkeit, 

Gleichbehandlung oder universaler Zugang nur zu anderen Standards 

durchgeführt würden46. Das Vorliegen wirtschaftlicher Tätigkeiten (auf ei-

nem bestimmten Markt) schließt das Vorliegen von DAWI nicht aus. Bei der 

Festlegung, welche Arten von Leistungen als DAWI anzusehen sind, verfü-

gen die Mitgliedstaaten nach ständiger Rechtsprechung über einen großen 

Ermessensspielraum, der von der Kommission und den Unionsgerichten 

lediglich auf offenkundige Beurteilungsfehler überprüft werden kann47.  

                                                           
46  Vgl. MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, 

DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS 
DER REGIONEN - Ein Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Eu-
ropa, KOM(2011) 900 endgültig, S. 4. 

47  EuG, 15.6.2005, T-17/02, Slg. 2005, II-2031, Rn. 216 (Fred Olsen SA ./. Kommission); EuG, 
12.2.2008, T-289/03, Slg. 2008, II-81, Rn. 166-169 (BUPA u. a. ./. Kommission); EuG, 
22.10.2008, T-309/04, Slg. 2008, II-2935, Rn. 113 ff. (TV 2/ Danmark A/S u. a. ./. Kommission). 
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 Sozialer Wohnungsbau ist DAWI. Im Sinne der DAWI-Definition der 

Kommission gehen wir dabei davon aus, dass es sich hierbei nicht um 

Leistungen handelt, die ohne staatliche Eingriffe am Markt überhaupt nicht 

angeboten würden. Unseres Erachtens ist jedoch darstellbar, dass diese 

Leistungen ohne staatliche Zuschüsse in Bezug auf Qualität, Sicherheit, 

Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung oder universaler Zugang nur zu anderen 

Standards durchgeführt würden. Wie die ausdrückliche Erwähnung des so-

zialen Wohnungsbaus in Art. 2 Abs. 1 c) des Beschlusses der Kommission 

vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Ver-

trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen 

in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die 

mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse betraut sind (2012/21/EU) – sog. DAWI-Freistellungsbeschluss 

zeigt, geht davon auch die KOM aus. 

 

(b) Anforderungen nach der Altmark-Trans-Rechtsprechung 

 

 Damit Ausgleichsleistungen für DAWI keine Begünstigung im Sinne des 

Beihilfetatbestandes darstellen, müssen nach der Altmark Trans-

Rechtsprechung48 des Europäischen Gerichtshofs folgende vier Vorausset-

zungen kumulativ erfüllt sein: 

 

▪ Das Empfängerunternehmen muss tatsächlich mit der Erfüllung von 

Gemeinwohlverpflichtungen betraut sein (Betrauungsakt), und diese 

Verpflichtungen müssen klar definiert sein. 

 

▪ Die Parameter, anhand derer die Ausgleichsleistungen berechnet wer-

den, müssen zuvor objektiv und transparent festgelegt worden sein. 

 

▪ Die Ausgleichsleistungen dürfen nicht über das hinausgehen, was er-

forderlich ist, um die Kosten für die Erfüllung der Gemeinwohlverpflich-

tungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und ei-

nes angemessenen Gewinns ganz oder teilweise zu decken (keine 

Überkompensation). 

 

▪ Wenn das Unternehmen, das mit der Erfüllung von Gemeinwohlver-

pflichtungen betraut wurde, nicht im Rahmen einer öffentlichen Aus-

schreibung ausgewählt wurde, ist die Höhe der erforderlichen Aus-

gleichsleistungen auf der Grundlage einer Analyse der Kosten zu be-

stimmen, die einem durchschnittlichen, gut geführten Unternehmen, 

                                                           
48  EuGH, 24.7.2003, C-280/00, Slg. 2003, I-7747 Rn. 87-95 (Altmark Trans). 
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das so angemessen mit Betriebsmitteln ausgestattet ist, dass es 

den gestellten Gemeinwohlverpflichtungen genügen kann, bei der 

Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen entstehen würden. 

 

 Abgesehen davon, dass ein Kostenausgleich für DAWI damit auf die Kos-

ten eines durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens mit bereits zur 

Erfüllung der DAWI angemessen ausgestatteten Betriebsmitteln begrenzt 

ist, hat sich in der Praxis regelmäßig gezeigt, dass der nach dem vierten 

Altmark-Trans-Kriterium ohne Durchführung eines öffentlichen Ausschrei-

bungsverfahrens geforderte Kostennachweis auf der Basis der einem 

durchschnittlichen, gut geführten Unternehmen entstehenden Kosten nur 

schwer zu erbringen ist. Hierfür ist eine gründliche Kostenanalyse erforder-

lich. Kann der strenge Kostenmaßstab des vierten Altmark-Trans-

Kriteriums (Kostennachweis auf der Basis der einem durchschnittlichen, gut 

geführten Unternehmen entstehenden Kosten) nicht zweifelsfrei und trans-

parent geführt werden, ist auch im Falle des Vorliegens von DAWI vom 

Vorliegen einer Begünstigung im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV auszu-

gehen. 

 

1.2 Eines bestimmten Unternehmens 

 

 Die geplante Wohnungsbaugesellschaft wäre auch ein Unternehmen im 

Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV. Hierunter wird nach der ständigen Recht-

sprechung des Europäischen Gerichtshofs jede eine wirtschaftliche Tätig-

keit ausübende Einheit verstanden, unabhängig von ihrer Rechtsform und 

der Art ihrer Finanzierung. Eine wirtschaftliche Tätigkeit ist dabei jede 

Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem be-

stimmten Markt anzubieten49. Es kommt insoweit also nicht darauf an, ob 

die Tätigkeit wirtschaftlich im Sinne von rentabel ist. 

 

 Die geplante Wohnungsbaugesellschaft würde vorliegend Sozialwohnun-

gen auf dem Wohnungsmarkt in Dresden errichten und anbieten und stün-

de damit in Konkurrenz zu anderen Wohnungsvermietern in Dresden. Sie 

wäre folglich eine Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt50. Sie 

würde damit die geplante Finanzierung als ein bestimmtes Unternehmen im 

Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV erhalten. 
                                                           
49  Vgl. EuGH, 12.9.2000, C-180/97 bis C-184/98, Slg. 200, I-6451, Rn. 74 (Pavel Pavlov u. a. ./. 

Stichting Pensionfonds Medische Specialisten). 
50  So für die Bereitstellung von Sozialwohnungen auch: KOM, N 89/2004 – Irland – Bürgschaft für 

finanzierte soziale Wohnungsbauprojekte, ABl. C. 131 v. 28.5.2005; Ziff. 25 a. E. der Arbeitsun-
terlage der Kommissionsdienststellen, Leitfaden zur Anwendung der Vorschriften der Europäi-
schen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den Binnenmarkt auf Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesondere auf Sozialdienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse vom 29. April 2013, SWD(2013) 53 final/2. 
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 Dass es sich um eine Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt handelt 

und die Finanzierung damit „in-house“ erfolgt, ändert daran nichts, weil es 
hierauf nach der maßgeblichen funktionalen Definition des Unternehmens-

begriffes nicht ankommt. Lediglich die Mittelübertragung innerhalb staatli-

cher Gebietskörperschaften kann vor diesem Hintergrund das Vorliegen ei-

ner staatlichen Beihilfe an ein Unternehmen ausschließen. 

 

1.3 Aus staatlichen Mitteln 

 

 Finanzielle Mittel der LHD sind auch staatliche Mittel im Sinne des Beihil-

fetatbestandes. 

 

1.4 Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung 

 

 Für den Tatbestand einer Beihilfe ist es außerdem erforderlich, dass die 

Begünstigung des Unternehmens den Wettbewerb verfälscht oder zu ver-

fälschen droht und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträch-

tigt. Hierfür reicht es nach ständiger Kommissionspraxis und Rechtspre-

chung bereits aus, wenn nur die Möglichkeit besteht, dass die Begünsti-

gung der wirtschaftlichen Tätigkeit zu einer Wettbewerbsverfälschung oder 

Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten führen kann, weil 

davon ausgegangen wird, dass durch Beihilfen der Marktzugang für Dritte 

erschwert wird. Demzufolge setzt eine zulässige Beihilfe den Nachweis vo-

raus, dass die Möglichkeit einer solchen Wettbewerbsverfälschung oder 

Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten nicht besteht. Ein 

solcher Nachweis ist regelmäßig schwierig zu führen. 

 

 Auch vorliegend ist davon auszugehen, dass die Wohnungsbaugesellschaft 

in Dresden mit anderen Wohnungsanbietern in Dresden aus dem In- und 

ggf. Ausland in Wettbewerb treten würde und damit einer Wettbewerbsver-

fälschung und Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten 

droht. 

 

 Auch unter dem Gesichtspunkt einer lediglich auf den lokalen Raum 

Dresden beschränkten Tätigkeit lässt sich das Tatbestandsmerkmal einer 

Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten nicht rechtssicher 

ausschließen. Eine konkrete Definition, wann die Möglichkeit einer Han-

delsbeeinträchtigung zwischen den Mitgliedstaaten besteht, fehlt. In der 

Rechtsprechung wurde die Möglichkeit einer Wettbewerbsverfälschung o-

der Handelsbeeinträchtigung auch in Tätigkeiten innerhalb eines bestimm-

ten lokalen Raumes in manchen Fällen bejaht und in manchen verneint. 

Hierbei spielte für die Bejahung eine potenziellen Wettbewerbsverfälschung 

und Handelsbeeinträchtigung insbesondere eine Rolle, ob der örtliche 
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Wettbewerb auch international tätigen Wettbewerbern offensteht51. Beim 

Vorliegen folgender Umstände hat die Kommission mehrfach eine Han-

delsbeeinträchtigung abgelehnt52: 

 

▪ Lokalität, d. h. Begünstigungsempfänger erbringt Leistungen, die rein 

lokalen Charakter haben und die sich nur an die lokale, maximal die na-

tionale Bevölkerung richten und 

 

▪ kein grenzüberschreitender Markt, d. h. es liegen keinerlei Hinweise 

auf einschlägige grenzüberschreitende Investitionen in Objekte vor, die 

mit dem bezuschussten Objekt vergleichbar sind, oder auf grenzüber-

schreitende Niederlassungen von Wettbewerbern vor. 

 

 Unter diesen Umständen lässt sich das Vorliegen einer Beihilfe anhand des 

Kriteriums der Handelsbeeinträchtigung nur dann rechtssicher ausschlie-

ßen, wenn jeglicher internationaler Bezug (insbesondere in keiner auslän-

dischen Wohnungsanbieter in Dresden) ausgeschlossen werden kann und 

sich auch aus Rechtsprechung und Kommissionspraxis keine einheitliche 

Entscheidungspraxis ergibt und alles dafür spricht, dass sich das Angebot 

der geplanten Wohnungsbaugesellschaft ausschließlich auf den lokalen 

Raum Dresden auswirkt53. Es müsste daher mit hoher Wahrscheinlichkeit 

feststehen, dass in vergleichbare Wohnungsgesellschaften und Woh-

nungsprojekte in Dresden nicht auch von internationalen Investoren inves-

tiert wird und solche Wohnungen in Dresden nicht auch von internationalen 

Eigentümern zur Nutzung angeboten werden, sondern beides nur durch lo-

                                                           
51  Vgl. Entscheidung der Kommission, Staatliche Beihilfe SA.35135 (2012/N) – Deutschland (Mul-

tifunktionsarena der Stadt Erfurt), C(2013) 1517 final, S. 4 Rn. 11; Entsch. v. 17. 9. 2003 – 
17.09.2003 Aktenzeichen C 53/2002 – Deutschland, Space Park Bremen, Rn. 25; so auch Ent-
sch. v. 2. 8. 2002 – 02.08.2002 Aktenzeichen C 42/2001 – Spanien, Terra Mitica, Rn. 60; Ent-
sch. v. 8. 9. 2004 – 08.09.2004 Aktenzeichen C 64/2003 – Frankreich, Bioscope; Entsch. v. 30. 
1. 2008 – 30.01.2008 Aktenzeichen N 357/2007 – Ungarn, Rn. 36; Entsch. v. 20. 11. 2007 – 
20.11.2007 Aktenzeichen N 563/2007 – Spanien, Rn. 21; Entsch. v. 10. 10. 2007 – NN 50/2007 
– Österreich, Rn. 22; Entsch. v. 30. 4. 2008 – NN 43/2007 (ex N 31/2006) – Tschechische Re-
publik, Rn. 25 ff.; Entsch. v. 18. 7. 2007 – 18.07.2007 Aktenzeichen N 276/2007 – Ungarn, Rn. 
27. 

52  Vgl. die Kommissionsentscheidungen SA.37432 (Öffentliche Krankenhäuser in Hradec Králové, 
Tschechien), SA.37904 (MVZ Durmersheim, Deutschland), SA.33149 (Städtische Projektge-
sellschaft „Wirtschaftsbüro Gaarden“ Kiel, Deutschland), SA.38035 (Landgrafen-Klinik, Deutsch-
land), SA.39403 (Hafen Lauwersoog, Niederlande), SA.37963 (Glenmore Lodge, Großbritanni-
en), SA.38208 (CASC, Großbritannien). 

53  Entsch.v. 9. 4. 2002 – 09.04.2002 Aktenzeichen N 560/2001 und NN 17/2002 – Vereinigtes 
Königreich, Rn. 33; Entsch. v. 9. 4. 2002 – 09.04.2002 Aktenzeichen N 560/2001 und 
NN17/2002 – Vereinigtes Königreich, Rn. 34; Entsch. v. 20. 12. 2006 – 20.12.2006 Aktenzei-
chen N 497/2006 – Tschechische Republik, Rn. 13; Entsch. v. 28. 11. 2007 – 28.11.2007 Ak-
tenzeichen N 377/2007 – Niederlande, Rn. 17 f; Entsch. v. 18. 7. 2007 – 18.07.2007 Aktenzei-
chen N 340/2007 – Spanien, Rn. 26; Entsch. v. 20. 11. 2007 – 20.11.2007 Aktenzeichen N 
563/2007 – Spanien, Rn. 21; Entsch. v. 22. 2. 2008 – 22.02.2008 Aktenzeichen N 778/2007 – 
Spanien, Rn. 25 f.; Entsch. v. 30. 4. 2008 – 30.04.2008 Aktenzeichen N 704/2007 – Spanien, 
Rn. 29; Entsch.v. 18. 12. 2006 – 18.12.2006 Aktenzeichen N 687/2006 – Slovakische Republik, 
Rn. 9; Entsch. v. 11. 12. 2006 – 11.12.2006 Aktenzeichen N 664/2006 – Slovakische Republik, 
Rn. 9. 
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kale bzw. allenfalls nationale Anbieter erfolgt. Soweit ersichtlich betrafen al-

le Fälle, in denen die KOM bisher Auswirkungen auf den Handel zwischen 

den Mitgliedstaaten abgelehnt hat, kleinere Projekte. Je höher die öffentli-

che Finanzierung ist, umso eher ist davon auszugehen, dass eine zwi-

schenstaatliche Handelsbeeinträchtigung möglich ist und die KOM daher 

dieses Tatbestandsmerkmal als gegeben ansehen würde. 

 

 Es kann daher im Ergebnis nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, 

dass die Kommission auch insoweit im Falle des Angebotes von Wohnun-

gen in Landeshauptstädten von einem international offenstehendem Markt 

und einer zumindest potenziellen Wirkung auf den Handel und den Wett-

bewerb im Binnenmarkt ausgehen würde, solange es keine belegbaren 

Gegenargumente gibt. Es ist daher vom Vorliegen einer drohenden Wett-

bewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mitglied-

staaten im Sinne des Beihilfetatbestandes auszugehen. 
 

1.5 Zwischenergebnis 

 

 Die Finanzierung der geplanten Errichtungs- und ggf. Erwerbsinvestitionen 

sowie Betriebsinvestitionen für Sozialwohnungen gegenüber der geplanten 

Wohnungsgesellschaft durch die Landeshauptstadt Dresden stellt damit ei-

ne staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. 

 

2. Freistellung gemäß Art. 3 des Beschlusses der Kommission 

2012/21/EU 

 

 Gemäß Art. 3 des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 2011 

über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitswei-

se der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichs-

leistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 

Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind 

(2012/21/EU) – sog. DAWI-Freistellungsbeschluss sind staatliche Beihilfen 

in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienst-

leistungen, die die Voraussetzungen nach diesem Beschluss erfüllen, mit 

dem Binnenmarkt vereinbar und von der Pflicht zur vorherigen Anmeldung 

nach Art. 108 Abs. 3 AEUV befreit. 

 

2.1 Anwendungsbereich 

 

 Gemäß Art. 2 Abs. 1 c) des DAWI-Freistellungsbeschlusses findet dieser 

auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von all-

gemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) zur Deckung des sozialen 

Bedarfs im Hinblick auf den sozialen Wohnungsbau explizit Anwendung.  
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2.2 Voraussetzungen 

 

 Für die Freistellung gemäß Art. 3 des DAWI-Freistellungsbeschlusses gel-

ten folgende Voraussetzungen: 

 

2.2.1 Finanzierte Leistungen sind DAWI.  

 

 Sozialer Wohnungsbau ist DAWI (siehe oben, Ziffer 1.1.2 (a)) und wird in 

Art. 2 Abs. 1 c) des DAWI-Freistellungsbeschlusses ausdrücklich erwähnt. 

Die KOM geht im Übrigen davon aus, dass dann, wenn der Gegenstand ei-

ner DAWI – d. h. die Erfüllung einer gemeinschaftlichen Verpflichtung – 

eindeutig feststeht, es nicht erforderlich ist, die betreffende Dienstleistung 

als DAWI zu kategorisieren54. Auch dies dürfte auf den sozialen Woh-

nungsbau zu treffen.  

 

 Die KOM hat außerdem darauf hingewiesen, dass sie den Begriff der Sozi-

aldienstleistungen in Art. 2 Abs. 1 c) des DAWI-Freistellungsbeschlusses 

durch die Nennung von DAWI, die der „Betreuung und sozialen Einbindung 

sozial schwacher Bevölkerungsgruppen“ dienen „sehr weit“ und flexibel ge-

fasst hat, um je nach Bedarf in den verschiedenen Mitgliedstaaten unter-

schiedliche Arten von Dienstleistungen für die bedürftigen Bevölkerungs-

gruppen abdecken zu können55. Darüber hinaus hat die KOM klargestellt, 

dass auch die in Art. 2 Abs. 1 c) des DAWI-Freistellungsbeschlusses ver-

wendete Formulierung „zur Deckung des sozialen Bedarfs“ keine Ein-

schränkung der DAWI dahingehend bedeutet, dass eine konkrete Bedürf-

tigkeit vorausgesetzt wird. Dies gilt jedenfalls, solange es sich um eine ech-

te DAWI handelt56, wie z. B. den sozialen Wohnungsbau. 

 

 Aus Ziffer (12) der Erwägungsgründe des DAWI-Freistellungsbeschlusses 

ergibt sich zudem, dass im Bereich des sozialen Wohnungsbaus auf-

                                                           
54  Vgl. Ziff. 2 a. E. der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Leitfaden zur Anwendung 

der Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den 
Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesonde-
re auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 29. April 2013, SWD(2013) 53 fi-
nal/2. 

55  Vgl. Ziff. 93 der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Leitfaden zur Anwendung der 
Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den 
Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesonde-
re auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 29. April 2013, SWD(2013) 53 fi-
nal/2. 

56  Vgl. Ziff. 97 der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Leitfaden zur Anwendung der 
Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den 
Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesonde-
re auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 29. April 2013, SWD(2013) 53 fi-
nal/2. 
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grund der erforderlichen beträchtlichen Investitionen ein längerer Betrau-

ungszeitraum als zehn Jahre gerechtfertigt ist. 

 

2.2.2 Betrauungsakt 

 

 DAWI werden der Gesellschaft durch einen Betrauungsakt (z. B. Zuwen-

dungsbescheid), in dem die in Art. 4 des DAWI-Freistellungsbeschlusses 

genannten Punkte festgelegt sind, unter Bezugnahme auf den DAWI-

Freistellungsbeschluss übertragen; folgende wesentliche Punkte müssen in 

dem Betreuungsakt festgelegt sein: 

 

▪ das betraute Unternehmen 

▪ Gegenstand und Dauer der Verpflichtung zur Erbringung der DAWI 

▪ Art etwaiger dem Unternehmen gewährter ausschließlicher oder be-

sonderer Rechte 

▪ Beschreibung des Ausgleichsmechanismus und Parameter für 

die Berechnung, Überwachung und Änderung der Ausgleichs-

leistung 

▪ Maßnahmen zur Vermeidung überhöhter Ausgleichsleistungen und 

Rückforderung zu viel gezahlter Ausgleichsleistungen 

 

2.2.3 Höhe der Ausgleichsleistung 

 

 Die Höhe der Ausgleichsleistung darf unter Berücksichtigung eines ange-

messenen Gewinns nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um 

die durch die Erfüllung der DAWI verursachten Nettokosten abzude-

cken (vgl. Art. 5 des DAWI-Freistellungsbeschlusses). 

 

 Nettokosten sind die Differenz zwischen den Kosten nach Art. 5 Abs. 3 

und den Einnahmen nach Art. 5 Abs. 4 des DAWI-

Freistellungsbeschlusses (Kostenallokationsmethode). Sie können 

wahlweise aber auch als Differenz zwischen den Nettokosten des Dienst-

leistungserbringers aus der Erfüllung der DAWI und der Nettokosten oder 

Gewinnen desselben Dienstleistungserbringers ohne eine DAWI-

Verpflichtung (Net-avoided-cost-Methode oder Methode der Berechnung 

der vermiedenen Kosten) berechnet werden. Letzteres kann insbesondere 

im sozialen Wohnungsbau geeignet sein. Hier können die Nettokosten als 

Summe aus den (wegen der im Vergleich zum freien Markt begrenzten 

Mietpreise) entgangenen Mieteinnahmen und den durch die Verpflichtung 

zur Erbringung der DAWI entstehenden Mehrkosten (z. B. für die Prüfung, 

ob Mietinteressenten die Voraussetzungen erfüllen) berechnet werden; 
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Einnahmen, die bei Vermietung auf dem freien Wohnungsmarkt nicht er-

zielt worden wären, sind in Abzug zu bringen57. 

 

a) Nach Art. 5 Abs. 3 des DAWI-Freistellungsbeschlusses berücksichti-

gungsfähig sind sämtliche in Verbindung mit der Erbringung der 

DAWI angefallenen Kosten (gemäß Art. 2 Abs. 1 c) des DAWI-

Freistellungsbeschlusses auch, soweit sie über den Ausgleichsleis-

tungshöchstbetrag nach Art. 2 Abs. 1 a) des DAWI-Freistellungs-

beschlusses in Höhe von 15 Mio. EUR hinausgehen58), die auf der 

Grundlage von allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-

zen wie folgt zu bestimmen sind: 

 

▪ Erbringt das betreffende Unternehmen ausschließlich DAWI kön-

nen alle Kosten des Unternehmens herangezogen werden. 

 

Soweit sich der Gesellschaftszweck der Wohnungsgesellschaft da-

rauf beschränkt, Sozialwohnungen zu errichten und nach Errich-

tung zu vermieten, wäre die Gesellschaft ausschließlich im Bereich 

der Erbringung von DAWI tätig. Auch die Baukosten für die Errich-

tung der Sozialwohnungen wären im Rahmen des DAWI-

Freistellungsbeschlusses ausgleichsfähig. Dies ergibt sich insbe-

sondere aus der expliziten Bestimmung zum Anwendungsbereich 

für DAWI zur Deckung des sozialen Bedarfs im Hinblick auf den 

„sozialen Wohnungsbau“ in Art. 2 Abs. 1 c) des DAWI-Frei-

stellungsbeschlusses. 

 

▪ Übt das Unternehmen auch andere Tätigkeiten aus, bei denen es 

sich nicht um DAWI handelt, dürfen nur die den DAWI zurechen-

baren Kosten berücksichtigt werden; dabei können zugerechnet 

werden: 

 

− alle unmittelbaren Kosten, die durch die Erbringung der DAWI 

angefallen sind,  

− ein angemessener Teil der Fixkosten für die DAWI und sonstige 

Tätigkeiten sowie 

                                                           
57  Vgl. Ziffer 123. der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Leitfaden zur Anwendung 

der Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den 
Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesonde-
re auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 29. April 2013, SWD(2013) 53 fi-
nal/2. 

58  Vgl. Ziffer 111. der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Leitfaden zur Anwendung 
der Vorschriften der Europäischen Union über staatliche Beihilfen, öffentliche Aufträge und den 
Binnenmarkt auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und insbesonde-
re auf Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 29. April 2013, SWD(2013) 53 fi-
nal/2. 
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− Kosten in Verbindung mit Investitionen, insbesondere Infra-

strukturkosten, wenn sie für die Erbringung der DAWI erforder-

lich sind. 

 

In der Buchführung des Unternehmens sind in diesem Fall die 

Kosten und Einnahmen in Verbindung mit der Erbringung der 

DAWI von allen anderen Tätigkeiten getrennt auszuweisen sowie 

anzugeben, nach welchen Parametern die Zuordnung der Kosten 

und Einnahmen erfolgt (Art. 5 Abs. 9 des DAWI-Freistellungs-

beschlusses). 

 

b) Nach Art. 5 Abs. 4 des DAWI-Freistellungsbeschlusses müssen die 

zu berücksichtigenden Einnahmen die folgenden Einnahmen enthal-

ten: 

 

▪ die gesamten Einnahmen, die mit der DAWI erzielt wurden,  

 

▪ sonstige Vergünstigungen, die dem Unternehmen gewährt wur-

den,  

 

▪ über einen angemessenen Gewinn hinausgehende Gewinne, die 

aus dem Unternehmen gewährten besonderen oder ausschließli-

chen Rechten resultieren, die mit den DAWI zusammenhängen, 

 

 jeweils unabhängig davon, ob die Einnahmen staatliche Beihilfen im 

Sinne von Art. 107 AEUV sind. 

 

aa) Gemäß Art. 5 Abs. 5 gilt als angemessener Gewinn die Kapi-

talrendite, die ein durchschnittliches Unternehmen zu Grunde 

legt, um unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikos zu ent-

scheiden, ob es die DAWI für die gesamte Dauer der Betrauung 

erbringt. 

 

 Dabei ist unter Kapitalrendite der interne Ertragssatz (Internal 

Rate of Return – IRR) zu verstehen, den das Unternehmen 

während des Betrauungszeitraums mit seinem investierten Ka-

pital erzielt. Hierfür gilt eine Kapitalrendite, die den Swap-Satz, 

dessen Fälligkeit und Währung der Dauer und Währung des 

Betrauungsaktes entspricht, zuzüglich eines Aufschlags von 

100 Basispunkten (= 0,1 %) nicht übersteigt, in jedem Fall als 

angemessen (Art. 5 Abs. 7 des DAWI-Freistellungsbe-

schlusses).  
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 Der Begriff Rendite bezeichnet den Gewinn vor Zinsen und 

Steuern in dem jeweiligen Jahr. Die durchschnittliche Rendite 

wird anhand des Verzinsungsfaktors für die Vertragslaufzeit 

gemäß der Mitteilung der Kommission über die Änderung der 

Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze59 

ermittelt (Art. 5 Abs. 8 des DAWI-Freistellungsbeschlusses). 

 

bb) Ist die Verwendung der Kapitalrendite für die Ermittlung des 

angemessenen Gewinns aufgrund von besonderen Umständen 

nicht angebracht, so kann auch auf andere Indikatoren, wie z. 

B. die durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE), die Rendite 

des eingesetzten Kapitals (ROCE), die Gesamtkapitalrendite 

(ROA) oder die Umsatzrendite (ROS) zurückgegriffen werden 

(Art. 5 Abs. 8 des DAWI-Freistellungsbeschlusses). 

 

cc) Es ist ein Nachweis dafür vorzulegen, dass der Gewinn nicht 

höher ist als der, den ein durchschnittliches Unternehmen bei 

der Entscheidung darüber, ob es die DAWI erbringt, zu Grunde 

legen würde, z. B. Verweise auf Einnahmen, die bei ähnlichen 

Verträgen unter Wettbewerbsbedingungen erzielt werden (Art. 5 

Abs. 8 des DAWI-Freistellungsbeschlusses). 

 

Zur steuerlichen Behandlung der Betrauung wird auf C. I. 5.3.1 und 

C. I. 5.4 verwiesen. 

 

3. Ergebnis 

 

Die Finanzierung der Wohnungsbaugesellschaft durch die Landeshaupt-

stadt Dresden stellt eine staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV 

dar. Sie ist jedoch unter den Voraussetzungen des DAWI-

Freistellungsbeschlusses, insbesondere der Schaffung eines Betrauungs-

aktes, der die Anforderungen des DAWI-Freistellungsbeschlusses erfüllt, 

mit dem Binnenmarkt vereinbar und nicht notifizierungspflichtig. 

 

4. Finanzierung durch ein Tochterunternehmen 

 

 An der vorstehenden beihilferechtlichen Beurteilung ändert sich nichts, 

wenn die Finanzierung der Wohnungsgesellschaft nicht durch die Landes-

hauptstadt Dresden, sondern durch eine ihrer Tochtergesellschaften er-

folgt. Auch in diesem Fall liegt eine Beihilfe gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV 

                                                           
59  ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6. 
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vor, insbesondere werden beihilferechtlich auch von einer kommunalen 

Gesellschaft ausgereichte finanzielle Mittel dem Staat zugerechnet, solan-

ge dieser auf die jeweilige Gesellschaft beherrschenden Einfluss hat. Dies 

ist der Fall, weil die LHD Alleingesellschafterin ist. Auch bei einer Finanzie-

rung durch ein Tochterunternehmen der LHD handelt es sich damit um eine 

Begünstigung eines Unternehmens aus staatlichen Mitteln. Insoweit sowie 

im Übrigen auch im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal der drohenden 

Wettbewerbsverfälschung und Handelsbeeinträchtigung zwischen den Mit-

gliedstaaten gilt das unter Ziffer 1. Dargestellte entsprechend. 
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Annex 2 

Verdeckte Einlage von Grundstücken der LHD 

1. Bei der verdeckten Einlage handelt sich um die Zuwendung eines einlage-

fähigen Vermögensvorteils (regelmäßig ein Wirtschaftsgut) an eine Kapital-

gesellschaft durch deren Gesellschafter (oder eine dem Gesellschafter na-

hestehende Person), für die der Gesellschafter keine neuen Anteile erhält 

und die ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis hat, d. h die ein Nichtge-

sellschafter nicht vorgenommen hätte60. Eine verdeckte Einlage liegt also 

regelmäßig vor, wenn der Gesellschafter der Kapitalgesellschaft einen ein-

lagefähigen Vermögensvorteil unentgeltlich oder zu einem unangemessen 

niedrigen Preis überträgt. 

Die Bewertung (Aktivierung in der Bilanz der GmbH) verdeckter Einlagen 

bei der GmbH hat grundsätzlich mit dem Teilwert zu erfolgen (§ 8 Abs. 1 

KStG i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 EStG). Der Teilwert ist der Be-

trag, den ein Erwerber des ganzen Unternehmens im Rahmen des Ge-

samtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde (vgl. § 10 

Satz 2 BewG); er entspricht regelmäßig dem Verkehrswert und ist mit die-

sem vergleichbar. Die Grundstücke der LHD wurden mehr als drei Jahre 

vor der Einlage von der LHD angeschafft und unterliegen grundsätzlich 

nicht dem Werteverfall, so dass kein Fall des § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 

Buchst a, Satz 2 EStG (Anschaffung/ Herstellung des WG innerhalb von 

drei Jahren vor der Einlage) vorliegt und die Einlage auf die fortgeführten 

Anschaffungs-/ Herstellungskosten begrenzt wäre.  

Auf der Passivseite der Bilanz ist – wenn der Wille zur Leistung in das Ei-

genkapital erkennbar wird – die Kapitalrücklage (gewinnneutral) zu erhö-

hen; andernfalls ist handelsrechtlich ein außerordentlicher oder sonstiger 

betrieblicher Ertrag auszuweisen. Steuerrechtlich bleibt der Vorgang hinge-

gen unabhängig von der handelsrechtlichen Beurteilung in jedem Fall ge-

winnneutral (§ 8 Abs. 3 KStG). Beim Einlagekonto des Gesellschafters 

(§ 27 KStG) ist ein entsprechender Zugang vorzunehmen. 

Das verdeckt eingelegte Wirtschaftsgut ist beim Gesellschafter (LHD) je-

doch nicht mit dem Buchwert – erfolgsneutral – auszubuchen, sondern ge-

mäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG erfolgswirksam zu entnehmen. D. h. die in dem 

Wirtschaftsgut innewohnenden stillen Reserven sind regelmäßig aufzude-

cken. 

                                                           
60  Vgl. R 40 KStR 2004. 
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2. Soweit die Einlage der Grundstücke der LHD in eine GmbH nicht vollstän-

dig unentgeltlich erfolgen würde, wird die Einlage in einen entgeltlichen und 

einen unentgeltlichen Teil aufgespalten61. Bezüglich des entgeltlichen Teils 

gelten die Bestände der LHD in Höhe der Übernahme der Verbindlichkeiten 

als angeschafft (bewertet). Bezüglich des unentgeltlich erlangten Teils wer-

den sie insoweit mit dem Teilwert bewertet. Diese Aufspaltung ist bei der 

Aktivierung der Bestände der LHD in der Bilanz der GmbH zu berücksichti-

gen. 

Gemäß § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG würden sich zudem die Anschaffungskos-

ten der LHD an der GmbH (Beteiligung) um den Teilwert des eingelegten 

Wirtschaftsgutes, d. h. der Bestände der LHD erhöhen. Diese Aufstockung 

des Wertansatzes führt zugleich zu einer Gewinnrealisierung in Höhe der 

Differenz zwischen dem Buchwert der Bestände der LHD und deren Teil-

wert (Aufdeckung stille Reserven). Bei einer späteren Veräußerung der Be-

teiligung an der GmbH würden die nachträglichen Anschaffungskosten 

wiederum einen etwaigen bei der LHD entstehenden Veräußerungsgewinn 

mindern. Anzumerken ist jedoch, dass die Minderung des Veräußerungs-

gewinns möglicherweise keine der Besteuerung der stillen Reserven ent-

sprechende steuerliche Entlastung bringt, weil der Gewinn aus der Veräu-

ßerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft regelmäßig niedriger be-

steuert wird62. Sofern stille Reserven nicht vorhanden sind, führt die (ver-

deckte) Einlage auch nicht zur entsprechenden Aufdeckung und mithin zu 

keiner Gewinnrealisierung. 

Wenn die Einlage teilentgeltlich erfolgen würde, wären die Anschaffungs-

kosten der Beteiligung nur um die Differenz zwischen dem Teilwert der Be-

stände der LHD und dem Teilentgelt aufzustocken. Nach der Trennungs-

theorie63 ist zunächst die Entgeltlichkeitsquote nach dem Verhältnis zwi-

schen tatsächlichem Entgelt und Teilwert zu bestimmen und sodann der 

Veräußerungsgewinn zu ermitteln. Im Ergebnis entspricht die Gewinnreali-

sierung damit der Differenz zwischen Teilwert und Buchwert des eingeleg-

ten Wirtschaftsgutes, d. h der eingelegten Bestände der LHD64. 

                                                           
61  So BMF, BStBl. I 1978, 8 Tz. 23, 28, 66; BStBl. I 2001, 367 Tz 4; BStBl. I 2011, 1279 Rz 15; 

BStBl. I 2013, 1164 – teilweise anders BFH; aktuell Vorlage an den Großen Senat des BFH, 
Beschluss vom 27.10.2015, X R 28/12. 

62  Entweder ist ein solcher Veräußerungsgewinn nach § 8b KStG steuerfrei mit der Schachtelstra-
fe in Höhe von 5 % oder es gilt das Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr 40 EStG. 

63  Der X. Senat des BFH hat dem GrS mit Beschluss vom 27. Oktober 2015 (X R 28/12) gerade 
die Frage vorgelegt, ob die „strenge Trennungstheorie“ oder die „modifizierte Trennungstheorie“ 
bei teilentgeltlichen Rechtsgeschäften zur Anwendung kommen soll. Bei Bedarf können die Un-
terschiede hierzu darstellen. 

64  Vgl. Kulosa, in: Schmidt, EStG, 34. Auflage 2015, § 6 Rn. 751. 
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Annex 3 

Formwechsel der STESAD GmbH in eine STESAD GmbH & Co, KG als Be-

stands-Wohnungsbau GmbH & Co. KG und anschließende Einlage der 

Grundstücke der LHD (100 % LHD) 

Wollte man die Wohnungsbaugesellschaft in die STESAD integrieren, kann ge-

gebenenfalls sinnvoll sein, diese in eine GmbH & Co. KG umzuwandeln, um 

Grunderwerbsteuer im Hinblick auf die einzubringenden Grundstücke der LHD zu 

sparen. 

Dieses Modell würde vorsehen, dass die STESAD mit ihren 69 Wohneinheiten 

zunächst in eine STESAD GmbH & Co. KG (als Bestands-Wohnungsbau GmbH 

& Co. KG) formwechselt. Alleiniger Kommanditist der STESAD GmbH & Co. KG 

wäre die LHD. Diese würde nach dem Formwechsel die in ihrem Alleineigentum 

befindlichen Grundstücke (599 Wohneinheiten) in STESAD GmbH & Co. KG (als 

Bestands-Wohnungsbau GmbH & Co. KG) einlegen.  

Steuerlich wäre folgendes zu berücksichtigen: 

1. Grundlagen 

Der Formwechsel einer Kapital- in eine Personengesellschaft ist steuer-

rechtlich in § 9 UmwStG geregelt. Danach sind die §§ 3 bis 8 und 10 des 

UmwStG entsprechend anzuwenden, so dass der Formwechsel einer Kapi-

tal- in eine Personengesellschaft ertragsteuerrechtlich wie eine Umwand-

lung mit Vermögensübergang behandelt wird. Dies ist die Folge des Wech-

sels des Besteuerungsregimes. Denn während die Kapitalgesellschaft 

selbst Körperschaftsteuersubjekt ist, werden die Einkünfte der Personen-

gesellschaft – wegen deren steuerlicher Transparenz – deren Gesellschaf-

tern zugerechnet und bei diesen der Körperschaft- oder Einkommensteuer 

unterworfen. Zudem hat die Kapitalgesellschaft für steuerliche Zwecke auf 

den Zeitpunkt, in dem der Formwechsel wirksam wird, eine Übertragungs-

bilanz (bzw. steuerliche Schlussbilanz) und die Personengesellschaft eine 

Eröffnungsbilanz aufzustellen, wobei diese auch für einen Stichtag aufge-

stellt werden können, der bis zu acht Monate vor der Anmeldung des 

Formwechsels zur Eintragung in ein öffentliches Register liegt (Übertra-

gungsstichtag). 

2. Bewertungsansatz und steuerliche Folgen 

2.1 Buchwertansatz 

Die STESAD GmbH hat in der steuerlichen Schlussbilanz nach § 3 Um-

wStG die Wirtschaftsgüter grundsätzlich mit dem gemeinen Wert anzuset-



 
Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft 

  Seite 96 

 

zen. Dies gilt auch für selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter 

einschließlich eines etwaigen Geschäfts- bzw. Firmenwertes. Dies würde 

zur Aufdeckung der stillen Reserven führen. 

Zur Vermeidung der Aufdeckung der stillen Reserven ist jedoch gemäß § 3 

Abs. 2 Satz 1 UmwStG auf Antrag ein Ansatz der Buchwerte der überge-

henden Wirtschaftsgüter zulässig. Dies gilt aber nur, soweit die Wirt-

schaftsgüter Betriebsvermögen der übernehmenden Personengesellschaft 

werden und sichergestellt ist, dass sie später der Besteuerung mit Ein-

kommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen, das Recht der Bundesre-

publik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Ver-

äußerung der übertragenen Wirtschaftsgüter bei den Gesellschaftern der 

übernehmenden Personengesellschaft nicht ausgeschlossen oder be-

schränkt ist und eine Gegenleistung nicht gewährt wird oder in Gesell-

schaftsrechten besteht. 

Ein Buchwertansatz ist vorliegend grundsätzlich möglich. Die STESAD 

GmbH & Co. KG (als Bestands-Wohnungsbau GmbH & Co. KG) wäre, da 

sie nicht ausschließlich vermögensverwaltend tätig wäre, gewerblich. Da-

her würde bei ihr Betriebsvermögen vorliegen. Da die LHD selbst jedoch 

von der Körperschaftsteuer befreit ist, müsste die Beteiligung an der 

STESAD GmbH & Co. KG in ihrem steuerpflichtigen Bereich gehalten wer-

den. Nur so ist sichergestellt, dass die übergehenden Wirtschaftsgüter spä-

ter der Besteuerung mit Körperschaftsteuer unterliegen. Denn die Sicher-

stellung der Besteuerung der im übergehenden Vermögen enthaltenen stil-

len Reserven mit Körperschaftsteuer ist grundsätzlich gegeben, wenn an 

der übernehmenden Personengesellschaft eine Körperschaft beteiligt ist, 

die selbst zwar (wie die LHD) nicht, jedoch mit ihrem Betrieb gewerblicher 

Art nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG der Körperschaftsteuer unterliegt und das 

Vermögen in diesen steuerpflichtigen Bereich übergeht65. Die Beteiligung 

an einer Mitunternehmerschaft66 im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

EStG, wie der gewerblichen STESAD GmbH & Co. KG, wäre als ein Be-

trieb gewerblicher Art zu beurteilen67. Eine Gegenleistung für die LHD ist 

bei dem Formwechsel nicht vorgesehen. 

Bei einem Buchwertansatz wäre der Formwechsel der STESAD GmbH in 

die STESAD GmbH & Co. KG somit steuerneutral. 

                                                           
65  Vgl. Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 

6. Auflage 2013, § 3 Rn. 81. 
66  Es wird unterstellt, dass die STESAD weiterhin Gewinnerzielungsabsicht hätte.  
67  Vgl. R 6 Abs. 2 KStR 2004, Besteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

Arbeitshilfe, Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Stand: 01.10.2014, Tz. 8.10.3. 
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2.2 Körperschaftsteuer 

Soweit ein Buchwertansatz nicht in Betracht kommt, kann ein Übertra-

gungsgewinn entstehen. Dieser ergibt sich aus den aufgedeckten stillen 

Reserven (gemeiner Wert abzüglich Buchwert der Wirtschaftsgüter) und 

unterliegt als laufender Gewinn der Körperschaftsteuer bei der STESAD 

GmbH, soweit – was vorliegend nicht ersichtlich ist – für einzelne Wirt-

schaftsgüter nicht Sonderregelungen (z. B. § 8b Abs. 2 und 3 KStG, Frei-

stellung nach DBA) gelten. Die Verrechnung mit etwaigen körperschaft-

steuerlichen Verlustvorträgen wäre gemäß § 10d EStG i. V. m. § 8 Abs. 1 

KStG möglich, wobei die Mindestbesteuerung zu beachten ist.  

2.3 Gewerbesteuer 

Der Übertragungsgewinn würde als laufender Gewinn gemäß §§ 18 Abs. 1, 

3 Abs. 1 UmwStG grundsätzlich auch der Gewerbesteuer bei der STESAD 

GmbH unterliegen. Eine Verrechnung mit bestehenden gewerbesteuerli-

chen Verlustvorträgen der STESAD GmbH wäre gemäß § 10a GewStG 

möglich, obgleich die Verlustverrechnungsbeschränkungen nach § 10a 

Satz 2 ff. GewStG (Mindestbesteuerung) zu beachten sind. 

2.4 Fortführung der angesetzten Werte der Wirtschaftsgüter 

Die STESAD GmbH & Co. KG müsste nach § 4 Abs. 1 Satz 1 UmwStG die 

in der steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden STESAD GmbH an-

gesetzten gemeinen Werte bzw. beim Buchwertansatz die Buchwerte fort-

führen (sog. Wertverknüpfung).  

Kommt ein Buchwertansatz nicht in Betracht, ergibt sich aus der Differenz 

zwischen dem sich aus der steuerlichen Schlussbilanz ergebenden gemei-

nen Wert des übergehenden Vermögens und den Anschaffungskosten der 

untergehenden Anteile an der STESAD GmbH letztlich das Übernahmeer-

gebnis gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 i. V. m §§ 4 Abs. 4 bis 7, 5 Abs. 1 bis 3 

UmwStG. Das Übernahmeergebnis reduziert sich jedoch noch um die ge-

mäß § 7 UmwStG zu versteuernden Kapitaleinkünfte. Ein etwaiger Über-

nahmegewinn wäre auf Ebene der STESAD GmbH & Co. KG zu berück-

sichtigen. Etwaige bei der STESAD GmbH bestehende Verlustvorträge 

würden zum Übertragungsstichtag entfallen und könnten bei der STESAD 

GmbH & Co. KG nicht mehr nutzbar gemacht werden. 

Das Übernahmeergebnis, d. h. ein Übernahmegewinn oder -verlust ist ge-

mäß § 18 Abs. 2 UmwStG bei der Gewerbesteuer jedoch nicht zu berück-

sichtigen, so dass insoweit weder Gewerbesteuer noch ein vortragsfähiger 

gewerbesteuerlicher Verlust entsteht. 
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3. Fiktive Ausschüttung offener Rücklagen der STESAD GmbH 

Nach § 7 UmwStG werden jedem Gesellschafter (Anteilseigner) der über-

tragenden Kapitalgesellschaft entsprechend seiner Beteiligung das in der 

Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital abzüglich des steuerlichen Einla-

gekontos, das sich nach der Anwendung des § 29 Abs. 1 KStG ergibt, als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG zuge-

rechnet. Im Ergebnis wird damit eine Ausschüttung der offenen Rücklagen 

der übertragenden Kapitalgesellschaft zum Übertragungsstichtag fingiert 

(§ 2 Abs. 2 UmwStG). Als Alleingesellschafter der STESAD GmbH müsste 

die LHD somit noch eine Ausschüttung der offenen Rücklagen der 

STESAD GmbH versteuern. Die Einnahmen im Sinne von § 7 UmwStG un-

terliegen dem Kapitalertragsteuerabzug nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 6 

EStG. Mithin ist Kapitalertragsteuer einzubehalten und vom übernehmen-

den Rechtsträger, also der STESAD GmbH & Co. KG als steuerlichem 

Rechtsnachfolger abzuführen. Insoweit wäre die LHD mit Kapitalertrag-

steuer nebst Zinsen belastet. 

Die Ausschüttung der offenen Rücklagen nach § 7 UmwStG würde grund-

sätzlich auch der Gewerbesteuer unterliegen, da die STESAD GmbH & Co. 

KG als übernehmende Personengesellschaft nicht ausschließlich vermö-

gensverwaltend tätig ist und mithin einen Gewerbebetrieb (jedenfalls bei 

Gewinnerzielungsabsicht) unterhalten soll. Zwar bestimmt § 7 UmwStG, 

dass es sich bei den Einnahmen grundsätzlich um solche aus Kapitalver-

mögen § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG handelt. Entscheidend für die Einordnung 

der Einkünfte ist gemäß § 20 Abs. 8 EStG aber, welche Einkunftsart die 

übernehmende Personengesellschaft erfüllt; entscheidend ist nicht, welcher 

Einkunftsart die Anteile an dem übertragenden Rechtsträger zuvor zuzu-

rechnen waren. 

4. Grunderwerbsteuer 

Der Formwechsel einer Kapital- in eine Personengesellschaft führt mangels 

eines Rechtsträgerwechsels nicht zu einer Grunderwerbsteuer68 Die LHD 

wird vor und nach dem Formwechsel die Anteile an der STESAD GmbH 

bzw. STESAD GmbH & Co. KG innehaben. 

                                                           
68  Vgl. BFH, Beschluss vom 4.12.1996, II B 116/96, BStBl. II 1997, 661; Urteil vom 4.04.2001, II R 

57/98, BStBl. II 2001, 587; koord. Ländererlass FM BaWü vom 19.12.1997, S 4520/2 – i. d. F. 
FM BaWü vom 31.01.2000, 3 - S 4520/2. 
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Annex 4 

Vergaberecht  

Für den Fall, dass die Wohnungsbaugesellschaft in eine bestehende Gesell-

schaft eingebunden werden soll, die für die LHD oder deren kommunale Gesell-

schaften Leistungen erbringt, ist die sogenannte Inhouse-Fähigkeit zu prüfen, ob 

nämlich die Gesellschaft dann weiter ohne Ausschreibung Leistungen erbringen 

darf. Hierfür sprechen gute Gründe, wenn auch ein rechtliches Risiko nicht aus-

geschlossen werden kann. 

Die Zulässigkeit der Erbringung von ausschreibungsfreien Leistungen unter Nut-

zung des Inhouse-Privilegs ist in dem ab 18. April 2016 in Kraft tretenden neu 

gefassten 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dort § 108 

GWB, geregelt. Bislang war dies ausschließlich Richterrecht (EuGH und nationa-

le Gerichte), welches aufgrund neuer EU-Richtlinien nunmehr gesetzlich kodifi-

ziert wurde.  

Demnach kann bei der Erteilung eines öffentlichen Auftrages auf eine Ausschrei-

bung verzichtet werden, wenn  

 der öffentliche Auftraggeber über den Auftragnehmer eine ähnliche Kontrolle 

wie über seine eigenen Dienststellen ausübt (sog. Beherrschungsele-

ment),  

 mehr als 80 % der Tätigkeiten der Ausführung von Aufgaben dienen, mit 

denen der Auftragnehmer vom Auftraggeber betraut wurde (sog. Wesent-

lichkeitskriterium) und  

 am Auftragnehmer kein privates Kapital beteiligt ist. 

Das Beherrschungselement wäre bei einer Konstellation, in der die LHD und/oder 

deren Tochtergesellschaften allein an der Wohnungsbaugesellschaft beteiligt 

wären und diese damit uneingeschränkt ihrer Kontrolle unterliegen würde, gege-

ben bzw. könnte dies gesellschaftsrechtlich so ausgestaltet werden. Dann ist 

auch kein privates Kapital beteiligt.  

Als problematisch könnte man die Erfüllung des Wesentlichkeitskriteriums anse-

hen, wenn man davon ausginge, dass die Wohnungsbaugesellschaft „aus ihrer 

Tätigkeit für die Landeshauptstadt Dresden Einkünfte durch Leistungen Dritter, d. 

h. der Mieter kommunaler Wohnungen […] erwirtschaftet“ (siehe dazu die Stel-

lungnahme des Rechtsamts der Landeshauptstadt Dresden vom 15. April 2015 

zur Inhouse-Fähigkeit der STESAD). Die Frage ist folglich, ob die Mieteinnahmen 

als Einnahmen Dritter anzusehen sind, die der Ausführung von Aufgaben – mit 
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denen die Wohnungsbaugesellschaft betraut wurde – dienen oder stattdessen 

wettbewerblich am Markt erzielte Einnahmen sind.   

Es ist auch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des EuGH 

sowie der nationalen Rechtsprechung gut vertretbar, die aus der Vermietung ei-

nes städtischen Wohnungsbestandes erzielten Einnahmen nicht als Leistungen 

Dritter, sondern als gesellschaftsrechtlich veranlasst und damit der Ausführung 

der Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaft als städtisches Wohnungsunterneh-

men dienend anzusehen, sodass dann auch das Wesentlichkeitskriterium erfüllt 

wäre.  

Die Besonderheit der Vermietung von Wohneigentum an Mieter dürfte darin be-

stehen, dass es – bezogen auf die individuelle, einzelne Wohnung – keine Wahl-

freiheit des potentiellen Mieters gibt, vergleichbar z.B. der eines Stromkunden, 

der entscheiden kann, ob er beim städtischen Energieversorger oder bei einem 

beliebigen Anbieter einkauft. Diese fehlt insbesondere deshalb, weil Wohnungen 

– anders als etwa Stromlieferungen – Unikate sind und jeder Mieter sich erfah-

rungsgemäß für die eine individuelle Wohnung entscheidet, die seinen Ansprü-

chen genügt. Hat er sich dann entschieden, kann ihm kein anderer Anbieter die-

selbe Wohnung vermieten. Und eben diese Wohnung (wie alle Wohnungen) ist 

(sind) der Wohnungsgesellschaft von der LHD als deren Gesellschafterin zur 

Bewirtschaftung und ggf. Erfüllung weiterer Zwecke (Bereitstellung von Wohn-

raum für breite Schichten der Bevölkerung) übertragen worden, sodass auch 

diesbezüglich eine Kausalität zur Gesellschafterstellung der LHD gegeben ist.    

Hinzu kommt, dass das Vergaberegime wegen des Unikats-Charakters von Im-

mobilien alle grundstücksbezogenen Rechtsgeschäfte (auch Miete) generell vom 

Vergaberecht ausschließt (§ 100 Abs. 5 GWB). Grundstücksbezogenen Rechts-

geschäften wohnt per se ein Alleinstellungsmerkmal inne, welches keinen 

Wettbewerb um die Leistung zulässt. Auch dies ist ein Indiz, dass die Bewirt-

schaftung kommunaler Immobilienbestände nicht als typisch wettbewerbliche 

Betätigung an einem freien Markt angesehen werden muss.  

Die geplante Aufgabenwahrnehmung der Wohnungsbaugesellschaft ist insofern 

weniger mit einem Stromlieferanten als z.B. mit der eines kommunalen Ver-

kehrsbetriebes vergleichbar. Dieser verfügt ebenfalls über ein Alleinstellungs-

merkmal, weil der Bürger, will er nicht mit einem anderen Verkehrsmittel (Auto, 

Taxi, Fahrrad etc.), sondern mit Bus- oder Straßenbahn zu einem bestimmten Ort 

gelangen, eine Fahrkarte des städtischen Verkehrsbetriebes erwerben muss. 

Diese Umsätze mit den Fahrgästen werden ebenfalls als Innenumsätze – weil 

der Aufgabenwahrnehmung der Sicherstellung eines ausreichenden ÖPNV-

Angebotes dienend – angesehen. 
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Der Vergleich mit einem Stromlieferanten einerseits und einem Verkehrsunter-

nehmen andererseits zeigt jedoch auch, dass die Frage der Drittbezogenheit von 

Umsätzen mit „Bürgern“ bzw. „Einwohnern“ unterschiedlich beurteilt wird. Dies 
gilt sicher auch für die Frage, wieviel „Wettbewerblichkeit“ der Vermietung von 
Wohnraum zugesprochen wird. Auch wenn die einzelne Wohnung ein Unikat ist 

und der Mietvertrag und damit die Mieteinnahmen aus einer individuellen Ent-

scheidung genau für diese eine Wohnung herrühren, mag es doch ähnliche oder 

vergleichbare Wohnungen geben, die bei der Auswahlentscheidung des Mieters 

eine ggf. wettbewerbliche Situation entstehen lassen.  

Insofern ist nicht verlässlich prognostizierbar, wie ein mit einer entsprechenden 

Frage befasstes Gericht den Sachverhalt im Ergebnis beurteilen würde. Ent-

scheidungen oder Kommentarliteratur existieren zu dieser Fragestellung, gerade 

auch vor dem Hintergrund des neuen Rechts, noch nicht.  
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Annex 5 

Die Schaffung eines Organkreises könnte sich dann anbieten, wenn von der 

STESAD gegenüber der neuen Wohnungsgesellschaft umfangreich Dienstleis-

tungen erbracht werden, weil es im Organkreis möglich wäre, diese ohne Gel-

tendmachung von Umsatzsteuer zu berechnen. 

1. Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft  

 Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 UStG sind die Voraussetzungen für 

das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft erfüllt, wenn eine ju-

ristische Person („Organgesellschaft“) nach dem Gesamtbild der tatsäch-

lichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Un-

ternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Eingliederung bedeutet da-

bei, dass eine Unterordnung der eingegliederten Gesellschaft unter den 

Willen des Organträgers gegeben ist69. Es ist nicht erforderlich, dass alle 

drei Eingliederungsmerkmale gleichermaßen ausgeprägt sind70. Eine Org-

anschaft kann deshalb auch dann vorliegen, wenn die Eingliederung auf 

einem dieser drei Gebiete nicht vollständig, dafür aber auf den anderen 

Gebieten umso eindeutiger ist, so dass sich die Eingliederung aus dem 

Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse ergibt71.  

 Damit ist die umsatzsteuerliche Organschaft grundsätzlich nur mit juristi-

schen Personen, also Kapitalgesellschaften als Organgesellschaften mög-

lich. Allerdings ist die umsatzsteuerliche Organschaft nach Ansicht des 

Bundesfinanzhofes – aus Gründen der Rechtsformneutralität und entspre-

chend dem Gesetzeszweck – nunmehr erweiternd auch auf Personenge-

sellschaften anzuwenden, bei der neben dem Organträger Gesellschafter 

nur Personen sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen 

des Organträgers finanziell eingegliedert sind72. 

 Damit kommt eine Wohnungsbaugesellschaft, deren 100 %iger Gesell-

schafter die LHD ist, grundsätzlich unabhängig von ihrer Rechtsform als 

Organgesellschaft in Betracht. Ein umsatzsteuerlicher Organkreis zwischen 

der LHD als Organträger und der Wohnungsbaugesellschaft und der 

STESAD als (Schwester)Organgesellschaften kann durch die Erfüllung der 

drei Eingliederungsmerkmale jeweils im Verhältnis zur LHD begründet wer-

den. 

                                                           
69  Vgl. Stadie, Rau/Dürrwächter, § 2 UStG, Rz. 855; Nordmeyer/Seeger, UStB 2012, 351. 
70  Abschn. 2.8 Abs. 1 S. 2 UStAE. 
71  Abschn. 2.8 Abs. 1 S. 3 UStAE m.N.v. BFH v. 23.04.1964, V 184/61 U, BStBl. 1964 III, 346, und 

v. 22.06.1967, V R 89/66, BStBl. 1967 III, 715. 
72  Vgl. BFH, 2.12.2015 – V R 25/13, BB 2016, 543 m. BB-Komm. Liegmann; BFH, 2.12.2015 – V 

R 15/14, DStR 2016, 226. 
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1.1 LHD als Organträger 

Die LHD konnte als juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2 

Abs. 3 UStG bislang grundsätzlich nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerbli-

cher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG) und ihrer land- oder forstwirtschaftli-

chen Betriebe gewerblich oder beruflich tätig, also Unternehmer sein. Da-

mit konnte sie auch nur in diesen Bereichen Unternehmer im Sinne des § 2 

Abs. 1 UStG und mithin Organträger sein. Aufgrund der steuerlichen Fol-

gen eines Beteiligungs-BgA (vgl. Ziffer C. I. 5.3.2 und I 5.3.3) soll ein sol-

cher jedoch nicht errichtet werden, so dass die LHD grundsätzlich nicht als 

Organträger in Betracht kommen würde. 

Die Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft und der STESAD dürfte 

als Vermögensverwaltung einzustufen sein. Zwar wurde wegen der Nicht-

steuerbarkeit der Vermögensverwaltung im Bereich der Körperschaftsteuer 

diskutiert, ob diese Nichtsteuerbarkeit auch für den Bereich der Umsatz-

steuer von § 2 Abs. 3 angeordnet wird, da dieser in einem Klammerzusatz 

auf § 4 KStG verweist. Diese Diskussion dürfte durch die aktuelle Recht-

sprechung73 beendet sein. Dem Begriff der Vermögensverwaltung soll da-

nach umsatzsteuerrechtlich für die Unternehmerstellung einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts durch einen Betrieb gewerblicher Art keine 

Bedeutung zukommen. Aufgrund der Verweisung in § 2 Abs. 3 Satz 1 

UStG wird § 4 KStG zum Bestandteil des USt-Rechts und ist richtlinienkon-

form auszulegen74. Damit eine Tätigkeit im Rahmen eines Betriebs gewerb-

licher Art umsatzsteuerbar ist, muss es sich somit nach den für alle Unter-

nehmer geltenden Grundsätzen um eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne 

des Art 9 MwStSystRL handeln. Dies kann dazu führen, dass Tätigkeiten, 

die im Bereich der Körperschaftsteuer als sog. Vermögensverwaltung juris-

tischer Personen des öffentlichen Rechts nicht besteuert werden, (anders 

als bisher) gleichwohl umsatzsteuerbar sind. Ist dies wie z. B. bei der Ver-

mietung unbeweglichen Vermögens durch eine Privatperson zu bejahen, 

würde auch bei einer derartigen Vermietung durch eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts umsatzsteuerrechtlich eine wirtschaftliche Tätigkeit 

vorliegen, ohne dass es darauf ankommt, ob es sich körperschaftsteuer-

rechtlich um „Vermögensverwaltung” handelt. Damit könnte die LHD auch 

außerhalb eines BgA unternehmerisch tätig und mithin Organträger sein. 

Die Finanzverwaltung hat allerdings die BFH-Rechtsprechung zur richtli-

nienkonformen Auslegung des § 2 Abs. 3 UStG bislang nicht im BStBl. II 

veröffentlicht oder im UStAE eingearbeitet. Sie widerspricht aber auch nicht 

und gestattet die Berufung auf die neue Rechtsprechung. Allerdings ver-

                                                           
73  Vgl. nur BFH, Urteil vom 15.04.2010, V R 10/09, DStR 2010, 1280. 
74  Vgl. Korn, in: Bunjes, Umsatzsteuergesetz, 14. Auflage 2015, § 2 Rn. 198 ff. 
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langt sie, dass dann die Rechtsprechungsgrundsätze auf sämtliche nach 

dieser Rechtsprechung unternehmerischen Aktivitäten angewendet wird75. 

Die juristische Person des öffentlichen Rechts kann sich also nicht bezüg-

lich einzelner Tätigkeiten auf die neue Rechtsprechung berufen und bezüg-

lich anderer Tätigkeiten bei der überkommenen Handhabung durch die Fi-

nanzverwaltung (Unternehmer nur mit den Betreiben gewerblicher Art und 

Land- und Forstwirtschaft) bleiben wollen. Auch vor diesem Hintergrund 

und im Hinblick auf den neu eingeführten § 2b UStG sollte die Unterneh-

mer- und mithin Organträgereigenschaft der LHD im Rahmen eines Antra-

ges auf verbindliche Auskunft mit der Finanzverwaltung abgestimmt wer-

den. 

Nach dem neu eingeführten § 2b UStG sind juristische Personen des öf-

fentlichen Rechts Unternehmer im Sinne des § 2 UStG, soweit sie nicht Tä-

tigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, 

auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, 

Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Da die LHD mit den Beteiligun-

gen an der Wohnungsbaugesellschaft und der STESAD keine Tätigkeiten 

im Rahmen ihrer öffentlichen Gewalt ausüben würde, könnte sie diesbe-

züglich grundsätzlich als Unternehmer und mithin als Organträger in Be-

tracht kommen. Allerdings ist nicht jede Vermögensverwaltung eine unter-

nehmerische Tätigkeit. Gerade das bloße Halten und Verwalten von Betei-

ligungen soll keine unternehmerische Tätigkeit darstellen76. Da auch Er-

werbsgesellschaften einen in diesem Sinne nichtunternehmerischen Be-

reich unterhalten können77, dürfte das auch für eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts gelten, die u. a. Beteiligungen hält. Die Eingliederung 

müsste also (so wohl auch die Anforderungen der Finanzverwaltung) in den 

unternehmerischen Bereich gegeben sein, so dass es nicht ausreichend 

wäre, dass die LHD überhaupt einen unternehmerischen Bereich hat. Die-

se Eingliederung in den unternehmerischen Bereich ist dann wohl aber nur 

möglich, wenn die LHD die Aufgaben einer Führungs- oder Funktionshol-

ding bzgl. der Wohnungsbaugesellschaft und der STESAD wahrnimmt78. 

§ 2b UStG ist jedoch erst auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 2016 ausgeführt werden. Die juristische Person des öffentli-

chen Rechts kann dem Finanzamt gegenüber darüber hinaus einmalig er-

klären, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fas-

sung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 

2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet. Dabei ist eine Beschrän-

                                                           
75  Vgl. OFD Niedersachsen, Verfügung vom 27.7.12, DStR 2012, 1923. 
76  Vgl. Abschn. 2.3 Abs. 2 UStAE. 
77  Vgl. Abschn. 2.3 Abs. 3 UStAE. 
78  Vgl. Abschn. 2.3 Abs. 3 UStAE. 
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kung der Erklärung, die bis 31. Dezember 2016 abzugeben ist, auf einzelne 

Tätigkeitsbereiche oder Leistungen jedoch nicht zulässig (§ 27 Abs. 22 

UStG). 

1.2 Finanzielle Eingliederung 

Unter der finanziellen Eingliederung ist der Besitz der entscheidenden An-

teilsmehrheit an der Organgesellschaft zu verstehen, die es dem Organträ-

ger ermöglicht, durch Mehrheitsbeschlüsse seinen Willen in der Organge-

sellschaft durchzusetzen79. Entsprechen die Beteiligungsverhältnisse den 

Stimmrechtsverhältnissen, ist die finanzielle Eingliederung bei Beteiligung 

von mehr als 50 % gegeben, sofern keine höhere qualifizierte Mehrheit für 

die Beschlussfassung in der Organgesellschaft erforderlich ist80. 

Die LHD hat 100 % am Stammkapital der STESAD. Zudem wird sie 100 % 

am Stammkapital einer Wohnungsbau GmbH bzw. 100 % am Gesamt-

handsvermögen einer Wohnungsbau GmbH & Co. KG und am Stammkapi-

tal deren Komplementär-GmbH81 innehaben, so dass die Voraussetzungen 

der finanziellen Eingliederung erfüllt wären. 

1.3 Wirtschaftliche Eingliederung 

Wirtschaftliche Eingliederung bedeutet, dass die Organgesellschaft nach 

dem Willen des Unternehmers im Rahmen des Gesamtunternehmens und 

zwar in engem wirtschaftlichem Zusammenhang mit diesem wirtschaftlich 

tätig ist82. Voraussetzung für eine wirtschaftliche Eingliederung ist, dass die 

Beteiligung an der Gesellschaft dem unternehmerischen Bereich des Antei-

leigners zugeordnet werden kann83. Sie kann bei entsprechend deutlicher 

Ausprägung der finanziellen und organisatorischen Eingliederung bereits 

dann vorliegen, wenn zwischen dem Organträger und der Organgesell-

schaft auf Grund gegenseitiger Förderung und Ergänzung mehr als nur un-

erhebliche wirtschaftliche Beziehungen84 bestehen, insbesondere braucht 

dann die Organgesellschaft nicht vom Organträger abhängig zu sein85. Be-

ruht die wirtschaftliche Eingliederung auf Leistungen des Organträgers ge-

genüber seiner Organgesellschaft, müssen jedoch entgeltliche Leistungen 

vorliegen, denen für das Unternehmen der Organgesellschaft mehr als nur 

unwesentliche Bedeutung zukommt86. Darüber hinaus kann sich die wirt-

schaftliche Eingliederung auch aus einer Verflechtung zwischen den Unter-

nehmensbereichen verschiedener Organgesellschaften ergeben87. D. h. 

                                                           
79  Abschn. 2.8 Abs. 5 S. 1 UStAE. 
80  Abschn. 2.8 Abs. 5 S. 2 UStAE m.N.v. BFH v. 01.12.2010, XI R 43/08, BStBl. 2011 II, 600. 
81  Vgl. dazu, dass das bei der Personengesellschaft als Organgesellschaft erforderlich ist: der V. 

Senat (BFH v. 2.12.2015, V R 25/13, BB 2016, 543 m. BB-Komm. Liegmann; BFH v. 2.12.2015, 
V R 15/14, DStR 2016, 226). Anderer Auffassung aber der XI. Senat in seinem Urteil vom 19. 
Januar 2016, XI R 38/12, DStR 2016, 587. 
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dass auch wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Schwestergesellschaf-

ten die wirtschaftliche Eingliederung in die gemeinsame Muttergesellschaft 

begründen können. 

Sofern die LHD bereits selbst Leistungen gegen Entgelte erbringt, würde 

sie ein Unternehmen betreiben und wäre Unternehmerin im Sinne des § 2 

Abs. 1 UStG. Wenn es sich dabei um entgeltliche Leistungen gegenüber 

der Wohnungsbaugesellschaft und der STESAD handelt, müssen diese 

Leistungen wesentlich und nicht lediglich von unerheblicher Bedeutung 

sein. Bereits die Leistungsbeziehungen zwischen der LHD und den Toch-

tergesellschaften (Wohnungsbaugesellschaft und der STESAD) würden ei-

ne wirtschaftliche Verflechtung herstellen, die grundsätzlich die wirtschaftli-

che Eingliederung der Tochtergesellschaften in die LHD begründen könnte. 

In jedem Fall soll es darüber hinaus aber zwischen der STESAD und der 

Wohnungsbaugesellschaft entgeltliche Leistungsbeziehungen geben. Die-

se können für eine wirtschaftliche Verflechtung im Sinne der mittelbaren 

wirtschaftlichen Eingliederung der STESAD und der Wohnungsbaugesell-

schaft in die LHD sprechen. Aufgrund einer Gesamtbetrachtung der unmit-

telbaren sowie mittelbaren wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen LHD 

sowie STESAD und der Wohnungsbaugesellschaft könnte damit die wirt-

schaftliche Eingliederung der STESAD und der Wohnungsbaugesellschaft 

in die LHD geschaffen werden. Darüber hinaus müssen die Beteiligungen 

an der STESAD und der Wohnungsbaugesellschaft auch dem unternehme-

rischen Bereich der LHD zugeordnet werden können88. Das ist nicht in je-

dem Fall einer Mehrheitsbeteiligung an einer Tochtergesellschaft gewähr-

leistet, denn das bloße Erwerben, Halten und Veräußern von Beteiligungen 

stellt keine unternehmerische Tätigkeit dar89. Soweit neben dem Halten von 

Beteiligungen eine weitergehende Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, die für 

sich die Unternehmereigenschaft begründet, ist diese vom nichtunterneh-

merischen Bereich zu trennen. Unternehmer, die neben ihrer unternehme-

rischen Betätigung auch Beteiligungen an anderen Gesellschaften halten, 

können diese Beteiligungen nicht ohne weiteres dem Unternehmen zuord-

nen90. Das Erwerben, Halten und Veräußern einer Beteiligung stellt nur ei-

ne unternehmerische Tätigkeit dar, so dass die Beteiligung dem unterneh-

merischen Bereich zugeordnet werden kann, 

                                                                                                                                                                                           
82  Abschn. 2.8 Abs. 6 S. 1 UStAE m.N.v. BFH v. 22.06.1967, V R 89/66, BStBl. 1967 III,715. 
83  Abschn. 2.8 Abs. 6 S. 2 UStAE m.N.v. Abschn. 2.3 Abs. 2 UStAE. 
84  BFH v. 29.10.2008, XI R 74/07, BStBl. 2009 II, 256. 
85  BFH v. 03.04.2003, V R 63/01, BStBl. 2004 II, 434; Abschn. 2.8 Abs. 6 S. 3 UStAE. 
86  BFH v.18.06.2009, V R 4/08, BStBl. 2010 II, 310; Abschn. 2.8 Abs. 6 S. 5 UStAE. 
87  Abschn. 2.8 Abs. 6 Satz 4 UStAE, BFH, Urteil vom 20. August 2009, V R 30/06, BStBl. II 2010, 

863. 
88  Abschn. 2.8 Abs. 6 S. 2 UStAE. 
89  Abschn. 2.3 Abs. 2 S. 1 UStAE m.w.N. 
90  Abschn. 2.3 Abs. 2 S. 5 bis 7 UStAE m.w.N. 
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 soweit Beteiligungen im Sinne eines gewerblichen Wertpapierhandels 

gewerbsmäßig erworben und veräußert werden und dadurch eine 

nachhaltige auf Einnahmeerzielungsabsicht gerichtete Tätigkeit ent-

faltet wird oder 

 wenn die Beteiligung nicht um ihrer selbst willen (bloßer Wille, Divi-

denden zu erhalten) gehalten wird, sondern der Förderung einer be-

stehenden oder beabsichtigten unternehmerischen Tätigkeit (zum 

Beispiel Sicherung günstiger Einkaufskonditionen, Verschaffung von 

Einfluss bei potentiellen Konkurrenten, Sicherung günstige Absatz-

konditionen) dient, oder 

 soweit die Beteiligung, abgesehen von der Ausübung der Rechte als 

Gesellschafter oder Aktionär zum Zweck des unmittelbaren Eingrei-

fens in die Verwaltung der Gesellschaften, an denen die Beteiligung 

besteht erfolgt. Die Eingriffe müssen dabei durch unternehmerische 

Leistungen im Sinne der § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 1 UStG erfol-

gen, zum Beispiel durch das entgeltliche Erbringung von administrati-

ven, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen 

an die jeweilige Beteiligungsgesellschaft91. 

Vorliegend dürfte allein die 3. Variante in Betracht kommen. Die LHD müss-

te also durch entgeltliche gegenüber ihren Tochtergesellschaften STESAD 

und Wohnungsbaugesellschaft erbrachte (administrative, kaufmännische 

und technische) Dienstleistungen in die Verwaltung der Gesellschaften ein-

greifen. Diese Leistungen müssten auch entgeltlich (Umlage bzw. kosten-

deckendes Entgelt im Einzelfall) erbracht werden, so dass es sich um wirt-

schaftliche Leistungen im Sinne der § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 1 UStG 

handelt. Damit wären die Beteiligungen an der STESAD und der Woh-

nungsbaugesellschaft dem unternehmerischen Bereich der LHD zuzuord-

nen, so dass auch die Voraussetzungen für das Merkmal der wirtschaftli-

chen Eingliederung erfüllt werden könnten. 

1.4 Organisatorische Eingliederung 

Die organisatorische Eingliederung setzt voraus, dass die mit der finanziel-

len Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochter-

gesellschaft durch die Muttergesellschaft in der laufenden Geschäftsfüh-

rung tatsächlich wahrgenommen wird92. Es kommt darauf an, dass der Or-

                                                           
91  Vgl. Abschn. 2.3 Abs. 3 S. 5 UStAE, EuGH, Urteile vom 6. Februar 1997, C-80/95, Slg. I 1997, 

745, vom 29. April 2004, C-77/01, Slg. I 2004, 4295; vom 11. Juli 1996, C-306/94, Slg. I 1996, 
3695; vom 20. Juni 1991, C-60/90, Slg. I 1991, 3111; vom 27. September 2001, C-16/00, Slg. I 
2001, 6663; vom 12. Juli 2001, C-102/00, Slg. I 2001, 5679; BFH, Urteil vom 15. Januar 1987, 
V R 3/77, BStBl. II 1987, 512. 

92  Abschn. 2.8 Abs. 7 S. 1 UStAE m.N.v. BFH v. 28.01.1999, V R 32/98, BStBl. 1999 II, 258. 
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ganträger die Organgesellschaft durch die Art und Weise der Geschäftsfüh-

rung beherrscht oder aber zumindest durch die Gestaltung der Beziehun-

gen zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft sichergestellt 

ist, dass eine vom Willen des Organträgers abweichende Willensbildung 

bei der Organtochter nicht stattfindet93. Dementsprechend setzt die organi-

satorische Eingliederung in aller Regel die personelle Verflechtung der Ge-

schäftsführungen des Organträgers und der Organgesellschaft voraus94. 

Dies ist z. B. bei einer Personenidentität in den Leitungsgremien beider 

Gesellschaften gegeben95. 

Für das Vorliegen einer organisatorischen Eingliederung ist es jedoch nicht 

in jedem Fall erforderlich, dass die Geschäftsführung des Organträgers mit 

derjenigen der Organgesellschaft vollständig personenidentisch ist96. Es 

kommt allein darauf an, dass der Organträger die Organgesellschaft durch 

die Art und Weise der Geschäftsführung beherrscht oder aber zumindest 

durch die Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Organträger und der 

Organgesellschaft sichergestellt ist, dass eine vom Willen des Organträ-

gers abweichende Willensbildung bei der Organtochter nicht stattfindet97. 

Daher kann eine organisatorische Eingliederung z. B. auch in Fällen vorlie-

gen, in denen die Tochtergesellschaft über mehrere Geschäftsführer ver-

fügt, die nur zum Teil auch in den Leitungsgremien der Muttergesellschaft 

vertreten sind, wenn zumindest einer der Geschäftsführer auch Geschäfts-

führer des Organträgers ist und der Organträger über ein umfassendes 

Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung der Organgesellschaft 

verfügt sowie zur Bestellung und Abberufung aller Geschäftsführer der Or-

gangesellschaft berechtigt ist98. Der Bundesfinanzhof geht damit in seiner 

jüngeren Rechtsprechung99 für den Fall einer GmbH als Organgesellschaft 

von folgenden Voraussetzungen für die organisatorische Eingliederung 

aus: 

 einer der Geschäftsführer der Organgesellschaft hat auch eine Funk-

tion beim Organträger (zum Beispiel Vorstandsmitglied, Geschäfts-

führer, Generalbevollmächtigter) inne, 

                                                           
93  Abschn. 2.8 Abs. 7 S. 2 UStAE m.N.v. BFH v. 05.12.2007, V R 26/06, BStBl. 2008 II, 451, und 

v. 03.04.2008, V R 76/05, BStBl. 2008 II, 905. 
94  Abschn. 2.8 Abs. 8 S. 1 UStAE m.N.v. BFH v. 03.04.2008, V R 76/05, BStBl. 2008 II, 905, und 

v. 28.10.2010, V R 7/10, BStBl. 2011 II, 391. 
95  Abschn. 2.8 Abs. 8 S. 2 UStAE m.N.v. BFH v. 17.01.2002, V R 37/00, BStBl. 2002 II, 373, und 

v. 05.12.2007, V R 26/06, BStBl. 2008 II, 451. 
96  Vgl. Abschn. 2.8 Abs. 8 UStAE. 
97  Abschn. 2.8 Abs. 7 S. 2 UStAE. 
98  Vgl. Abschn. 2.8 Abs. 8 S. 8 UStAE. 
99  So BFH Urteil vom 07. Juli 2011, V R 53/10, BStBl. 2013 II, 218. 
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 dem Mehrheitsgesellschafter steht aufgrund seiner Gesellschafter-

stellung ein umfassendes Weisungsrecht zu (z. B. nach § 37 Abs. 1 

GmbHG), 

 der Mehrheitsgesellschafter ist zur Bestellung und Abberufung aller 

GmbH-Geschäftsführer aufgrund seiner Mehrheitsbeteiligung berech-

tigt. 

Ob eine organisatorische Eingliederung vorliegt, wenn die Tochtergesell-

schaft über mehrere Geschäftsführer verfügt, die nur zum Teil auch in dem 

Leitungsgremium der Muttergesellschaft vertreten sind, hängt von der Aus-

gestaltung der Geschäftsführungsbefugnis in der Tochtergesellschaft ab100. 

Dabei sollen grundsätzlich auch weisungsgebundene Mitarbeiter des Or-

ganträgers ausreichen, um die organisatorische Eingliederung zu begrün-

den101. Es müssen also nicht zwingend Mitglieder der „Geschäftsführung“ 
des Organträgers sein. Unerheblich sollen dabei auch die Vertretungsbe-

fugnisse – wie etwa die Einzelvertretungsberechtigung – bei der Organge-

sellschaft sein102. 

Ist in der Organgesellschaft beispielsweise eine Gesamtgeschäftsfüh-

rungsbefugnis vereinbart und werden die Entscheidungen durch Mehr-

heitsbeschluss getroffen, kann eine organisatorische Eingliederung nur vor-

liegen, wenn die personenidentischen Geschäftsführer über die Stimmen-

mehrheit verfügen103. Bei einer Stimmenminderheit der personenidenti-

schen Geschäftsführer oder bei Einzelgeschäftsführungsbefugnis der frem-

den Geschäftsführer sind dagegen zusätzliche institutionell abgesicherte 

Maßnahmen erforderlich, um ein Handeln gegen den Willen des Organträ-

gers zu verhindern104. Als eine solche institutionell abgesicherte Maßnahme 

wird u. a. eine Geschäftsführerordnung angesehen105. Eine solche instituti-

onell abgesicherte Maßnahme kann darüber hinaus auch die Berechtigung 

des Mehrheitsgesellschafters zur Bestellung und Abberufung aller GmbH-

Geschäftsführer aufgrund seiner Mehrheitsbeteiligung sein106. 

Die Voraussetzungen für das Merkmal der organisatorischen Eingliederung 

zwischen der LHD, der STESAD GmbH und der Wohnungsbaugesellschaft 

können daher – bei entsprechender Gestaltung – erfüllt werden. 

                                                           
100  Abschn. 2.8 Abs. 8 S. 5 UStAE; Korn, Bunjes, § 2 UStG, Rz. 131; Reiß, Reiß/Kraeusel/Langer, 

§ 2 UStG, Rz. 112.1. 
101  Vgl. Abschn. 2.8 Abs. 9 UStAE. 
102  Vgl. Korn, Bunjes, § 2 UStG, Rz. 131; Reiß, Reiß/Kraeusel/Langer, § 2 UStG, Rz. 112.1. 
103  Abschn. 2.8 Abs. 8 S. 6 UStAE. 
104  Abschn. 2.8 Abs. 8 S. 7 UStAE. 
105  Abschn. 2.8 Abs. 10 S. 3 UStAE. 
106  In diesem Sinne auch das Urteil des BFH Urteil vom 07. Juli 2011, V R 53/10, BStBl. 2013 II, 

218. 
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1.5 Ergebnis 

Bei entsprechender Gestaltung können die für die umsatzsteuerliche Org-

anschaft notwendigen drei Eingliederungsmerkmale vorliegen. Klarheit 

hierüber kann letztlich jedoch nur durch einen Antrag auf verbindliche Aus-

kunft beim zuständigen Finanzamt erreicht werden.  

2. Folgen der umsatzsteuerlichen Organschaft 

 

2.1 Rechtsfolgen der umsatzsteuerlichen Organschaft im Allgemeinen 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft im Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG 

hat zur Folge, dass alle Handlungen der Organgesellschaft(en) umsatz-

steuerlich dem Organträger zugerechnet werden. Die Organgesellschaft 

selbst ist kein Unternehmer, sondern lediglich Teil des Unternehmens des 

Organträgers. Die Steuerschuldnerschaft konzentriert sich somit beim Or-

ganträger als dem einzigen Unternehmer des Organkreises. Der von der 

Organgesellschaft durchgeführte Leistungsaustausch stellt damit einen 

Umsatz des Organträgers dar. In den Eingangsrechnungen der Organge-

sellschaft ausgewiesene Umsatzsteuer ist beim Organträger als Vorsteuer 

abzugsfähig. 

Die im Organkreis erbrachten Leistungen sind darüber hinaus nicht um-

satzsteuerbar. D. h. diese Umsätze unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 

Daher würden auf die von der STESAD GmbH – ggf. auch als Generalun-

ternehmer – gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft erbrachten Dienst-

leistungen auch keine Umsatzsteuer anfallen. 

2.2 Vorsteuer bei steuerpflichtigen und steuerfeien Umsätzen im Organ-

kreis  

Der Vorsteuerabzug im Sinne des § 15 UStG für alle während des Beste-

hens der Organschaft von außenstehenden Unternehmern erbrachten Leis-

tungen steht allein dem Organträger zu. Diese Berechtigung des Organträ-

gers richtet sich dabei nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Leistungs-

bezugs, nicht der Rechnungserteilung107. 

Für den Vorsteuerabzug bzw. einen etwaigen (vollständigen oder partiel-

len) Vorsteuerausschluss nach § 15 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 UStG kommt 

es bei der Organschaft regelmäßig darauf an, für welche Ausgangsleistun-

gen die Leistungsbezüge verwendet werden, respektive in welche Aus-

gangsleistungen sie eingehen. Innenleistungen zwischen den Organ-

                                                           
107  Vgl. Korn, in: Bunjes, Umsatzsteuergesetz, 14. Auflage 2015, § 2 Rn. 138. 
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schaftsmitgliedern sind dabei unerheblich sein, so dass die Außenumsät-

zen des Organkreises maßgebend sind, in die diese Innenleistungen ein-

fließen oder einfließen sollten108. 

Übt ein Rechtsträger des Organkreises eine nicht zum Vorsteuerabzug be-

rechtigende Tätigkeit aus, könnte ein Leistungsbezug dieses Rechtsträgers 

daher gleichwohl zum Vorsteuerabzug beim Organträger führen, wenn die-

ser Rechtsträger die erhaltene Leistung zur Erbringung von Vorleistungen 

verwendet, die an einen anderen Rechtsträger des Organkreises erbracht 

werden und dort der Erzielung steuerpflichtiger Umsätze dienen109.  

Die Wohnungsbaugesellschaft wird steuerfreie Vermietungsumsätze (als 

Ausgangsleistungen) erzielen. Demzufolge ist für alle damit im Organkreis 

im Zusammenhang stehenden Kosten (als Eingangsleistungen), z. B. der 

Kosten für den Neubau von Wohnflächen durch die STESAD GmbH der 

Vorsteuerabzug ausgeschlossen. 

 

                                                           
108  Vgl. Reiß in: Reiß/Kraeusel/Langer, UStG, 1. Aufl. 1995, 124. Lieferung, Stand 01.03.2013, § 2 

UStG Rn. 101.7 f.; Treiber, in: Sölch/Ringleb, 75. Ergänzungslieferung 2015, § 2 Rn. 175c mit 
Verweis auf BFH, Urteil vom 29.10.2008, XI R 74/07, II 2.; Stadie, in: Rau/Dürrwächter, UStG, 
8. Auflage 1997, 164. Lieferung 10.2015, § 2 UStG, Rn. 963. 

109  Korn, in: Bunjes, Umsatzsteuergesetz, 14. Auflage 2015, § 2 Rn. 138. 
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Bauen und Wohnen

Sozialwohnungen

Förderung der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum
Weiterhin besteht die Möglichkeit einer Förderung nach der Richtlinie des Sächsischen
Staatsministeriums des Innern zur Förderung der Schaffung von mietpreis- und
belegungsgebundenem Mietwohnraum. 
Die Förderung ist als Zuschuss für Vermieter konzipiert und kann bei Neubau oder Sanierung
von Wohnraum beantragt werden, sofern der Wohnraum 15 Jahre lang Mietern mit
Wohnberechtigungsschein für eine deutlich reduzierte Miete überlassen wird. Ziel ist eine
Mietreduktion um bis zu 35% (max. 3,50 Euro) je Quadratmeter. Der Zuschuss entspricht der
rechnerischen Mietreduktion über die 15 jährige Belegbindung, wird aber bereits in der
Bauphase als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausbezahlt.  
Die Förderung ist jedoch nur in Kommunen möglich, die einen entsprechenden Bedarf an
mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum nachweisen und deren
Wohnungsmarktsituation eine zukünftige Gefährdung der Versorgung von
einkommensschwachen Haushalten mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen
Bedingungen erkennen lässt. Hierfür sind in der Richtlinie die relevanten Indikatoren benannt.
Die Untersetzung der Indikatoren aller sächsischen Kommunen wird zukünftig jährlich vom
Staatsministerium des Innern zur Verfügung gestellt.
Ab dem Stichtag 15. November 2019 beträgt die nach Ziffer IV. 1. f) Satz 1 maßgebliche
Baukostenobergrenze 2.600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.
Die dem Programm zu Grunde liegende Förderrichtlinie sowie die Indikatoren können Sie unter
folgenden Links einsehen:

Richtlinie des SMI zur Förderung der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem
Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohnraum - RL gMW)
Zur Liste der Indikatoren aller sächsischen Kommunen 2019 [Download,*.xlsx, 0,15 MB]
Erläuterung zur Indikatorenberechnung [Download,*.pdf, 0,56 MB]

Bauen und Wohnen - Sozialwohnungen https://www.bauen-wohnen.sachsen.de/32422.htm
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Aufbau der WVB

Die Organe der Anstalt sind die Trägerversammlung, der 

Verwaltungsrat, der Vorstand und der Fachbeirat.

Die Trägerversammlung besteht aus zwei Mitgliedern. Den 
Vorsitz führt das für Finanzen zuständige Mitglied des      
Senats. Weiteres Mitglied ist das für Wohnen zuständige 
Mitglied des Senats. Die Trägerversammlung hat die         
Satzung der WVB sowie die Geschäftsordnung für den     
Verwaltungsrat beschlossen.

Der Verwaltungsrat, bestehend aus 15 Mitgliedern, über-

wacht die Geschäftsführung des Vorstands duch die Auf-
forderung zur Berichterstattung, Beratung oder andere 
geeignete Formen der Mitwirkung. Der Verwaltungsrat    
berät den Vorstand, insbesondere in allen Grundfragen der 
WVB.

Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Die Senatsver-

waltung für Finanzen und die Senatsverwaltung für      
Stadtentwicklung und Wohnen bestimmen hierfür jeweils 
ein Mitglied. Der Vorstand ist mit der Umsetzung der      
Aufgaben der WVB betraut und führt in diesem Sinne das 
operative Geschäft.

Die WVB hat außerdem einen Fachbeirat berufen. Dieses 
Gremium setzt sich aus 21 Personen, u.a. aus Mieter-         
organisationen und -initiativen, der Wohnungs- und          

Immobilienwirtschaft sowie zivilgesellschaftlichen Akteu-

ren aus Gewerkschaften, Fachverbänden und Wissenschaft 
zusammen. Der Fachbeirat berät den Vorstand der WVB, 
die Organe der landeseigenen Wohnungsunternehmen so-

wie insbesondere deren Mieterräte.



Wohnraumversorgung Berlin – 
Anstalt öffentlichen Rechts
Mit dem Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen 
Wohnraumversorgung in Berlin (Berliner Wohnraumver-

sorgungsgesetz – WoVG Bln) wurde die „Wohnraumversor-

gung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“ gegründet. Die 
Aufgaben der Anstalt sind durch das WoVG Bln, die Ge-

schäftsordnungen und die Satzungen der Organe der An-

stalt geregelt.

Aufgabe

Kernaufgabe der Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öf-
fentlichen Rechts (WVB) ist die Unterstützung des Landes 
Berlin bei der Steuerung der landeseigenen Wohnungsun-

ternehmen (LWU). Dazu soll die WVB politische Leitlinien 
entwickeln, evaluieren und fortschreiben. Gegenstand die-

ser Leitlinien ist neben dem Versorgungs- und Wohnungs-

marktauftrag der LWU im engeren Sinne nicht zuletzt die 
Mietermitbestimmung.

Ferner ist die Aufgabe der WVB darauf ausgerichtet, diese 
Leitlinien zu konkretisieren und Vorschläge zu entwickeln, 
wie die Unternehmen diesen Auftrag erfüllen sollen. Die 
WVB berät die landeseigenen Wohnungsunternehmen und 
erarbeitet Anregungen und Vorschläge für den Senat. Die 
zu formulierenden politischen Leitlinien können neben der 
Umsetzung des wohnungspolitischen Auftrags der Unter-

nehmen auch deren Unternehmensstruktur betreffen.

Welche Aufgaben die WVB vorrangig bearbeitet ergibt sich 
nicht nur aus dem Errichtungsgesetz und der Koalitions-

vereinbarung vom Herbst 2016, sondern auch aus den Im-

pulsen, die von Vertreter*innen der Stadtgesellschaft im 
Fachbeirat artikuliert werden. Vorbehaltlich dessen wird 
die Anstalt zunächst folgende Aufgaben wahrnehmen:

Mieterratswahlen 

Die WVB evaluiert die neuen Regeln für die Mieterratswah-

len. Darüber hinaus wird die bestehende Mustersatzung 
und Musterwahlordnung für Mieterräte durch eine Arbeits-

gruppe überarbeitet.

Mieterräte 

Mittels Schulungen und regelmäßigen Koordinierungstref-
fen berät und unterstützt die WVB die Mieterräte der lan-

deseigenen Wohnungsunternehmen. Analog hierzu wird 
die WVB Vernetzungsstrukturen mit den Mieterbeiräten 
aufbauen. Einmal im Jahr organisiert die WVB eine gemein-

same Konferenz aller Mieterräte und Mieterbeiräte.

Neubaukosten 

Die WVB hat aufbauend auf einer Studie Empfehlungen zu 
künftigen Neubaustrategien der landeseigenen Wohnungs-

unternehmen erarbeitet. Durch Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen unterstützt die WVB die Umsetzung die-

ser Empfehlungen.

Modernisierungsstrategien

Die WVB entwickelt auf der Basis einer Vergleichsstudie 
und unter Einbeziehung der Mieterräte und Mieterbeiräte 
an den Vorgaben der Koalitionsvereinbarung orientierte 
Empfehlungen zu behutsamen Modernisierungsstrategien. 
Dabei wird ein Schwerpunkt auf das Ziel einer Warmmie-

tenneutralität gelegt.

Vermietungsvorgaben

Die WVB kontrolliert mittels Monitoring die Einhaltung der 
im Berliner Wohnraumversorgungsgesetz und der Koope-

rationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsun-

ternehmen festgelegten Vermietungsvorgaben. Auf dieser 
Basis macht sie Vorschläge zur Nachsteuerung der Vorga-

ben, auch mit Blick auf die wohnungspolitischen Wirkun-

gen.

Fachcontrolling

Entsprechend der Koalitionsvereinbarung hat die WVB im 
Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen das wohnungswirtschaftliche Fachcontrolling 
übernommen. Kernaufgabe der WVB ist dabei eine eigene 
Auswertung und Bewertung der Daten und Analysen im 
Rahmen eines Gesamtberichts über das wohnungswirt-
schaftliche Fachcontrolling. Dazu gehört auch eine adres-

satenorientierte Aufbereitung und Kommentierung.

Shared Services 

Die WVB evaluiert die Ergebnisse der bisherigen Shared 
Service-Projekte der landeseigenen Wohnungsunterneh-

men und macht auf dieser Grundlage Vorschläge zu weite-

ren gemeinsamen Projekten der sechs Unternehmen.
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